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1 Beschreibung des Vorhabens 

1.1 Aufgaben- und Problemstellung 

Anlass 

 

Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms an Schienenwegen des Bundes plant die 

DB Netz AG für einen begrenzten Streckenabschnitt entlang der Strecke 4130, Bruchsal-
Bretten zwischen km 12,631 bis km 13,787 sowie entlang der Strecke 4800, Mühlacker -

Bretten zwischen km 58,835 bis km 60,235 den Bau einer Lärmschutzwand (LSW).  

Die Maßnahmen bef inden sich innerhalb der Großen Kreisstadt Bretten in Baden-Würt-
temberg. Die neu zu bauenden Lärmschutzwände werden in folgenden Streckenab-

schnitten errichtet: 

LSW 1 – Diedelsheim (Strecke 4130) 

• von Bahn-km 12,633 bis 13,785, links der Bahn (ldB)  

 

LSW 2 – Ruit (Strecke 4800) 

• von Bahn-km 58,837 bis 60,233, rechts der Bahn (rdB)  

 

 

Abbildung 1 Luftbild Untersuchungsgebiet, ungefähre Lage 
der geplanten LSW1 (rot markiert) im Abschnitt Diedels-
heim (Quelle: http://www.railnav.geopp.de) 

 

Abbildung 2: Luftbild Untersuchungsgebiet, ungefähre 
Lage der geplanten LSW2 (rot markiert) im Abschnitt Ruit 
(Quelle: http://www.railnav.geopp.de) 

 

 

http://www.railnav.geopp.de/
http://www.railnav.geopp.de/
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 Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist die Darstellung der durch die Planung  
verursachten Eingrif fe in das Landschaf tsbild und den Naturhaushalt Aufgabe des Land-

schaftspflegerischen Begleitplans.  

Nach dem Grundsatz des Verursacher- und Ausgleichsprinzips bei Eingrif fen in Natur 
und Landschaf t, der im Bundesnaturschutzgesetz (§§ 13 bis 15 BNatSchG) geregelt ist, 

soll innerhalb eines Landschaf tspf legerischen Begleitplanes erfasst werden, ob:  

- vermeidbare, erhebliche Beeinträchtigungen unterlassen oder Maßnahmen zur 

Schadminderung durchgeführt werden können,  

- unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaf tspf lege ausgeglichen oder ersetzt werden können,  

- der Eingrif f  wegen fehlender Ausgleichsmöglichkeiten im betrof fenen Naturraum 

durch eine Ersatzzahlung zu kompensieren ist. 

 

 

1.2 Aktuelle Situation 

1.2.1 LSW 1 - Diedelsheim 

Lage im Netz/ 

Bahnanlage 

Die Strecke 4130, Bruchsal-Bretten, ist eine zweigleisige, elektrif izierte Strecke und ver-
läuf t in Nord-Süd-Richtung. Für den beplanten Streckenabschnitt von km 12,633 bis km 

13,785 beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 110 km/h. Der geringste Gleisab-

stand zwischen den Streckengleisen beträgt 4,00 m. 

Der Bahnkörper bef indet sich von km 12,633 bis km 13,350 (Beginn Bahnsteig) in Gelän-

delage und zwischen km 13,350 bis km 13,785 in Dammlage. Innerhalb von km 12,633 

bis km 13,785 verläuf t der Bahnkörper in Kreisbögen. 

Von km 13,361 bis km 13,479 liegt der Haltepunkt Diedelsheim.  

In km 13,344 bef indet sich ein Bahnübergang. 

Die Nutzung entlang der LSW 1 an der Strecke 4130 ist als Wohngebiet und als Misch-

gebiet ausgewiesen. 

 

Ingenieurbau-
werke 

Folgende Bauwerke sind im Planungsabschnitt vorhanden:  

- km 13,176   Durchlass (Bachdurchlass) 

Durch den Durchlass verläuf t ein Bach, der wiederum in den Bach „Saalbach“ 

einmündet. Die lichte Breite der Öf fnung beträgt ca. 2,89 m.  

- km 13,678  SÜ B35 u. 293 

Das Brückenbauwerk dient der Straßenüberführung (SÜ) der B35 u. 293. Die 

Länge der Flügelwand beträgt ca. 12,20 m.  

 

Sonstige bauli-
che Anlagen 

Bei km 13,352 ist ein BÜ-Schalthaus vorhanden. 

Im Bereich des Haltepunktes Diedelsheim bei km 13,350 bis km 13,480 bef indet sich auf  

der bahnlinken Seite der Bahnsteig 2. 

 

Baugrund Ein Baugrund- und Gründungsgutachten zum Vorhaben wurde vom Büro IBES Bau-

grundinstitut GmbH erstellt (09/2019). 

Das Ergebnis der Baugrunduntersuchungen ergab einen relativ homogenen Untergrund  
des Baugeländes, bei dem folgender vereinfachter Schichtkomplex (z.T. mit leicht variie-

renden Schichtmächtigkeiten innerhalb des Komplexes) angetrof fen wurde:  
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1.2.2 LSW 2 – Ruit 

- Auf füllungen (Schichtmächtigkeit 0,2-1,4 m Schotter, Kiese, Sand und Schluf fe) 

- Gewachsener Baugrund (überwiegend Schluf fe und Tone) 

- Zersatzzone (Kiese und Sande) 

 

Hydrogeologi-

sche  

Verhältnisse 

Infolge der Baugrunduntersuchungen kann für oberf lächennahe Erdarbeiten davon aus-

gegangen werden, dass es zu geringfügigen Grundwassereinf lüssen in Tiefenbereichen 
zwischen 3,2 m und 6,3 m kommen kann. Für Rammrohr- bzw. Mikropfahlgründung spielt 

der Einf luss des Grundwassers lediglich eine untergeordnete Rolle.  

 

Straßen und 

Wege 

Die Zufahrt zur Baustelle bzw. den BE-Flächen kann über das bestehende Straßen- und 

Wegenetz erfolgen.   

Lage im Netz/ 

Bahnanlage 

Die Strecke 4800, Mühlacker-Bretten, ist eine zweigleisige, elektrif izierte Strecke und ver-

läuf t in Nord-Süd-Richtung. Für den beplanten Streckenabschnitt von km 58,837 bis km 
60,233 beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Der geringste Gleisab-

stand zwischen den Streckengleisen beträgt 4,00 m. 

Der Bahnkörper bef indet sich im Planungsbereich von km 58,837 bis km 60,233 (mit Un-
terbrechung zwischen km 59,570 und km 59,680) in Dammlage. Der Bereich von km 
59,570 bis km 59,620 bef indet sich in Geländegleichlage, der Bereich von km 59,620 bis 

km 59,680 im Einschnitt. 

Innerhalb der Abschnitte von km 58,837 b is km 58,950, von km 59,200 bis km 59,460,  
von km 59,475 bis km 59,744, von km 59,798 bis km 60,042 und km 60,096 bis km 60,233 

verläuf t der Bahnkörper in Kreisbögen. In den dazwischenliegenden Streckenabschnitten 

verläuf t der Gleiskörper in einer Geraden. 

Von km 59,540 bis km 59,620 liegt der Haltepunkt Ruit.  

Die Nutzung entlang der LSW 2 an der Strecke 4800 ist als Wohngebiet und als Misch-

gebiet ausgewiesen. 

 

Ingenieurbau-
werke 

Folgende Bauwerke sind im Planungsabschnitt vorhanden:  

- km 59,098   EÜ Bauschlotterstraße 

Das Brückenbauwerk dient der Eisenbahnüberführung (EÜ) über die Bauschlotter-

straße.  

- km 59,385   EÜ Bahnsteigzugang 1  

Das Brückenbauwerk dient als Bahnsteigzugang zum gegenüberliegenden Bahn-

steig (Fahrtrichtung Mühlacker). Die lichte Breite der Öf fnung beträgt circa 1,31 m, 

die lichte Höhe circa 2,46 m. 

- km 59,516   EÜ Bahnsteigzugang 2  

Das Brückenbauwerk dient als Bahnsteigzugang zum gegenüberliegenden Bahn-
steig (Fahrtrichtung Mühlacker). Die lichte Breite der Öf fnung beträgt circa 2,90 m, 

die lichte Höhe circa 4,02 m. 

- km 59,645   SÜ Hintere Dorfstraße  

Das Brückenbauwerk dient der Straßenüberführung (SÜ) der Hinteren Dorfstraße.  

- km 59,692   Durchlass (Bachdurchlass) 
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1.3 Geplantes Vorhaben 

1.3.1 Allgemeines 

Allgemein Es ergibt sich für die zu errichtenden Lärmschutzwände eine Gesamtbaulänge von 

2.534 m. 

Zur Wahrung der Streckenzugänglichkeit entlang der Lärmschutzwände werden Service-

zugänge mit einer lichten Öffnung von mindestens 1,00 m x 2,00 m geplant.  

Darüber hinaus werden abschnittsweise Rettungszugänge mit einer lichten Öffnung von 
mindestens 1,60 m x 2,20 m nötig. Diese können auch als Servicezugänge genutzt wer-

den. 

In Abhängigkeit der Örtlichkeit werden die Arbeiten zur Errichtung der Lärmschutzwänd e 

größtenteils vom Gleis aus und abschnittsweise von außen erfolgen. 

 

Querschnitt und 
Abmessung der 

Lärmschutz-

wände 

 

Die Lärmschutzwände werden entsprechend der DB-Richtlinie 804.5501 (Lärmschutzan-
lagen an Eisenbahnstrecken) für den Geschwindigkeitsbereich ≤ 160 km/h mit einem 

Mindestabstand von 3,30 m zur maßgebenden Gleisachse ausgeführt. Dieses Maß wird 
in Abhängigkeit der vorgefundenen Gegebenheiten, wie zum Beispiel Kabeltrassen, Ka-
belkanäle, Oberleitungsmaste, Gleisüberhöhungen, Rigolen und anderen Hindernissen 

Das durch den Durchlass möglicherweise anfallende Wasser kann in die „Salzach“ 

einmünden. Die lichte Breite der Öf fnung beträgt ca. 1,44 m.  

- km 60,073   Durchlass  

Die lichte Breite der Öf fnung beträgt ca. 0,40 m. 

 

Sonstige bauli-
che Anlagen 

Bei km 58,888 sowie km 59,586 sind Beton-Schalthäuser vorhanden. 

Im Bereich des Haltepunktes Ruit bei km 59,540 bis km 59,620 bef indet sich auf  der 

bahnrechten Seite der Bahnsteig 1.  

 

Baugrund Ein Baugrund- und Gründungsgutachten zum Vorhaben wurde vom Büro IBES Bau-

grundinstitut GmbH erstellt (09/2019). 

Das Ergebnis der Baugrunduntersuchungen ergab einen relativ homogenen Untergrund  
des Baugeländes, bei dem folgender vereinfachter Schichtkomplex (z.T. mit leicht variie-

renden Schichtmächtigkeiten innerhalb des Komplexes) angetrof fen wurde:  

- Auf füllungen (Schichtmächtigkeit 0,2-1,4 m Schotter, Kiese, Sand und Schluf fe) 

- Kiese, Sande (Hangschutt) – Gew. Baugrund  

- Tone, (Schluf fe) – Gew. Baugrund 

 

Hydrogeologi-
sche  

Verhältnisse 

Bei den Baugrunduntersuchungen wurde bei keinem Erkundungspunkt Wasser angetrof -
fen. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei oberf lächennahen Erdarbeiten nicht 

mit einer Beeinf lussung durch das Grundwasser zu rechnen ist. Generell ist mit Schicht- 

und Sickerwasser zu rechen.  

 

Straßen und 

Wege 

Die Zufahrt zur Baustelle bzw. den BE-Flächen kann über das bestehende Straßen- und 

Wegenetz erfolgen. 
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entsprechend vergrößert. 

Die schalltechnisch wirksame Wandhöhe beträgt bei den Wänden 3,00 m über SO. 

Der Pfostenabstand der Lärmschutzwände wird gemäß DB-Richtlinie 804.5501 auf  der 

f reien Strecke mit ≤ 5,00 m und auf  den Sonderbauwerken mit ≤ 2,50 m festgelegt.  

Auf  der f reien Strecke kann je nach Gegebenheiten der Pfostenabstand verringert wer-

den, daher kommen teilweise Passfelder oder 2,50-m-Felder bei Umfahrungen von Sig-
nal- und Oberleitungsmasten, in Anschlussbereichen oder aus sonstigen gestalterischen 

oder statischen Gründen zur Ausführung. 

 

Konstruktion Die Lärmschutzwand besteht aus Stahlpfosten mit dazwischen gesetzten, austauschba-
ren Leichtmetallelementen. Die Leichtmetallelemente werden bahnseitig hoch absorbie-

rend ausgeführt. 

Aus Gründen der Gewaltprävention soll eine Sichtverbindung vom Bahnsteig nach außen 
gewährleistet sein. Die Farbgebung der Lärmschutzwand wird mit der Stadt Bretten ab-

gestimmt. 

In einigen Bereichen werden wegen möglicher Verschattungen oder zur Gewaltpräven-
tion in den Bahnsteigbereichen die oberen Elemente als transparente Elemente ausge-

führt. 

Der untere Teil der Lärmschutzwände besteht bis zur Schienenoberkante aus nicht - 
schallabsorbierenden Betonsockeln. In die Betonsockel werden Kleintierdurchlässe mit 

einer Größe 10 x 20 cm (Höhe zu Breite) alle 10 m eingebaut. Die Kleintierdurchlässe 
sollen aus statisch konstruktiven Gründen lediglich in Sockelelemente mit 5 m Länge ein-

gebaut werden.  

Die Gründung der Lärmschutzwandpfosten außerhalb von Ingenieurbauwerken erfolgt in 
der Regel über Tiefgründungen mittels Stahlrohrprof ilen, die in den Baugrund einge-
bracht werden. Die Wahl des Einbringverfahrens erfolgt in Abhängigkeit des anstehenden 

Baugrundes.  

Um die Ableitung des Oberf lächenwassers aus dem Gleis sowie den Randwegbereichen 
nicht zu unterbrechen, wird eine > 20 cm starke wasserdurchlässige Kiesschicht bis 10 

cm unter und 10 cm über UK des Betonsockels eingebaut.  

 

 

1.3.2 LSW 1 - Diedelsheim 

Lärmschutz-

maßnahme 

Die aktiven Lärmschutzmaßnahmen erstrecken sich für die LSW 1 in Diedelsheim auf  

folgende Bereiche: 

 

 Die LSW 1 ist von km 13,333 bis km 13,357 aufgrund des Bahnübergangs und eines BÜ-

Schalthauses auf  24 m unterbrochen. 
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Abmessung der 

LSW 

Die maximale anliegerseitige Ansichtshöhe der Lärmschutzwände beträgt ca. 5,00 m 
über GOK an punktuellen Mastumfahrungen. Die maximale Pfostenhöhe wird am Bahn-

steigende (Treppenaufgang) mit ca. 6,00 m geplant. Jedoch beginnen dort die Lärm-

schutzwandelemente erst ab ca. 2,30 m über GOK. 

 

Temporäre An-

lagen 

Als Baustelleneinrichtungsf läche (BE-Fläche) und Materialzwischenlager ist eine BE-

Fläche auf  Höhe von ca. km 13,525 bis km 13,592 vorgesehen.  

Das Grundstück dient bereits als Materiallager einer Hochwasserschutzmaßnahme, 

wodurch es bereits in Teilen mit Schotter befestigt ist. Die bei der Ortsbesichtigung dort 

aufgefundenen jungen Bäume, wurden für diese Maßnahme bereits entfernt.  

Die Zufahrt zur BE-Fläche erfolgt über das öf fentliche Straßennetz und über den Lang-

wiesenweg. Dieser ist nur bis zum Beginn der BE-Fläche asphaltiert. Entsprechend muss 

ein Stück des Weges zusätzlich als Baustraße befestigt werden.  

Hinter der BE-Fläche bef inden sich Grundstücke der Stadtwerke Bretten. Es ist darauf  zu 

achten, dass die Zufahrt zu diesen Grundstücken während der Baumaßnahme durchgän-

gig gewährleistet ist. 

Alle in Anspruch genommenen Flächen, Wege und Zufahrten werden nach Beendigung 

der Baumaßnahme rekultiviert bzw. wieder in den Zustand der f rüheren Nutzung zurück-

versetzt. 

Während der Baumaßnahme werden die Fahrradabstellanlagen im Bahnsteigbereich 

rückgebaut und bauzeitlich zwischengelagert.  

 

Baustellenlogis-

tik 

Aufgrund von Unzugänglichkeiten von außen wird die LSW 1 zwischen km 12,633 (Be-

ginn der LSW 1) bis zur Unterbrechung am Bahnübergang Karlsruher Straße bei km 
13,333 vom Gleis aus errichtet. Im Bahnsteigbereich in ca. km 13,357 bis km 13,479 
erfolgt die Errichtung der LSW 1 komplett straßenseitig (Langwiesenweg). Ab ca. km 

13,479 bis zum Ende der LSW 1 bei km 13,785 wird vom Gleis aus gebaut. 

Für die Arbeiten vom Gleis aus (unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs) sind 

entsprechende betriebliche nächtliche Sperrpausen angemeldet.  

Eine Möglichkeit zum Aufgleisen der Baumaschinen zum Bau der Wand 1 besteht an der 

Eingleisstelle am Bahnübergang bei ca. km 13,344. 

 

Bauzeit Für die Realisierung der LSW 1 ist eine Bauzeit von ca. 4 Monaten erforderlich. Zusätzlich 
wird für Vor- und Nacharbeiten jeweils ca. ein Monat benötigt. Aktuell vorgesehen ist der 

Bau ab Januar. Insgesamt beträgt die Bauzeit etwa 6 Monate. 

 

 

1.3.3 LSW 2 - Ruit 

Lärmschutz-

maßnahme 

Die aktiven Lärmschutzmaßnahmen erstrecken sich für die LSW 2 in Ruit auf  folgende 

Bereiche: 
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Abmessung der 

LSW 

Die maximale anliegerseitige Ansichtshöhe der Lärmschutzwände beträgt ca. 4,50 m 

über SO. In km 59,366 muss daher für die Erreichbarkeit einer Servicetüre eine Bö-

schungstreppe errichtet werden. 

Temporäre 

Anlagen 

Als Baustelleneinrichtungsf läche (BE-Fläche) und Materialzwischenlager sind insgesamt 

zwei Flächen vorgesehen. 

Die BE-Fläche 1 erstreckt sich von ca. km 59,604 bis km 59,615. Die gepf lasterte Fläche 
dient als Zwischenlager bzw. als Materiallager während der Bauarbeiten im Bahnsteig-

bereich. Die Zufahrt erfolgt über das öf fentliche Straßennetz.  

Die BE-Fläche 2 erstreckt sich von ca. km 15,563 bis km 15,635. Die BE-Fläche besteht 
aus 2 Teilen. Der nördliche Teil ist aktuell ein ungenutzter zugewachsener Grünst reifen,  

während der südliche Teil ein Teil des gepf lasterten Parkplatzes am Technischen Rat-
haus ist. Als Lagerf läche wird im Wesentlichen nur der nördliche Teil genutzt, der dafür 
während der Bauzeit befestigt werden muss. Der vorhandene Zaun zum Parkplatz wird 

temporär abgebaut und nach Beendigung wiederhergestellt. Der Parkplatz selbst soll nur 

der Zufahrt zur Lagef läche und zur westlich gelegenen Eingleisstelle dienen.  

Alle in Anspruch genommenen Flächen, Wege und Zufahrten werden nach Beendigung 

der Baumaßnahme rekultiviert bzw. wieder in den Zustand der f rüheren Nutzung zurück-

versetzt. 

 

Baustellen 

-logistik 

Aufgrund von Unzugänglichkeiten von außen wird die LSW 2 zwischen km 58,837 (Be-

ginn der LSW 2) bis km 60,233 (Ende der LSW 2) überwiegend vom Gleis  aus errichtet. 

Für die Arbeiten vom Gleis aus (unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs) sind 

entsprechende betriebliche nächtliche Sperrpausen angemeldet.  

Eine Möglichkeit zum Aufgleisen der Baumaschinen zum Bau der Wand 2 vom Gleis aus 
besteht bei ca. km 15,623 am Technischen Rathaus (BE- Fläche 2). Die Eingleisstelle ist 

ca. 4,0 km vom Beginn der LSW 2 entfernt. 

 

Bauzeit Für die Realisierung der LSW 2 ist eine Bauzeit von ca. 4 Monaten erforderlich. Zusätzlich 

wird für Vor- und Nacharbeiten jeweils ca. ein Monat benötigt. Aktuell vorgesehen ist der 

Bau ab September. Insgesamt beträgt die Bauzeit ca. 6 Monate. 
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2 Wirkfaktoren des Vorhabens 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Vorbemerkung Baubedingte Wirkfaktoren sind vom Baufeld und Baubetrieb ausgehende Einf lüsse, die 
jedoch dauerhaf te Auswirkungen hervorrufen können, z.B. vorübergehende Flächenin-

anspruchnahmen, Lärm, Staub, Erschütterungen oder Unfälle während der Bauarbeiten .  

 

Gefährdung von 

Vegetationsbe-

ständen 

Während der Bauphase sind Gefährdungen von an die BE-Flächen, Arbeitsräume und 

Zufahrten angrenzenden Vegetationsbeständen durch unsachgemäßen Umgang mit 

Baumaschinen, dem Befahren von angrenzenden Flächen usw. möglich.  

Durch geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen können mögliche Schä-

den an benachbarten Biotopflächen auf  ein Mindestmaß beschränkt werden.  

 

Gefährdung  

Fließgewässer / 
Grundwasser / 

Boden 

Der Saalbach f ließt teilweise parallel zum Abschnitt Diedelsheim. Im Bereich der BE-

Fläche des Abschnitts beträgt der Abstand zum Bach lediglich 5-10 m, allerdings befan-
den sich hier im Jahr 2021 große Baumaßnahmen in der Umsetzung, welche das Bach-
bett vollständig in Anspruch nahmen. Der Gewässerrandstreifen wird zu jeder Zeit be-

rücksichtigt bzw. ist nicht von den bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen betrof fen.  

Während der Bauarbeiten kann es durch unsachgemäßen Umgang mit Maschinen, Ge-
räten oder Hilfsstoffen zu Schadstof fbelastungen für den Boden, für das Fließgewässer 

und das Grundwasser kommen. Durch sachgemäßen Umgang mit umweltgefährdenden 
Stof fen und Einhaltung der gesetzlichen Vorsorge- und Schutzmaßnahmen können diese 

Gefahren vermieden werden.  

 

Lärm- und 
Schadstoffemis-

sionen  

Die vorhabenbedingten Lärm- und Schadstof femissionen beschränken sich auf  die Bau-

zeit. Diese beträgt voraussichtlich für jeden Abschnitt 6 Monate.   

Zur Beurteilung der Auswirkungen von baubedingten Lärmimmissionen wurde eine 

Schalltechnische Untersuchung zum Baulärm (Modus Consult, April 2022) durchgeführt  

Da durch die Errichtung der Lärmschutzwände aktiver Lärmschutz für die Ortschaf ten 
Diedelsheim und Ruit geschaf fen wird und somit zukünf tig eine nachhaltige und dauer-

haf te Verbesserung der Immissionssituation für die Anwohner erzielt werden kann, wer-
den die zu erwartenden temporären Belastungen durch den Baulärm grundsätzlich als 

zumutbar eingestuf t. 

Aufgrund der Überlagerung durch die bestehenden Vorbelastungen (Bahnstrecke, Stra-
ßen) ist nicht von erheblichen Beeinträchtigungen durch Lärm für die Tierwelt auszuge-

hen. 

Baubedingte Schadstof femissionen durch Treibstof fe oder Schmiermittel sind durch Ein-
haltung der einschlägigen Vorschrif ten grundsätzlich zu vermeiden, sodass insgesamt 

nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu rechnen ist.  

 

Baubedingte 
Beunruhigungs- 

und Zerschnei-

dungseffekte  

Während der Bauzeit entstehen im Vorhabenbereich zusätzliche Beunruhigungs - und 
Zerschneidungsef fekte durch den Baustellenbetrieb sowie Verluste von Teilhabitaten für 

die lokale Fauna, die über die bereits vorhandenen Vorbelastungen durch den Verkehr 

hinausgehen.  

Durch das Bauvorhaben sind Auswirkungen für die Avifauna sowie potenziell Reptilien 

und die Haselmaus möglich. 
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Flächeninan-

spruchnahme  

Insgesamt ist durch die Baumaßnahme mit einer bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme 

von knapp 2,35 ha zu rechnen.  

Die Fläche setzt sich aus dem Arbeitsraum entlang der Lärmschutzwände und der Bö-
schungstreppe im Abschnitt Ruit (insg. ca. 20.155 m²) sowie aus mehreren BE-Flächen 
einschließlich Eingleisstellen und Zuwegungen zu den BE-Flächen (3.344 m2) zusam-

men. Der Arbeitsraum entlang der Lärmschutzwände umfasst dabei einen 1 m breiten 
Streifen auf  der Außenseite der Wände sowie die gleiszugewandten Flächen bis zur 
Gleismitte. Die Vegetation wird hier nicht f lächenhaf t beseitigt, sondern nur im Bereich 

der Baugruben für den Einbau der Träger, Sockelelemente und abschnittsweise für Ar-

beiten am Kabelkanal. 

Die Vegetationsstrukturen im Eingrif fsbereich sind vielfältig (siehe Tab. 1). Etwa 20 m² im 

Bereich der BE-Fläche am technischen Rathaus in Bretten entfallen auf  den Biotoptyp 
Bodendecker-Anpf lanzung (60.53), da die Flächen im Zuge des Schutzes, der sich dort 
bef indlichen Bäume nicht beansprucht werden, wird d iese Fläche von ca. 20 m² nicht 

weiter berücksichtigt. 

Die vorübergehende Inanspruchnahme von befestigten Wegen/Straßen sowie Gleis - 
bzw. Schotterf lächen (ca. 16.446 m²) wird nicht als Eingrif f  beurteilt. In den im Arbeits-

raum enthaltenen Flächen des Gleisbereichs kommen lediglich Zweiwegefahrzeuge zum 

Einsatz.  

Die Baustellenzufahrt, BE-Flächen und Arbeitsräume werden nach Abschluss der Bau-

maßnahme wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt.  
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Tabelle 1: Verteilung der vorübergehenden Flächeninanspruchnahmen auf die im Eingriffsbereich vorhandenen Biotoptypen 

Biotoptypen Vegetation  
Arbeitsräume Die-

delsheim [m²] 
BE-Flächen Die-

delsheim 
Arbeitsräume Ruit 

[m²] 
BE-Flächen 
Ruit [m²]* 

Gesamt 
Bestand [m²] 

Bezeichnung Nr.      

Ausgebauter Bachabschnitt 12.20 3    3 

Fettwiese mittlerer Standorte 33.41  409  - 409 

Trittpflanzenbestand 33.70  179   179 

Ruderalvegetation 35.60 2.054 587 1.891 72 4.604 

Feldgehölz 41.10   15  15 

Feldhecke mittlere Standorte 41.22   257 - 257 

Gebüsch mittlerer Standorte 42.20    615 615 

Gestrüpp 43.10 213  43 100 356 

Naturraum- oder standortfremde Hecke  44.20   35 - 35 

Streuobstbestand mit Fettwiese 45.40  398 - - 398 

Unbefestigter Weg oder Platz 60.24  139 - - 139 

Grasweg 60.25  88 - - 88 

Zwischensumme  2.270 1.800 2.241 787 7.098 

(Teil-) versiegelte Biotoptypen      

Völlig versiegelte Straße, Wege oder Platz 60.21 522 51 43 567 1.183 

Gepflasterte Straße oder Platz 60.22    167 167 

Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, 
Kies 

60.23 7    7 

Gleisbereich 60.30 6.205  8.867 17 15.089 

Zwischensumme   6.734 51 8.910 751 16.446 

Einzelbäume  45.30 1 Baum   2 Bäume 3 Bäume 

Summe Gesamt   9.004 1.851 11.151 1.538 23.544 
 

* Etwa 20 m² im Bereich der BE-Fläche am technischen Rathaus in Bretten entfallen auf den Biotoptyp Bodendecker-Anpflanzung (60.53), da die Flächen im Zuge des Schutzes, 
der sich dort befindlichen Bäume nicht beansprucht werden, wird diese Fläche von ca. 20  m² in den baubedingten Flächeninanspruchnahmen nicht weiter berücksichtigt. 
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2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächenversie-

gelung 

 

Das geplante Vorhaben führt im Bereich der neu zu bauenden Lärmschutzwände zu zu-

sätzlichen Versiegelungen. 

Durch den Einbau der Stützpfosten sowie Betonsockel der Lärmschutzwände wird jeweils  
ein ca. 20 cm breiter Streifen beansprucht, die Fläche des Betonsockels wird dabei als 

Versiegelung bewertet. Die Gesamtbaulänge der Lärmschutzwände beträgt ca. 2.534 m 

(LSW 1: 1.127 m, LSW 2: 1.407 m).  

Weitere Versiegelungen ergeben sich durch den abschnittsweisen Einbau von Kabelka-

nälen,die Neugestaltung des Zugangs zum Haltepunkt Ruit  sowie einer geplanten Bö-

schungstreppe zu eine Servicetür im Abschnitt Ruit.  

Insgesamt beträgt die zusätzliche Versiegelung ca. 786 m². Die Inanspruchnahme von 

bereits versiegelten Flächen (Straße ca. 18 m²) wird für das Schutzgut Pf lanzen und Tiere 
sowie für das Schutzgut Boden nicht als Eingrif f  beurteilt und in der Bilanzierung nicht 
weiter berücksichtig. Betrof fen sind somit insgesamt 768 m² verteilt auf  die folgenden 

Biotoptypen: 

- 432 m² Ruderalvegetation 

- 274 m² Gleisbereich 

- 31 m² Feldhecke mittlerer Standorte 

- 27 m² Gestrüpp 

- 4 m² naturraum- oder standortf remde Hecke 

- 1 Einzelbaum 

Durch die Überbauung entsteht ein Def izit von 5.698 Ökopunkten für das Schutzgut 
Pf lanzen und 4.608 Ökopunkten für das Schutzgut Boden, dies ergibt ein Gesamtdef izit 

von 10.306 Ökopunkten. 

 

Flächeninan-

spruchnahme 

Die Lärmschutzwand wird zudem als technisches Bauwerk mit einer Höhe von ca. 3 m 

eine Fläche in vertikaler sowie horizontaler Ausdehnung beanspruchen. Durch die Errich-
tung der Lärmschutzwände sind Beschattungen von Vegetationsf lächen sowie eine Be-

einträchtigung des Landschaf ts- bzw. Ortsbildes zu erwarten. 

Sonstige anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen durch Geländemodellierungen  

oder sonstige Maßnahmen entstehen nicht.  

 

Barriere-/ Zer-
schneidungs-

wirkung 

Die Lärmschutzwand als solche stellt eine Barriere der Sichtbeziehungen dar, ausgenom-
men sind die aufgrund des Streckenverlauf s zwischen Gehölzf lächen ohnehin nicht ein-
sehbaren Bereiche im Abschnitt Ruit. Zudem kann die Wand ein Wanderhindernis für 

Tiere darstellen, vorhandene Lebensräume werden dauerhaf t zerschnitten. 

 

 

2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Lärmemissio-
nen und  

Erschütterun-

gen 

Zusätzliche betriebsbedingte Auswirkungen sind durch die geplante Lärmschutzwand  
nicht zu erwarten, diese dient im Gegenteil dem Schutz der an der Bahnlinie angrenzen-

den Ortsteile von Diedelsheim und Ruit vor Lärm. 

Auf  eine weitere Untersuchung der betriebsbedingten Beeinträchtigungen kann somit 

verzichtet werden. 
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3 Bestandserfassung und -bewertung 

3.1 Abgrenzung des Untersuchungsumfangs 

Vorbemerkung Der Inhalt des Landschaf tspf legerischen Begleitplans (LBP) beschränkt sich gemäß den 
Vorgaben des Naturschutzgesetzes auf  die Untersuchung des Naturhaushalts (Schutz-

güter Flora/Fauna, Boden, Wasser und Klima/Luf t) sowie des Landschaf tsbilds.  Die 
Schutzgüter Mensch und Kultur- und Sachgüter sind nicht Gegenstand der vorliegenden 

Untersuchungen.  

Im Abschnitt Diedelsheim bef inden sich Wohngebiete zu beiden Seiten der Bahnlinie. Im 

Abschnitt Ruit bef indet sich der Siedlungsbereich ausschließlich östlich der Bahnlinie. 

Zur Beurteilung der Auswirkungen von baubedingten Lärmimmissionen wurde eine 

Schalltechnische Untersuchung zum Baulärm (Modus Consult, Mai 2022) durchgeführt. 

Das Vorhaben dient der Minimierung von Lärmimmissionen in die Wohngebiete der Ort-
schaf ten Diedelsheim und Ruit. Durch die Errichtung der Lärmschutzwände wird auf  einer 

Länge von insgesamt ca. 2,5 km aktiver Lärmschutz geschaf fen. Dies wird in der Zukunft 
zu einer nachhaltigen und dauerhaf ten Verbesserung der Immissionssituation führen. Die 
zu erwartenden temporären Belastungen durch Baulärm werden daher grundsätzlich als 

zumutbar eingestuf t. 

Durch das Vorhaben sind keine denkmalgeschützten Objekte betrof fen.  

 

 

3.2 Allgemeine Beschreibung 

Naturraum Die Abschnitte des Vorhaben liegen zum einen im Siedlungsbereich der Stadt Bretten,  

genauer im Ortsteil Diedelsheim (LSW 1) auf  einer Höhe von ca. 176 m ü NN zum 

anderen entlang des südlichen Ortsteils von Ruit (LSW 2) im Landkreis Karlsruhe.  

Das Vorhaben bef indet sich innerhalb des Naturraums „Kraichgau“ (125) innerhalb der 

Großlandschaf t „Neckar- und Tauber-Gäuplatten“ (12).  

Der Nördliche Kraichgau ist ein über weite Strecken mit Löss bedecktes Hügelland, das 
im Norden durch den Sandstein-Odenwald, im Westen durch die Hardtebenen und im 

Osten durch die Neckarniederung begrenzt ist. Im Süden schließt sich als 
Übergangsbereich zum Schwarzwald der Südliche Kraichgau an. Die anstehenden 
Gesteine werden von den Muschelkalk- und Keuperschichten dominiert. Diese sind durch 

zahlreiche Verwerfungen gegliedert und häuf ig stark lössbedeckt. Das Landschaf tsbild 
ist vor allem durch die sanf ten, weitgehend entwaldeten, großf lächig zum Ackerbau 

genutzten Hügel und die f lachen Talmulden geprägt.  

Nutzungen: Das Gebiet unterliegt einer intensiven landwirtschaf tlichen Nutzung. Bis auf  
einige Waldinseln auf  den Höhenrücken, die forstwirtschaf tlich genutzt werden, wird auf  
den leistungsfähigen Böden Feld- und Obstanbau betrieben. Neben dem 

vorherrschenden Getreideanbau werden unter anderem auch Kartof feln, und 
Zuckerrüben sowie Tabak und Wein angebaut. Die verstreut liegenden Siedlungen 
bef inden sich vorzugsweise in Muldenlagen. Die Naherholungsnachfrage ist relativ hoch, 

die Ferien- und Kurerholung wirkt sich jedoch nur kleinräumig aus. Vereinzelt werden 

Muschelkalke in Steinbrüchen abgebaut. 
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 Landschaf t und Natur: Im Kraichgau liegen mehrere FFH-Gebiete, mit zusammen über 
90 kleineren Teilf lächen. Trotz der ackerbaulichen Prägung bef indet sich im Kraichgau 

ein landesweites Schwerpunktvorkommen von hochgradig schutzbedürf tiger Ackerarten 
(Gypsophila muralis (Gipskraut), Cricetus cricetus (Feldhamster)). Doch nur noch in den 
Bruchsaler Randhügeln f inden sich noch höhere Anteile der f rüher viel weiter verbreiteten 

Ackerbegleitstrukturen, wie Lösshohlwege, -wände und Stufenraine. Dementsprechend  
kommen diese Arten entweder nur dort oder lokal und inselhaf t verteilt vor. Die 
Fließgewässer Elsenz und Kraichbach (Wasserschutzgebiete) sind stellenweise noch 

naturnah erhalten geblieben.1 

 

Regionalplan Im Regionalplan des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein sind im Plangebiet für den 

Abschnitt Diedelsheim mehrere Ausweisungen vorhanden: 

- Eisenbahnstrecke, 

- Siedlungsbereich (überwiegend Wohnnutzung) 

- Grünzäsur (im nördlichen Teil des Abschnitts), 

- Überschwemmungsgefährdetes Siedlungsgebiet.  

Für den Abschnitt Ruit sind folgende Ausweisungen vorhanden:  

- Eisenbahnstrecke, 

- Siedlungsbereich (überwiegend Wohnnutzung), 

- Grünzäsur (im nördlichen Teil des Abschnitts), 

- Naturpark, 

- Schutzbedürf tiger Bereich für Naturschutz und Landschaf tspf lege,  

- Schutzbedürf tiger Bereich für die Erholung, 

- Überschwemmungsgefährdetes Siedlungsgebiet.  

Das geplante Vorhaben steht den Ausweisungen des Regionalplans nicht entgegen. Die 

Lärmschutzwände werden im Bereich der bestehenden Bahnstrecke errichtet. 

 

 

  

 

1 Quelle: Bundesamt für Naturschutz, www.bfn.de/landschaften/steckbriefe/landschaft/ (aufgerufen am 13.01.2021) 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan des RV Mitt-
lerer Oberrhein - Raumnutzungskarte Nord im Abschnitt 
Diedelsheim (Lage des Vorhabens – gelb) 

 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Regionalplan des RV Mitt-
lerer Oberrhein - Raumnutzungskarte Nord im Abschnitt 
Ruit (Lage des Vorhabens – gelb) 

 

Flächennut-

zungsplan 

Im Flächennutzungsplan (FNP) (1. Gesamtfortschreibung für den Verwaltungsraum Bret-
ten / Gondelsheim) sind abgesehen von den baulichen Nutzungen (Gemischte Bauf lä-
che, Gewerbliche Bauf lächen) und der Bahnanlage im Abschnitt Diedelsheim ausschließ-

lich Flächen der Landwirtschaf t außerhalb der Siedlungsbereiche ausgewiesen.  

Im Abschnitt Ruit sind neben Bahnanlage und Siedlungsbereichen auch Grünf lächen 

ausgewiesen, welche an die Bahnanlage angrenzen. 

Das geplante Vorhaben steht den Ausweisungen des Flächennutzungsplanes  nicht ent-

gegen. Die Lärmschutzwände werden im Bereich der bestehenden Bahnanlage errichtet.  

 

Landschafts-

rahmenplan 
LSW 1 – Abschnitt Diedelsheim 

Für den Abschnitt Diedelsheim sind im Landschaf tsrahmenplan des Regionalverbands 
Mittlerer Oberrhein in der direkten Umgebung der Bahnlinie folgende Ausweisungen vor-

handen: 

- Erhalt von Bioklimatisch wertvollen Bereichen – Kaltluf tabf lüsse (im südlichsten 

Teilbereich des Abschnitts) 

- Erhalt von Böden mit günstigen Voraussetzungen bzgl. der Bodenfruchtbarkeit 

und der Filter- und Puf ferfunktion (im nördlichen Teil des Abschnitt) 

- Erhalt von Gebieten mit hoher Grundwasserneubildung (im nördlichen Teil des 

Abschnitt) 
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LSW 2 – Abschnitt Ruit 

Für den Abschnitt Ruit sind im Landschaf tsrahmenplan des RV Mittlerer Oberrhein in der 

direkten Umgebung der Bahnlinie folgende Ausweisungen vorhanden: 

- Erhalt von Bioklimatisch wertvollen Bereichen – Kaltluf tabf lüsse (besonders im 

südlichen Teilbereich des Abschnitts) 

- Erhalt und Entwicklung der Verbindungsräume des Biotopverbunds (mittel) (am 

südlichen Ende des Abschnitts) 

- Erhalt von Gebieten mit hoher Grundwasserneubildung (im nördlichen Teil des 

Abschnitt) 

 

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Landschaftsrah-
menplan des RV Mittlerer Oberrhein Karte 2 Nord-
blatt: Lebensräume für Pflanzen und Tiere, Boden 
du Grundwasser (Lage des Vorhabens – rot) 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Landschaftsrahmen-
plan des RV Mittlerer Oberrhein Karte 1 Nordblatt: 
Landschaftsbild, Auen und Fließgewässer, Bioklima 
(Lage des Vorhabens – rot) 
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Die Ausweisungen im Landschaf tsrahmenplan betref fen die Flächen außerhalb der 
Bahnstrecke, die Lärmschutzwände werden innerhalb der bestehenden Strecke errichtet.  

Alle bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen werden nach Abschluss der 

Bauarbeiten wieder gemäß dem ursprünglichen Zustand hergestellt.  

Das geplante Vorhaben steht den Ausweisungen bzw. den Zielen des 

Landschaf tsrahmenplans somit nicht entgegen.  

 

  

Abbildung 7. Ausschnitt aus dem Landschaftsrahmen-
plan des RV Mittlerer Oberrhein Karte 1 Nordblatt: 
Landschaftsbild, Auen und Fließgewässer, Bioklima 
(Lage des Vorhabens – rot) 

Abbildung 8. Ausschnitt aus dem Landschaftsrahmen-
plan des RV Mittlerer Oberrhein Karte 2 Nordblatt: Le-

bensräume für Pflanzen und Tiere, Boden du Grund-
wasser (Lage des Vorhabens –rot) 
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3.3 Schutzgebiete 

3.3.1 Natura 2000-Gebiete 

FFH-Gebiet Das geplante Vorhaben liegt außerhalb von FFH-Gebieten.  

Das nächstgelegene FFH-Gebiet (Schutzgebiet Nr. 6918311) „Mittlerer Kraichgau“ 
bef indet sich knapp 400 m südlich von der geplanten Lärmschutzwand im Abschnitt 
Diedelsheim. Das FFH-Gebiet ist durch die Lage der Ortschaf t Rinklingen von der 

Bahnstrecke getrennt. Mögliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets können somit 

ausgeschlossen werden.  

Im Abschnitt Ruit bef inden sich die nächstgelegenen Teilf lächen des FFH-Gebiets  

„Stromberg“ (Schutzgebiet Nr. 7018341) in mehr als einem Kilometer östlicher 
Entfernung. Mögliche Beeinträchtigungen können aufgrund der Entfernung 

ausgeschhlossen werden.  

 

Vogelschutz- 

gebiet 

Im Vorhabenbereich liegen keine Vogelschutzgebiete. Das nächstgelegene VSG „Weiher 
bei Maulbronn“ (Schutzgebiet Nr. 7018401) bef indet sich in über 2,5 km südöstlicher Ent-

fernung des Teilabschnitts Ruit. 

Aufgrund der Entfernung können mögliche Beeinträchtigungen in die Schutz- und Erhal-
tungsziele des Gebietes ausgeschlossen werden. Auf  weitere Darstellungen wird deshalb 

verzichtet. 

 

 

Abbildung 9: Übersicht über die Lage des Vorhabens (rot) sowie der Natura 2000-Gebiete der Umgebung (Quelle: Daten- 
und Kartendienst der LUBW) 
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FFH-Mähwiesen Am nördlichen Ende des Vorhabens im Abschnitt Diedelsheim bef indet sich östlich der 
Bahnlinie eine FFH-Mähwiese (Flachland-Mähwiese westlich von Diedelsheim II). Es 

handelt sich um eine mäßig artenreiche typische Glatthafer-Wiese.  

Die FFH-Mähwiese ist während der Bauzeit durch geeignete Maßnahmen (Schutzzaun) 

vor Beschädigungen zu schützen. 

 

 

 

Abbildung 10: Ungefähre Lage der Lärmschutzwand (rot) im nördlichen Teil des Abschnitts Die-
delsheim und FFH-Mähwiesen in der Umgebung (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW) 

 

 

3.3.2 Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark 

Naturschutz- 

gebiet 
Im Vorhabenbereich liegen keine ausgewiesenen Naturschutzgebiete.  

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet „Aalkistensee“ (Schutzgebiet Nr. 2.042) bef indet 

sich etwa 2,5 km südöstlich des Vorhabenabschnitts bei Ruit.  

Durch die Entfernung können mögliche Beeinträchtigungen für das NSG bereits im Vor-

feld ausgeschlossen werden. Auf  weitere Darstellungen wird deshalb verzichtet.  

 

Naturdenkmal Innerhalb des Plangebietes f indet sich kein nach § 28 BNatSchG ausgewiesenes Natur-
denkmal. Die nächstgelegene Naturdenkmale bef inden sich innerhalb der Ortschaf ten 

Rinklingen und Ruit, es handelt sich jeweils um sehr alte Einzelbäume. Aufgrund der 
Entfernung kann eine mögliche Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Natur-

denkmals ausgeschlossen werden.  

 

Landschafts-

schutzgebiet 

Der nördliche Teil des Abschnitts Diedelsheim liegt innerhalb des Landschaf tsschutzge-
biets „Diedelsheimer Talaue“ (Schutzgebiet Nr. 2.15.047). Wesentlicher Schutzzweck 

des Landschaf tsschutzgebietes (Verordnung vom 17.01.1989) ist die Erhaltung  
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1. der Saalbachaue als Grundwasseranreicherungsgebiet und natürlicher Re-
tentionsraum bei Hochwasser im Hinblick auf  die Sicherung der Leistungsfä-

higkeit des Naturhaushalts, speziell des Wasserhaushalts,  

2. der vorhandenen Bachvegetation und Entwicklung zum standortgerechten 

Bach-Erlen-Eschenwald,  

3. der verbleibenden letzten Wiesen und Rückwandlung von Ackerf lächen in 
Grünland zum Schutz des Mutterbodens vor Abschwemmung bei Starkregen 
und Hochwasser im Hinblick auf  die Erhaltung sowie Verbesserung der Nut-

zungsfähigkeit der Naturgüter,  

4. der Streuobstbestände wegen ihrer ökologischen Ausgleichsfunktion inmitten 
eines vom Ackerbau geprägten Gebietes sowie ihrer landschaf tlichen Schön-

heit,  

5. der Saalbachaue als ortsnahes Naherholungsgebiet.   

 

Sowohl der nördliche als auch der südliche Teil des Abschnitts Ruit liegen innerhalb des 
Landschaf tsschutzgebiets „Brettener Kraichgau“ (Schutzgebiet Nr. 2.15.070). Schutz-

zweck des Landschaf tsschutzgebietes ist (Verordnung vom 14.07.2006):  

a) die Sicherung und Entwicklung der Streuobstbestände sowie die Erhaltung der 
Feldhecken, Feldgehölze und Gebüsche als Teile des charakteristischen Land-
schaf tsbilds des Kraichgaus und als bedeutende Lebensräume für seltene und 

gefährdete Tierarten, insbesondere der Vogelwelt;  

b) die Erhaltung und Förderung artenreichen Extensivgrünlands als Lebensraum 

für Tier- und Pf lanzenarten und zum Schutz für Boden und Wasser;  

c) die Erhaltung und Förderung der naturnahen Fließgewässer als dynamische, 
landschaf tsprägende Strukturen, als Glieder im Wasserkreislauf  und als Le-
bensraum für Tier und Pf lanzenarten sowie die Erhaltung der of fenen Wiesen-

täler und Auen als Naherholungsräume und vernetzende Elemente im Bio-

topverbund;  

d) die Sicherung des Feinreliefs, der Stufenraine und Steinriegel als Zeugnisse 

der Nutzungsgeschichte und prägende Elemente des für den Kraichgau typi-

schen Landschaf tsbilds,  

e) die Erhaltung und Förderung der naturnahen Wälder zum Schutz von Boden 

und Wasser, als klimatischer Ausgleichsraum, als Lebensraum für Tier- und 

Pf lanzenarten und als Erholungsraum für die Bevölkerung.  

Die Lärmschutzwände werden überwiegend im bereits durch den Gleisbereich bzw. den 

Streckenverlauf  der Bahnstrecke vorbelasteten Bereich errichtet. Eine Schädigung des 

Naturhaushalts kann somit ausgeschlossen werden (vgl. Kap.4.3.1).  

Der Bau der Lärmschutzwände bedarf  jeweils einer Erlaubnis nach § 5 der Verordnungen 

der Landschaf tsschutzgebiete „Diedelsheimer Talaue“ und „Brettener Kraichgau“ des 

Landratsamtes Karlsruhe. 
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Abbildung 11: Ungefähre Lage der Lärmschutzwände (rot) und umliegende Schutzgebiete (Quelle: Daten- und Karten-
dienst der LUBW) 

 

Naturpark, Bio-

sphärenreservat 

Der südliche Teilabschnitt des Vorhabens bei Ruit liegt innerhalb des Naturparks „Strom-

berg-Heuchelberg“. 

Hauptzweck des Naturparks ist es, diesen als vorbildliche Erholungslandschaf t zu entwi-

ckeln und zu pf legen. Das Vorhaben steht den Zielen des Naturparks nicht entgegen.  

 

 

3.3.3 Gesetzlich geschützte Biotopflächen 

§ 30 BNatSchG 

Biotope 

Im Abschnitt Diedelsheim bef indet sich westlich der Bahnstrecke ein geschützter Gehölz-

bestand „Hecken an der Bahnlinie westlich Diedelsheim“ (Biotop  Nr. 169182150344). 

An den Straßenböschungen der B 35 bef inden sich zudem Flächen des Biotops „Feldge-

hölze an der B 35 südlich Diedelsheim“ (Biotop Nr. 169182150388).  

Beide Biotope liegen außerhalb der Eingrif fe, Beeinträchtigungen können folglich ausge-

schlossen werden. 

 

Im südlichen Vorhabenabschnitt Ruit bef inden sich mehrere geschützte Gehölzbestände.  
Westlich der Bahnlinie bef indet sich das Biotop „Feldgehölz im Gewann Koppenäcker 

westl. Ruit“ (Biotop Nr. 169182150473). Da die LSW östlich der Bahnstrecke errichtet  

wird, können Beeinträchtigungen der Biotopf läche ausgeschlossen werden.  

Östlich der Strecke f inden sich mehrere Biotopf lächen. Von Nord nach Süd sind dies fol-

gende: 
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- Feldgehölze am ehemaligen Mühlkanal und Bahndamm nw Ruit (Biotop Nr. 

169182150457) 

- Feldhecken an der Bahnlinie westlich Ruit (Biotop Nr. 169182150472) 

- Feldgehölze am Bahndamm südlich Ruit (Biotop Nr. 169182150504) 

Für den Bau der Lärmschutzwand im Abschnitt Ruit sind randliche Eingrif fe in die Bio-

topf lächen „Feldgehölze am ehemaligen Mühlkanal und Bahndamm nw Ruit“ und „Feld-

hecken an der Bahnlinie westlich Ruit“ erforderlich (vgl. Kap. 4.3). 

 

 

Abbildung 12: Ungefähre Lage der Lärmschutzwand (blau) mit angrenzenden nach § 30 BNatSchG geschützten Bioto-
pen (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW) 

 

 

3.4 Artenschutz nach § 44 (1) 1-4 BNatSchG  

Vorbemerkung Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient dazu, die Auswirkungen der geplanten Bau-

maßnahmen im Hinblick auf  die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG Abs. 1 in Zu-
sammenhang mit Abs. 5 zu untersuchen und zu beurteilen. Entsprechend § 44 (5) 5 
BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 BNatSchG zulässi-

gen Eingrif fen in Natur und Landschaf t sowie nach den Vorschrif ten des Baugesetzbu-
ches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für die in 
Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pf lanzenarten sowie für die Europäischen 

Vogelarten (europarechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wird für diese relevanten Arten zu-
nächst untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG er-

füllt sind.  

Dies bedeutet konkret: 
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§ 44 (1) 1 (Tötungsverbot): "Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders ge-
schützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören." 

§ 44 (1) 2 (Störungsverbot): "Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten 
Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-

, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer 

Art verschlechtert." 

§ 44 (1) 3 (Schädigungsverbot): "Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören." 

§ 44 (1) 4: „Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-

digen oder zu zerstören.“ 

Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange wurden faunistische Untersuchungen 
durchgeführt2. Aus dem Gutachten zitierte Textpassagen sind im Folgenden kursiv wie-

dergegeben. 

 

 

3.4.1 Reptilien  

Bestand Zum Zeitpunkt der Kartierungen im Jahr 2020 wurden die untersuchten Streckenab-

schnitte als Umleitungsstrecke für den Verkehr der Schnellbahnstrecke Mannheim – 

Stuttgart genutzt.  

Im nördlichen Abschnitt von Ruit waren zudem Hinweise darauf vorhanden, dass in den 
vorherigen Jahren Arbeiten am Kabelkanal erfolgten. Der vermutlich neu gebaute Kabel-

kanal befindet sich angrenzend an die Gleise auf der gleichen Seite, auf der auch die 

Lärmschutzwand geplant ist. 

Im gesamten Untersuchungsgebiet konnten keine Reptilien nachgewiesen werden. 

Besonders entlang des Abschnitts in Ruit ist die Strecke aufgrund der umliegenden Ge-
hölzbestände stark beschattet und somit als Lebensraum für Reptilien nur wenig geeig-

net. 

Eine Recherche im Artenschutzprogramm der LUBW (Landesweite Artenkartierung) 
ergab, dass der Bereich um Bretten innerhalb des Verbreitungsgebietes der Zau-

neidechse, der Mauereidechse und der Schlingnatter liegt.  

BE-Fläche am technischen Rathaus Bretten 

Aufgrund der Lage der BE-Fläche am technischen Rathaus in Bretten, an der Schnitt-
stelle zweier Bahnstrecken, kann das Vorkommen von Mauereidechse und Zau-

neidechse in den Gleisrandbereichen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Fläche 
an sich ist von Gehölzen bestanden und stellt daher keinen geeigneten Eidechsenlebens-
raum dar. Winterquartiere im Bereich der BE-Fläche können aufgrund des hohen Be-

schattungsgrads durch die Gehölze sowie den randlich verdichteten Böden weitestge-
hend ausgeschlossen werden. Die Randbereiche der Fläche, besonders im Übergang 
zum angrenzenden Gleisbereich bieten für die Eidechsen Versteckmöglichkeiten, vege-

tationsfreie Stellen sowie der umliegende Gleisbereich stellen zudem geeignete Sonnen-
plätze dar. Grabbare, offene Bodenstellen, die von Eidechsen zur Eiablage genutzt wer-

den könnten, konnten im Bereich der geplanten BE-Fläche nicht festgestellt werden.  

Die Fläche des Parkplatzes stellt keinen geeigneten Lebensraum für Reptilien dar.  

 

2 vgl. Unterlage artenschutzrechtliche Prüfung (galaplan freiburg GmbH 08/2022) 
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3.4.2 Avifauna  

Bestand Die an die Bahnstrecke angrenzenden Hecken und sonstigen Gehölzbestände entlang 
der Bahnstrecke besonders im Abschnitt Ruit stellen geeignete Lebensräume für frei - und 

heckenbrütende Vogelarten dar. Höhlenbäume sind innerhalb der Eingriffsflächen nicht 

vorhanden.  

Besonders in den Siedlungsbereichen, die bereits Vorbelastungen durch den Straßen- 

und Bahnverkehr unterliegen, sind überwiegend häufige, störungsunempfindliche Arten 

zu erwarten. 

 

 

3.4.3 Haselmaus 

Bestand Ein Vorkommen der Haselmaus im Abschnitt Ruit kann aufgrund des Vorhandenseins 
von weitläufigen Heckenbeständen, zum Teil mit nuss-/fruchtreicher Strauchschicht so-
wie der Anbindung an weitere Waldflächen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Im 

Bahnhofsbereich von Ruit ist ein Vorkommen der Haselmaus aufgrund der Zusammen-
setzung der Gehölzarten (wenig nuss-/fruchtreich) sowie der locker ausgebildeten 

Strauchschicht auszuschließen.  

Im Bereich der BE-Fläche am technischen Rathaus in Bretten kann eine Betroffenheit der 
Haselmaus aufgrund der innerörtlichen sowie isolierten Lage der Gehölze zwischen einer 

Parkplatzfläche und Gleisbereichen ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Im Abschnitt Diedelsheim sind keine Eingriffe in Hecken- oder Gehölzbestände geplant.  
Eine Betroffenheit der Haselmaus in diesem Abschnitt kann somit ebenfalls ausgeschlos-

sen werden. 

 

 

3.5 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

3.5.1 Schutzziele 

Allgemeine 

Schutzziele 

Als allgemeine Schutzziele sind in den entsprechenden Gesetzesvorgaben die folgenden 

Ziele def iniert:  

- Schutz von wildlebenden Tieren und ihren Lebensgemeinschaf ten in ihrer natür-

lichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt sowie Schutz ihrer Lebensräume 

und ihrer sonstigen Lebensbedingungen 

- Schutz wildwachsender Pf lanzen und ihrer Lebensgemeinschaf ten in ihrer natür-

lichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt sowie Schutz ihrer Lebensräu me 

(Biotope) und ihrer sonstigen Lebensbedingungen 

 

 

3.5.2 Erfassungskriterien 

Bestands- 

erfassung  

Auf der Grundlage der Auswertung vorhandener Daten werden die rechtlich und plane-
risch festgesetzten Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Landschaf tsschutzgebiete, ge-

schützte Landschaf tsbestandteile usw.) im Untersuchungsraum dargestellt. 

Im Rahmen örtlicher Kartierungen erfolgen die Erfassung und Bewertung der im Vorha-

benbereich relevanten Biotope/Nutzungen und Biotopkomplexe.  

Weiterhin erfolgen im Zuge des artenschutzrechtlichen Gutachtens faunistische Erhebun-

gen, die der Ermittlung faunistischer Funktions- und Interaktionsräume sowie bedeuten-

der Einzelvorkommen von Arten dienen. 
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3.5.3 Bedeutung 

Bewertungs- 

kriterien 
Für die Beurteilung der Bedeutung werden folgende Kriterien herangezogen: 

- Gefährdung/Seltenheit 

- Indikatorfunktion 

- Vorkommen landschaf tsraumtypischer Arten 

- Vollkommenheit und Artenvielfalt 

- Wiederherstellbarkeit 

 

Die Beurteilung der Bedeutung der im Vorhabenbereich erfassten Biotoptypen erfolgt auf  

der Grundlage der parzellenscharf  kartierten Biotopf lächen/Nutzungen.  Die Bewertung  
wird in der Skala des Feinmoduls nach LUBW3 abgebildet. Eine Abweichung vom Nor-
malwert des Feinmoduls wird in der Beschreibung entsprechend begründ et. Die Zuord-

nung der Wertstufe erfolgt gemäß der Biotoptypenbewertung Baden-Württemberg auf  der 

Grundlage der fünfstuf igen Basisbewertung4 (vgl. Tabelle folgend). 

 

Tabelle 2: Zuordnung der Punktwertspannen zu den Wertstufen des Basismoduls  

 

Eine wichtige Indikatorfunktion bei der Ermittlung der Bedeutung von Tieren und Pf lanzen 

haben dabei vor allem die rechtlich und planerisch festgesetzten Schutzgebiete. Gleiches 
gilt für die in Roten Listen aufgeführten oder nach § 30 BNatSchG bzw. vergleichbarer 

Länderregelungen besonders geschützten Arten und Biotope.  

 

 

3.5.4 Empfindlichkeit 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

Wirkfaktoren 

des Vorhabens  

Die vorhabenbezogenen Wirkungen beschränken sich im Planfall auf  die vorübergehen-
den Flächeninanspruchnahmen durch BE-Flächen und Arbeitsräume sowie die dauer-

haf te Inanspruchnahme durch die Lärmschutzwände. Die Inanspruchnahmen sind mit 
einem zeitlich begrenzten bzw. dauerhaf ten Verlust parzellenscharf  abgrenzbarer Bio-
topf lächen bzw. Nutzungen verbunden. Die Empf indlichkeit gegenüber Flächenverlust ist 

für alle unversiegelten Flächen als hoch zu beurteilen. 

 

 

 

3 LUBW (2010): Ökokontoverordnung  
4 Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (2005): Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des 

Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung 
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3.5.5 Biotoptypen und Nutzungen 

potentielle  
natürliche  

Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation (PNV) wird im Abschnitt Ruit wird Waldmeister-Bu-
chenwald gebildet. Im Abschnitt Ruit wird die PNV durch die Nähe zum Saalbach von 

Eichen-Eschen-Hainbuchen-Feuchtwald mit f lussbegleitenden Auenwäldern gebildet. 

 

Tatsächlich  

vorkommende 

Biotoptypen  

Die nachfolgend beschriebenen Biotoptypen wurden im September 2020 im Gelände er-

hoben. Die Ergebnisse werden nachfolgend beschrieben und sind im Bestandsplan ent-

sprechend dokumentiert.  

 

Gewässer 

12.21 
mäßg 
ausgebauter 

Der Saalbach (Gewässer-ID 2410) ist ein Gewässer II. Ordnung, von wasserwirtschaf tli-
cher Bedeutung und kann im Abschnitt Diedelsheim dem Fließgewässertyp 6 „Feinmate-

rialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche des Keupers “ zugeordnet werden. 

Der Bach bef indet sich im Bereich der geplanten BE-Fläche für den Abschnitt Diedels-
heim in einer Entfernung von ca. 5-10 m. Eben dieser Abschnitt des Baches befand sich 

im Jahr 2021 im Umbau, die Ufer des Baches wurden dabei vollständig beansprucht.  

Da sich die Fläche des Bachs im Umbau bef indet und da das Gewässer außerhalb der 
vorhabenbedingten Flächeninanspruchnahmen liegt, wird auf  eine Bewertung des Be-

stands verzichtet.  

 

Schutzstatus:  keiner 

Bewertung:  Wertstufe:    - 

  Feinmodul:    - 

 

12.22 
Stark ausgebauter 
Bachabschnitt 

 

Im Abschnitt Diedelsheim unterquert der Muldengraben die Gondelsheimer Straße sowie 

die Bahnlinie. Der Graben führt kein Wasser und mündet ca. 75 m östlich der Bahnlinie 
in den Saalbach. Der Grabenquerschnitt (Abf luss) ist von der Lärmschutzwand nicht be-

trof fen.  

 

Schutzstatus:  keiner 

Bewertung:  Wertstufe:    II - gering 

  Feinmodul:    8 

 

Gehölzarme terrestrische und semiterrestrische Biotoptypen 

33.41 
Fettwiese mittle-
rer Standorte  

Im Süden des Abschnitts Diedelsheim ist eine BE-Fläche auf  einer Wiese östlich der 
Bahnlinie geplant. Aufgrund der Artenzusammensetzung ist die Wiese dem Biotoptyp 
Fettwiese mittlere Standort zuzuordnen. Hier wachsen u.a. Wiesen-Storchschnabel (Ge-

ranium pratense), Wiesenlabkraut (Galium mollugo agg.), Wiesenklee (Trifloilum pra-
tense), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Schafgarbe (Achillea millefolium), Löwen-
zahn (Taraxacum sect. Ruderalia), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris) und Wiesen-

Bärenklau (Heracleum sphondylium). 

 

Schutzstatus:    teilweise Lage im LSG und Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    III - mittel 

  Feinmodul:    13 
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33.43  
Magerwiese mitt-
lerer Standorte 

 

Im Norden von Diedelsheim bef indet sich eine Wiese, welche vermehrt Magerkeitszeiger 
aufweist. Neben gewöhnlichen Arten der Wirtschaf tswiesen wie Schafgarbe (Achillea mil-

lefolium), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphon-
dylium), Wiesenlabkraut (Galium mollugo agg.), Wiesen-Storchschnabel (Geranium pra-
tense), Wilde Möhre (Daucus carota) und Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) f inden 

sich besonders häuf ig Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) und Wiesen-Flockenblume 
(Centaurea jacea). Zudem f inden sich weitere Magerkeitszeiger wie Acker-Witwenblume 
(Knautia arvensis) und Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus). Zudem wachsen ver-

mehrt Acker-Kratzdisteln (Cirsium arvense) auf  der Fläche. Die Fläche wurde als FFH-
Mähwiese kartiert und kann dem Lebensraumtyp (LRT) 6510 - Magere Flachland-

mähwiese zugeordnet werden. Es erfolgen keine Eingrif fe in den Bestand.  

 

Schutzstatus:    LSG, z.T. Naturpark, FFH-Mähwiese/LRT 6510 im Abschnitt Diedelsheim  

Bewertung:  Wertstufe:    IV - hoch 

  Feinmodul:    21 

 

33.70  
Trittpflanzenbe-
stand 

 

Im Bereich der BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim bef indet sich im Übergang von Weg 

und Wiese eine verdichtete Fläche. Hier wächst fast ausschließlich Acker-Vogelknöterich 
(Polygonatum aviculare), vereinzelt f indet sich Echtes Leinkraut (Linaria vulgaris) und 

Breitwegerich (Plantago major). 

 

Schutzstatus:    keiner 

Bewertung:  Wertstufe:    I – sehr gering 

  Feinmodul:    4 

 

35.60 
Ruderalvegeta-
tion 

 

Im Abschnitt Diedelsheim f inden sich im Norden zwischen Gleis und angrenzenden Wirt-

schaf tswegen sowie innerhalb der Ortschaf t in den Gleisrandbereich bzw. im Übergang 
zu den Straßen sowie im Süden entlang der Bahnböschungen Bestände von ausdauern-
der Ruderalvegetation. Stellenweise sind diese Bestände von Gräsern dominiert (Unter-

typ grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 35.64). Es f inden sich Jakobs-Greiskraut 
(Jacobaea vulgaris), Beifuß (Artemisia vulgaris), Echtes Leinkraut (Linaria vulgaris), Ge-
wöhnlicher Dost (Origanum vulgare), Taubenkropf  Leimkraut (Silene vulgaris), Rainfarn 

(Tanacetum vulgare), Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) (stellenweise sehr 
viel), Weiße Taglichtnelke (Silene latifolia), Brombeere (Rubus sect. Rubus) (stellenwiese 
viel), Brennnessel (Urtica dioica), Waldrebe (Clematis vitalba) (stellenweise viel), verein-

zelt Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus) sowie Gehölzaufkommen von Feld-
Ahorn (Acer campestre), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Weißdorn (Crataegus 
spec.), Walnuss (Juglans regia), Hundsrose (Rosa canina agg.), Hartriegel (Cornus san-

guinea), Schlehe (Prunus spinosa) und Pfaf fenhütchen (Euonymus europaeus). 

Im Bereich der geplanten BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim ist eine Teilf läche mut-
maßlich in der Vergangenheit bereits genutzt worden. Hier wachsen vermehrt Gänsefuß 

(Chenopodium album), Echtes Leinkraut (Linaria vulgaris), Acker-Vogelknöterich (Poly-
gonum aviculare) und Gewöhnlichen Kratzdistel (Cirsium arvense). Vereinzelt f indet sich 

auf  der Fläche Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica).  

Im Abschnitt Ruit unterscheiden sich die Bestände zum Teil aufgrund der angrenzenden 
Gehölzbestände. Neben Gewöhnlicher Kratzdistel (Cirsium arvense), Einjährigem Be-
rufskraut (Erigeron annuus), Johanniskraut (Hypericum perforatum), Beifuß (Artemisia 

vulgaris), Echtes Leinkraut (Linaria vulgaris), Königskerzen (Verbascum spec.) (u.a.  
Kleinblütige Königskerze), Brombeere (Rubus sect. Rubus) sowie Gehölzaufkommen 
von Hartriegel (Cornus sanguinea), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Feld-Ahorn (A. 

campestre) und Walnuss (Juglans regia) f inden sich besonders im Saum der Gehölze 
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neben Efeu Arten der Nitrophytischen Säume (u.a. Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata),  
Bärlauch (Allium ursinum), Gundermann (Glechoma hederacea) und Brennnessel (Urtica 

dioica).   

Im Bahnhofsbereich von Ruit f inden sich zwischen den versiegelten Flächen kleine gras-
reiche Bestände mit vereinzelten Vorkommen von Schafgarbe (Achillea millefolium), Wie-

sen-Flockenblume (Centaurea jacea), Beifuß (Artemisia vulgaris), Einjährigem Berufs-
kraut (Erigeron annuus), Taubenkropf -Leimkraut (Silene vulgaris), Königskerze (Verbas-
cum spec.), Weißer Taglichtnelke (Silene latifolia), Acker-Vogelknöterich (Polygonum a-

viculare) und Borstenhirse (Setaria spec.). 

Im Bereich der BE-Fläche am Haltepunkt von Ruit handelt es sich um von Gräsern domi-
nierte Bestände, hier f inden sich nur sehr vereinzelt Exemplare der oben genannten Ar-

ten.  

 

Schutzstatus:    z.T. Lage im LSG und Naturpark, z.T. § 30-Biotop 

Bewertung:  Wertstufe:    III - mittel 

  Feinmodul:    11 

 

37.11  
Acker mit  
fragmentarischer  
Unkrautvegeta-
tion 

 

Im nördlichen Teil des Abschnitts Diedelsheim bef inden sich mehrere Ackerf lächen, wel-

che allenfalls eine f ragmentarische Unkrautvegetation aufweisen.  

Im Norden einer FFH-Mähwiese bef indet sich außerdem ein brachliegender Acker. Hier 

wachsen Sonnenblumen (Helianthus annuus), Gänsefuß (Chenopodium album), Beruf-

kraut (Erigeron annuus) und Goldrute (Solidago spec.).  

 

Schutzstatus:    Lage im LSG und z.T. Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    I – sehr gering 

  Feinmodul:    4 

 

 

Abbildung 13: Magerwiese und Ackerfläche im 
Hintergrund im nördlichen Teil des Abschnitts Diedelsheim 

 

Abbildung 14: Trittpflanzenbestand und unbefestigter Weg 
im Bereich der BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim 
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Abbildung 15: Teilfläche mit Ruderalvegetation im Bereich 
der geplanten BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim, Fett-
wiese mit jungen Obstbäumen im Hintergrund 

 

Abbildung 16: Ruderalvegetation zwischen Grasweg und 
Bahnlinie im nördlichen Teil des Abschnitts Diedelsheim 
(Blick Richtung Süden) 

 

Abbildung 17: Grasreicher Bestand der Ruderalvegetation 
im Bereich der BE-Fläche am technischen Rathaus in Bret-
ten 

 

 

 

Gehölzbestände und Gebüsche 

41.10  
Feldgehölz 

Im nördlichen sowie südlichen Teil des Abschnitts Ruit grenzen östlich großf lächige Feld-
gehölze an die Bahnlinie an. Diese sind überwiegend von Bäumen wie Berg -Ahorn (Acer 
pseudoplatanus), Feld-Ahorn (Acer campestre), Esche (Fraxinus excelsior), Walnuss  

(Juglans regia), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und Vogel-Kirsche (Prunus avium) auf-
gebaut. In der Strauchschicht f inden sich Schlehe (Prunus spinosa), Hartriegel (Cornus 
sanguinea), Hasel (Corylus avellana), Weißdorn (Crataegus spec.) und Zwetschge 

(Prunus domestica), in der Krautschicht u.a. mit Brombeere (Rubus sect. Rubus), Wald-

rebe (Clematis vitalba) und Efeu (Hedera helix).  

 

Schutzstatus:    z.T. LSG, § 30-Biotop, z.T. Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    IV - hoch 

  Feinmodul:    17 
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41.22  
Feldhecke 
mittlere Standorte 

 

Im Abschnitt Ruit stocken neben den Feldgehölzen abschnittsweise auch Feldhecken im 
Bereich der Bahnböschungen. Diese sind überwiegend aus Sträuchern aufgebaut. Im 

Norden von Ruit, östlich der Gleise wachsen neben Hasel (Corylus avellana), Hartriegel 
(Cornus sanguinea), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Vogel-Kirsche (Prunus avium)  
und Feld-Ahorn (Acer campestre) auch Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) in den He-

cken. Die Hecken sind sehr schmal ausgebildet.  

An den Böschungen entlang der Hinteren Dorfstraße sind die Hecken relativ licht ausge-
bildet und werden mutmaßlich regelmäßig geschnitten. Hier f inden sich überwiegend  

Hartriegel (Cornus sanguinea) und Hasel (Corylus avellana). Weiter südlich kommen Li-
guster (Ligustrum vulgare), Berg- und Feld-Ahorn (Acer pseudoplatanus, A. campestre),  

Vogel-Kirsche (Prunus avium) und Esche (Fraxinus excelsior) hinzu. 

 

Schutzstatus:  z.T. LSG, z.T. § 30-Biotop, z.T. Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    IV - hoch 

  Feinmodul:    17 

 

42.20 
Gebüsch mittlere 
Standorte  

Nördlich der Parkplatzf läche im Bereich der BE-Fläche am technischen Rathaus in Bret-

ten bef indet sich ein Gebüsch aus überwiegend Spitz- und Berg-Ahorn (Acer platanoides ,  
A. pseudoplatanus) sowie Hasel (Corylus avellana). Die Sträucher sind zum Teil von Ef eu 
(Hedera helix) und Waldrebe (Clematis vitalba) überwachsen. Am Rand des Gebüschs 

bef indet sich ein einzelner Walnussbaum (Juglans regia). 

 

Schutzstatus:  Lage im LSG und Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    III - mittel 

  Feinmodul:    9 

  

43.10  
Gestrüpp 

 

Im südlichen Teil des Abschnitts Diedelsheim f inden sich auf  den Bahnböschungen Ge-
strüppe aus überwiegend Brombeere (Rubus sect. Rubus). Zudem wachsen hier stellen-

weise Efeu (Hedera helix), Waldrebe (Clematis vitalba) und Brennnessel (Urtica dioica). 

 

Schutzstatus:  keiner 

Bewertung:  Wertstufe:    III - mittel 

  Feinmodul:    9 

 

44.20 
Naturraum- oder 
standortfremde 
Hecke 

Im südlichen Streckenabschnitt von Ruit grenzt ein Gehölzbestand aus überwiegend  

Thuja direkt an die Bahnlinie an. Es f inden sich weitere Ziergehölze wie z.B. Forsythie. 

 

Schutzstatus:  Lage im LSG und Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    II - gering 

  Feinmodul:    6 

 

45.20 
Baumgruppe 

(mit 35.60 
Ruderalvegetatio

Direkt nördlich des Bahnübergangs Diedelsheim f inden sich zu beiden Seiten der Bahn-
strecke kleine Baumgruppen, teilweise bef inden sich diese auf  privaten Grundstücken.  
Neben Baumarten wie Hänge-Birke (Betula pendula), Robinie (Robinia pseudoacacia) 

und Feld-Ahorn (Acer campestre) f inden sich hier besonders im Bereich der geplanten 
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n) 

 

Lärmschutzwand auch Fichten (Picea abies). Im Unterwuchs der Baumgruppen f inden 
sich überwiegend Gehölzaufkommen, Brombeere (Rubus sect. Rubus), Waldrebe (Cle-

matis vitalba) und Arten der Ruderalvegetation. 

Eine weitere Baumgruppe bef indet sich auf  der Wiese angrenzend zur geplanten BE-
Fläche im südlich Abschnitt Diedelsheim, hier handelt es sich um Prunus Arten sowie 

Liguster (Ligustrum vulgare) und Feld-Ahorn (Acer campestre) im Unterwuchs des Bau-

mes.  

Da eine Bewertung der Baumgruppen nur anhand der Stammumfänge möglich wäre und 

diese lediglich durch kleine Rückschnitte im Kronenbereich betroffen sind, wird auf eine 
Bewertung verzichtet. Grundsätzlich ist von einer mittleren bis hohen naturschutzfachli-

chen Bedeutung auszugehen.  

 

Schutzstatus:  z.T. Lage im LSG und Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    mittel bis hoch 

  Feinmodul:    - 

 

45.30  
Einzelbaum 

 

Im Abschnitt Diedelsheim sind zwei auf  den Stock gesetzte Bäume (Weide und Esche) 

am Bahndamm vorhanden. Die Bäume sind während der Bauzeit zu erhalten bzw. vor 
Beschädigungen zu schützen, die Bäume können sich über Stockausschlag später 

wieder regenerieren.  

Nahe des Bahnübergangs bei Diedelsheim am Langwiesenweg stehen dicht gedrängt 
mehrere mehrstämmige Hainbuchen. Die Bäume müssen für den Bau der 
Lärmschutzwand entfernt werden. Die einzelnen Stämme weisen einen durschnittlichen 

BHD von ca. 10 cm auf. Die Gesamtbewertung dieser mehrstämmigen Bäume beläuft  
sich auf insg. 1.302 Ökopunkte (7 Stämme, Stammunfang 31 cm, auf mittlewertigem 

Biotoptypen (35.60 – 6 ÖP)). 

Im Bahnhofsbereich von Ruit steht auf  den Flächen an den Parkplätzen ein 
Walnussbaum (BHD 20 cm), dieser wird für den neuen Zugang zum Bahnsteig (Rampe) 
dauerhaf t entfallen. Die Bewertung des Baums beläuft sich auf insg. 372 Ökopunkte 

(Stammunfang 62 cm, auf mittlewertigem Biotoptypen (35.60 – 6 ÖP)). 

 

Zwischen der Parkplatzf läche und dem Gebüsch im Bereich der BE-Fläche am 

technischen Rathaus in Bretten stehen zwei junge Schwarz.-Erlen (Alnus glutinosa),  
welche in den letzten paar Jahren gepf lanzt wurden (BHD 10 cm). Die Gesamtbewertung 
der beiden Bäume beläuft sich auf insg. 379 Ökopunkte (2 Bäume, Stammunfang je 

31 cm, auf mittlewertigem Biotoptypen (35.60 – 6 ÖP)). 

 

Schutzstatus:   z:T. Lage im LSG und Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    III-IV – mittel bis hoch 

  Feinmodul:    -  
  (372 Ökopunkte für den anlagebedingten Verlust eines Baumes im Bahn-

  hofsbereich Ruit) 
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45.40 
Streuobstbestand 

 

Im Anschluss an die unter 33.41 beschriebene Fettwiese im Abschnitt Diedelsheim 
bef indet sich im Bereich der geplanten BE-Fläche ein relativ junger bzw. vor Kurzem 

gepf lanzter Streuobstbestand. Der Unterrgrund wird von der oben beschriebenen Wiese 
gebildet. Auf  den Bereich der BE-Fläche entfallen etwa fünf  Obstbäume. Die Fläche wird 
bereits im Zuge von anderen Baumaßnahmen verwendet. Der Ausgangszustand der 

Fläche (Streuobstbestand) ist nach Abschluss der Bauarbeiten wieder herzustellen. Die 

Gehölze werden durch Neupf lanzungen entsprechend ersetzt. 

Auf eine separate Bewertung des Baumbestands wird aufgrund des geringen Alters 

sowie der bereits erfolgten Entferung der Bäume durch eine andere Maßnahme 

verzichtet. 

 

Schutzstatus:   keiner 

Bewertung:  Wertstufe:    III – mittel  

  Feinmodul:    13 (entsprechend Fettwiese) 

 

 

Abbildung 18: Feldgehölze nördlich von Ruit 

 

Abbildung 19: Feldgehölze südlich von Ruit 

 

Abbildung 20: lichte und regelmäßig zurückgeschnittene 

Hecken am Bahndamm Ruit an der Hinteren Dorfstraße 

 

Abbildung 21: etwas dichter bewachsene Flächen der He-

cken an der Hinteren Dorfstraße im Abschnitt Ruit 
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Abbildung 22: Gestrüppe an der Bahnböschung im Süden 
des Abschnitts Diedelsheim 

  

  

Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastrukturflächen 

60.21  
Völlig versiegelte 
Straße oder Platz 

 

In den Siedlungsbereichen (u.a. in den Bahnhofsbereichen und Bahnübergängen von 

Diedelsheim und Ruit) sind asphaltierte Straßen, Wege und Plätze vorhanden. Teile der 

BE-Fläche am technischen Rathaus in Bretten sind ebenfalls vollständig versiegelt.  

 

Schutzstatus:  z.T. Lage innerhalb LSG und Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    I – keine bis sehr gering 

  Feinmodul:    1 

 

60.22 
gepflasterte 
Straße oder Platz 

 

Ein Großteil der BE-Fläche am technischen Rathaus in Bretten entfällt auf  die gepf laster-

ten Flächen eines Parkplatzes.  

 

Schutzstatus:  keiner 

Bewertung:  Wertstufe:    I – keine bis sehr gering 

  Feinmodul:    2 

 

60.23  
Weg oder Platz 
mit wassergebun-
dener Decke, Kies 
oder Schotter 

 

Entlang der Bahnlinie f inden sich abschnittsweise mit Kies oder Schotter befestigte 

Wege.  

Am Bahnübergang Diedelsheim f inden sich ebenfalls befestigte f lächige Bereiche, hier 

befand sich zum Zeitpunkt der Kartierung der Behelfssteg.  

 

Schutzstatus:  z.T. Lage innerhalb LSG und Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    I – keine bis sehr gering 

  Feinmodul:    2 

 

60.24 
Unbefestigter 
Weg oder Platz 

Im Bereich der BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim verläuf t parallel zu Bahnlinie ein un-

befestigter Weg, welcher in einen Grasweg übergeht. Der Weg ist f rei von Pf lanzenbe-

wuchs. 
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 Schutzstatus:  z.T. Lage innerhalb LSG und Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    I – sehr gering 

  Feinmodul:    3 

 

60.25  
Grasweg 

 

U.a. im nördlichen Teil des Abschnitts Diedelsheim verlaufen bahnparallel Graswege un-

terhalb angrenzend an die Bahnböschung.  

 

Schutzstatus:  z.T. Lage innerhalb LSG 

Bewertung:  Wertstufe:    II –gering 

  Feinmodul:    6 

 

60.30 
Gleisbereich 

 

Der eigentliche Schotterkörper der Bahntrasse ist überwiegend vegetationslos und weist 
aufgrund der Belastungen wie Lärm, Überhitzung und Zerschneidung kaum Eigenschaf-

ten als Lebensraum auf . 

 

Schutzstatus:  z.T. Lage innerhalb LSG und Naturpark 

Bewertung:  Wertstufe:    I – keine bis sehr gering 

  Feinmodul:    2 

 

 

Abbildung 23: Bahnübergang und Behelfsbrücke zum Zeit-
punkt der Kartierung im Abschnitt Diedelsheim 

 

Abbildung 24: versiegelte Flächen der geplanten BE-
Fläche am technischen Rathaus in Bretten 
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3.6 Schutzgut Boden 

3.6.1 Schutzziele 

Allgemeine 

Schutzziele 
- Erhalt natürlicher oder naturnaher Böden 

- Erhalt der Speicher-, Regler- und Puf ferfunktion des Bodens 

- Erhalt besonderer Standortbedingungen für Pf lanzen und Tiere 

- Erhalt der natürlichen Bodenfruchtbarkeit 

- sparsamer Bodenverbrauch 

 

 

3.6.2 Erfassungskriterien 

Bestandserfas-

sung 

Neben der Erfassung der Geologie und des vorhandenen Ausgangsgesteins werden die 
im Wirkungsbereich der Baumaßnahme vorhandenen Bodeneinheiten erhoben. Auf-

grund der bodenphysikalischen/-chemischen Eigenschaf ten lässt sich der Grad der Funk-
tionserfüllung der einzelnen Bodenfunktionen ableiten. Weiterhin wird das Vorkommen 

von besonderen schutzgutspezif ischen Flächen (z.B. Geotope) geprüf t.  

 

 

3.6.3 Bedeutung 

Bewertungskri-

terien 

Für die Beurteilung der Bedeutung wird entsprechend der Methode der LUBW5 der Erfül-

lungsgrad der Bodenfunktionen herangezogen und nach einem 5-stuf igen Bewertungs-

rahmen (0-4) beurteilt. 

Folgende Bodenfunktionen werden geprüf t: 

- Ausgleichskörper im Wasserhaushalt 

- Filter- und Puf ferfunktion 

- Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

- Standort für naturnahe Vegetation (nur bei hoher/sehr hoher Bedeutung) 

 

 

3.6.4 Empfindlichkeit 

Empfindlichkeit  Die vorhabenbezogenen Wirkungen beschränken sich im Planfall auf  die vorübergehen-
den Flächeninanspruchnahmen im Bereich von BE-Flächen sowie auf  die dauerhaf te In-
anspruchnahme durch die Lärmschutzwände im bereits überprägten Gleisrandbereich.  

Die bauzeitlichen Inanspruchnahmen sind mit einem zeitlich begrenzten Verlust von Bo-
den verbunden. Die Empf indlichkeit gegenüber Flächenversiegelung ist für alle Flächen 
grundsätzlich als hoch zu beurteilen. Gegenüber Bodenumlagerungen bzw. Verdichtung 

ist die Empf indlichkeit als gering zu beurteilen. 

 

 

3.6.5 Ergebnisse 

Böden 

Bedeutung 

Laut Bodenkarten der LGRB (BK50) kommen die folgenden Einheiten im Vorhabenbe-

reich vor:  

 

5 vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Heft 23, 2010): Bewertung von Böden nach ihrer 
Leistungsfähigkeit 
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Der nördliche Teil des Abschnitts Diedelsheim (nördlich des Siedlungsbereichs von Die-
delsheim) durchquert drei unterschiedliche Bodeneinheiten. „Tiefes kalkreiches Kollu-

vium aus holozänen Abschwemmmassen“, „Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus Auen-

lehm“ und „Pararendzina und Parabraunerde-Pararendzina aus Löss“.  

Der Siedlungsbereich von Diedelsheim ist keiner Bodeneinheit zugewiesen, hier bef indet 

sich u.a. die BE-Fläche des Abschnitts Diedelsheim.  

Im Teilabschnitt Ruit sind die folgenden Bodeneinheiten entlang der Bahnlinie ausgewie-
sen, „Parabraunerde aus Löss über Oberem Muschelkalk “, „Tiefes kalkreiches Kolluvium 

aus holozänen Abschwemmmassen“ und „Rendzina auf  Oberem Muschelkalk“.  

Die BE-Fläche für den Abschnitt Ruit am technischen Rathaus in Bretten ist keiner Bo-
deneinheit zugeordnet, die Fläche bef indet sich im Bereich mit starker anthropogener 

Überprägung (zwischen Parkplatz und Gleisf lächen). 

Alle genannten Bodeneinheiten sind hinsichtlich der Bedeutung der einzelnen Boden-

funktionen mit hoch bis sehr hoch bewertet.  

Die Bewertung der erfassten Bodeneinheiten entsprechend LUBW ist den folgenden Ta-

bellen zu entnehmen: 

 

 Tabelle 3: Bewertung der Bodeneinheit „Tiefes kalkreiches Kolluvium aus holozänen Abschwemm-
massen“ (e83) – Abschnitt Diedelsheim und Ruit 

 

 
Tabelle 4: Bewertung der Bodeneinheit „Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus Auenlehm“ (e103) – 
Abschnitt Diedelsheim 

 

 

 Tabelle 5: Bewertung der Bodeneinheit „Pararendzina und Parabraunerde-Pararendzina aus Löss 
(e13)“ – Abschnitt Diedelsheim 
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Tabelle 6: Bewertung der Bodeneinheit „Parabraunerde aus Löss und lössreichen Fließerden 
über Hangschutt und Zersatz des Oberen Muschelkalks“ (e53) – Abschnitt Ruit 

 

 Tabelle 7: Bewertung der Bodeneinheit „Rendzina und Braune Rendzina auf Oberem Muschel-
kalk“ (e2) – Abschnitt Ruit 

 

 

Abbildung 25: Übersicht über die Bodeneinheiten im Ab-
schnitt Diedelsheim und ungefähre Lage der LSW (gelb) 

 

 

Abbildung 26: Übersicht über die Bodeneinheiten im Ab-
schnitt Ruit und ungefähre Lage der LSW (gelb) 

 Bei den Böden im direkten Eingrif fsbereich der Lärmschutzwände (Bahndamm, Gleis-
randbereich) handelt es sich um bereits künstlich geschüttete Böden. Diese besitzen kei-
nen natürlichen Bodenaufbau mehr und sind deshalb in ihrer Bedeutung geringer zu be-

urteilen als die ermittelte Bodeneinheit. 

Im Zuge der Untersuchungen zum Baugrund wurden bis zu einer Tiefe von ca. 1,4 m 

überwiegend Auf füllungen angetrof fen (09/2019 Büro IBES Baugrundinstitut GmbH).  
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Empfindlichkeit Die vorhabenbezogenen Wirkungen beschränken sich im Planfall zu einem großen Teil  
auf  die vorübergehenden Flächeninanspruchnahmen der BE-Flächen, Arbeitsräume und 

Zufahrtswege.  

Die Empf indlichkeit der anthropogenen überprägten Böden im Plangebiet ist gegenüber 

baubedingter Beanspruchung insgesamt als gering zu bewerten.  

Durch den Bau der Lärmschutzwände bzw. den Sockel der Wände wird ein ca. 20 cm 

breiter Streifen anthropogen überformten Bodens neu versiegelt.  

Die Empf indlichkeit gegenüber der Neuversiegelung durch die Gründung und den So -

ckel der Lärmschutzwand ist auch im Bereich anthropogen überprägter Böden als hoch 

einzustufen. Für die Neuversiegelungen werden Ausgleichsmaßnahmen nötig.  

 

 

3.7 Schutzgut Wasser 

3.7.1 Schutzziele 

Oberflächenge-

wässer 

 

Für das Schutzgut Oberf lächengewässer sind den gesetzlichen Vorgaben die folgenden 

Ziele zu entnehmen: 

- Erhalt/Entwicklung naturnaher Gewässer 

- Erhalt/Verbesserung der Gewässergüte 

- Erhalt/Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit  

- Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu den Gewässerrandstreifen 

 

Grundwasser Für das Schutzgut Grundwasser sind den gesetzlichen Vorgaben die folgenden Ziele zu 

entnehmen:  

- Sicherung der Qualität und Quantität von Grundwasservorkommen 

- Sicherung der Grundwasserneubildung  

- Reduzierung von vorhandenen Schadstof feinträgen und qualitativen Vorbelastungen 

Im Hinblick auf  die Wasserwirtschaf t sind folgende Bereiche von Bedeutung:  

- Wasserschutzgebiete / Trinkwasserschutzgebiete / Grundwasserschonbereiche  

- Abwasseranlagen  

 

 

3.7.2 Erfassungskriterien 

Oberflächenge-

wässer 

- Oberf lächengewässer einschl. Ufer, Auen, Überschwemmungs- und Quellgebiete 

nach Wasserqualität und Gewässerstrukturgüte 

- Durchgängigkeit, Ausbauzustand und Funktion 

- oberirdische Wasserstände/ Hochwasserstände 

- Veränderungen des Wasserregimes unter Berücksichtigung des Klimawandels 

 

Grundwasser - oberf lächennahe Grundwasserleiter / Grundwasserzonen 

- Grundwasserf lurabstände/-höhen/-scheiden 

- Schutzstatus (Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete) 

- Wasserqualität/Abwasseranlagen 
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3.7.3 Bedeutung 

Oberflächenge-

wässer 
- Naturnähe/Ausbauzustand/biotische Standortfunktion  

- Regulations- und Retentionsvermögen  

- Wasserqualität  

 

Grundwasser - biotische Standortfunktion 

- Trinkwassernutzung 

 

 

3.7.4 Empfindlichkeit 

Oberflächenge-

wässer  

- Überbauung, Verrohrung, Veränderung der Durchgängigkeit, Verlegung von Gewäs-

sern  

- Verschmutzungsgefährdung / Schutzstatus 

 

Grundwasser - Anschnitt von Grundwasserleitern / Entfernung von Deckschichten 

- Überbauung, Verrohrung, Veränderung der Durchgängigkeit, Verlegung von Gewäs-

sern 

- Veränderbarkeit der biotischen Standortfunktion (Grundwasserf lurabstand < 2 m) so-

wie 

- der Regulations- und Retentionsfunktion (Grundwasser) 

 

 

3.7.5 Ergebnisse 

Oberflächenge-

wässer 

Der Saalbach (Gewässer-ID 2410) f ließt im Abschnitt Diedelsheim parallel zur Bahnlinie  
in einer Entfernung von ca. 30 bis 60 m. Im Bereich der BE-Fläche für den Abschnitt 
Diedelsheim beträgt die Entfernung zum Saalbach lediglich 5-10 m. Hier fanden jedoch 

bereits Bauarbeiten am Bachverlauf  (ggf . Hochwasserschutzmaßnahmen) statt (im Jahr 

2021). Die Uferbereiche des Bachs waren vollständig von den Bauarbeiten betrof fen.  

Die Gewässerrandstreifen des Saalbachs werden während der Bauzeit kenntlich ge-

macht, stof fliche Einträge jeglicher Art werden vermieden. 

 

Überschwem-

mungsgebiet/ 
Überflutungsflä-

chen 

Im Abschnitt Diedelsheim grenzen Überf lutungsf lächen östlich der Bahnlinie bis an den 

Bahndamm heran. Die geplante Lärmschutzwand liegt jedoch außerhalb der Überf lu-
tungsf lächen. Die BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim liegt innerhalb der Überf lutungs-
f lächen eines 50-jährlichen Hochwasserereignisses (HQ50). Dies muss beim Baustellen-

ablauf  entsprechend berücksichtigt werden. Die Lärmschutzwand wird außerhalb der 

Grenzen des Überschwemmungsgebiets errichtet.  

Am Durchlass im Abschnitt Diedelsheim bei km 13,176 endet das ausgewiesene Über-

schwemmungsgebiet an eben diesem. Der Durchf lussquerschnitt des Durchlasses wird 

durch den Bau der Lärmschutzwand nicht verändert.  

Im Abschnitt Ruit sind innerhalb des Vorhabenbereichs keine Überschwemmungsgebiete 

oder -f lächen ausgewiesen. 



Vorhaben: Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes 
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12.6+31 bis km 13.7+87 
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58.8+35 bis km 60.2+35 

Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 39 

 

 

Abbildung 27: Lage der Lärmschutzwand und BE-Fläche (rot) im Abschnitt Diedelsheim und umlie-
gende Überflutungsflächen gemäß Hochwassergefahrenkarte (Quelle: Daten- und Kartendienst 

der LUBW) 

 

Grundwasser Die Grundwasserneubildung kann im Untersuchungsgebiet als mittel bezeichnet werden,  

mit einer Sickerwasserrate von ca. 145-185 mm pro Jahr.  

Im Vorhabenbereich quert die Bahnlinie laut Hydrogeologischer Karte des LGRB (HK50) 

mehrere Hydrogeologische Einheiten. Dies sind im Bereich Diedelsheim „Altwasserabla-
gerungen“ aus Lockersedimenten unterschiedlicher Zusammensetzung, „Verschwem-
mungssedimenten“ ebenfalls aus Lockersedimenten unterschiedlicher Zusammenset-

zung und „Lößsediment“, schluf f ig, feinsandiges Sediment zum Teil verlehmt, jede der  
hydrogeologischen Einheiten verfügt über eine Deckschicht mit sehr geringer bis fehlen-

der Porendurchlässigkeit und mäßiger bis sehr geringer Ergiebigkeit . 
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Im südlichen Abschnitt bei Ruit liegen die oben beschriebenen „Verschwemmungssedi-
mente“ im Wechsel mit der hydrogeologischen Einheit „Oberer Muschelkalk, ungeglie-

dert“ vor. Der Obere Muschelkalk aus Kalkstein und z.T. Tonmergelgestein wird als Kluf t- 
und Karstgrundwasserleiter charakterisiert. Bereichsweise ist der Muschelkalk schichtig 
gegliedert, regional verkarstet und weist meist eine hohe bis mäßige Durchlässigkeit und 

eine hohe Ergiebigkeit auf .  

Das gesamte Vorhaben liegt innerhalb der Zone III und IIIA des Wasserschutzgebiets  

(WSG) „Bretten, Bauschlotter Platte“ (Verordnung des WSG im Anhang). 

Aufgrund der mittleren Bedeutung des Plangebietes für die Grundwasserneubildung und 
der Lage innerhalb eines Wasserschutzgebietes sowie unter Berücksichtigung der Lage 
im Bereich des bereits vorhandenen Bahndamms ist von einer mittleren Bedeutung des 

Plangebietes für das Schutzgut Grundwasser auszugehen. 

Entsprechend der Bedeutung des Plangebietes für das Grundwasser wird die Empf ind-

lichkeit des Grundwassers als mittel eingestuf t.  

Risiken bestehen besonders während der Bauarbeiten bei Verwendung von wasser- oder 
umweltgefährdenden Hilfs- und Betriebsstof fen. Über den Wirkungspfad Boden können 

Schadstof fe in das Grundwasser gelangen.  

 

Abbildung 28: Lage des Vorhabens (rot) in der Zone III und IIIA des WSG „Bretten, Bauschlotter Platte“ (Quelle: Daten- 
und Kartendienst der LUBW) 

 

 

3.8 Schutzgut Klima/Luft 

3.8.1 Schutzziele 

Allgemeine 

Schutzziele 

- Reinhaltung der Luf t durch Vermeidung von Luf tverunreinigungen 

- Erhaltung des Bestandsklimas sowie der lokalklimatischen Regenerations- und Aus-

tauschfunktion 
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3.8.2 Erfassungskriterien 

Bestands- 

erfassung  
- topographische Erscheinungen wie Hänge, Täler, Senken 

- Vegetationsf lächen 

- Frischluf tentstehungs- bzw. -abf lussgebiete 

- Emissionsquellen 

- besiedelte und sonstige großf lächig versiegelte Gebiete 

- ggf . ergänzt durch Aussagen der Landes-, Regional- oder Landschaf tsplanung hin-
sichtlich des Vorhandenseins von Reinluf tgebieten, Bereichen mit Klimaschutzfunk-

tion, Bereichen mit Immissionsschutzfunktion, Bereichen mit Windschutzfunktion 

- Mittel- und langfristige Änderungen der klimatischen Situation durch den Klimawan-

del 

 

 

3.8.3 Bedeutung 

Bewertungs- 

kriterien 
- klimatische Ausgleichs-/Schutzfunktion 

- luf thygienische Ausgleichs-/Schutzfunktion 

 

 

3.8.4 Empfindlichkeit 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

Wirkfaktoren 

des Vorhabens  

- Abriegelung und Ableitung von Kaltluf t  

- Zerschneidung von Kaltluf tsammelgebieten und Kaltluf tentstehungsgebieten  

- Verlust von kleinklimatisch wirksamen Vegetationsbeständen 

 

 

3.8.5 Ergebnisse 

Bestand In dem 200-300 m hohen Hügelland des Kraichgaus überwiegt ein warmes Beckenklima 
mit mäßigen Niederschlägen. Zum Strombergrand und zum Rand des Nordschwarzwal-

des hin steigen die Niederschlagsmengen an.  

Die Jahresdurchschnittstemperatur in der Umgebung von Bretten beträgt etwa 10,8 °C,  
die jährliche Niederschlagsmenge liegt bei etwa 909 mm. Der niederschlagsreichste Mo-
nat ist der Mai (> 80 mm). Die Hauptwindrichtung laut synthetischer Windklassenstatistik 

der LUBW ist Südwest  

Die geplante Lärmschutzwand wird im Randbereich der bestehenden Gleisanlage errich-
tet, welche sich im Abschnitt Diedelsheim innerhalb des Siedlungsbereichs bef indet. Ver-

siegelte oder bebaute Flächen sind in diesen Bereichen vielfach vorhanden.  Zum Teil 

grenzen zudem Grünf lächen und Grünlandbestände an den Gleisbereich heran 

Im Abschnitt Ruit ist die Bahnstrecke überwiegend von Gehölzbeständen umgeben.  

 

Bedeutung  Die Siedlungsbereiche von Diedelsheim und Ruit  beinhalten einen großen Anteil an be-
reits versiegelten Flächen, auf  welchen besonders im Sommer Überhitzungserscheinun-

gen häuf ig sind. Der Gleisbereich selbst wird ebenfalls als eine solche Def izitf läche ge-

wertet.  

Hecken sowie weitere Gehölzbestände, z.B. Einzelbäume, Feldgehölze und Waldf lä-

chen, dienen hingegen der Frischluf tbildung. Auch angrenzende Grünlandbestände sind 

klimarelevante Elemente, welche die Umgebung mit Frisch- und Kaltluf t versorgen. 
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Empfindlichkeit Die Lärmschutzwand wird überwiegend innerhalb des klimatischen Def izitbereichs der 
Gleisanlagen errichtet. Weitere bauzeitlich in Anspruch genommene Flächen werden 

nach Abschluss der Bauarbeiten wieder gemäß dem ursprünglichen Zustand hergestellt. 
Ein dauerhaf ter Verlust von f lächigen klimarelevanten Strukturen (Gehölzf lächen, Grün-

landf lächen) durch die geplante Lärmschutzwand ist nicht zu erwarten.  

Geringe Auswirkungen auf  das Klima sind durch die Unterbrechung von Luf taustausch-
bahnen durch die Lärmschutzwände zu erwarten, da die Wände größtenteils entgegen 
der vorherrschenden Hauptwindrichtung errichtet werden. Aufgrund der relativ geringen 

Höhe der Wände (max. 3 m) und unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen und 
wesentlich höheren Bauwerke innerhalb der Ortslagen, können erhebliche Auswirkungen 
auf  den Luf taustausch jedoch ausgeschlossen werden. Im Abschnitt Ruit sind außerhalb 

der Ortschaf t großf lächige Gehölzbestände entlang der Bahnlinie vorhanden, welche 

auch nach dem Bau der Lärmschutzwand regulierend auf  das Klima wirken.  

Erhebliche vorhabenbedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima/Luf t können 

somit ausgeschlossen werden. 

Das Schutzgut Klima/Luf t wird deshalb im Rahmen des LBP nicht weiter untersucht.  

 

 

3.9 Schutzgut Landschaft 

3.9.1 Schutzziele 

Allgemeine 

Schutzziele 
- Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaf t in ihrer natürlichen oder 

kulturhistorisch geprägten Form 

- Erhalt der natürlichen Erholungseignung 

- Erhaltung großräumiger Landschaf tsbereiche im unbesiedelten Raum ohne Zer-

schneidung durch belastende Inf rastruktureinrichtungen 

 

 

3.9.2 Erfassungskriterien 

Bestands- 

erfassung  
- Landschaf tseinheiten sowie landschaf tsbildprägende Elemente 

- geomorphologische Erscheinungen 

- hydrographische Erscheinungen (z.B. Seen, Flussläufe) 

- natürliche oder kulturbedingte Vegetationsformen 

- Sichtbeziehungen 

- spezielle Siedlungsformen 

 

 

3.9.3 Bedeutung 

Bewertungs- 

kriterien 
- ästhetischer Eigenwert (Vielfalt, Eigenart, Schönheit) 

- Erlebbarkeit (Sichtbeziehungen, Betretbarkeit) 

- Wiederherstellbarkeit 

- Freiheit von Gerüchen 

- Lärmfreiheit (Ruhe) 
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3.9.4 Empfindlichkeit 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

Wirkfaktoren 

des Vorhabens  

- Einsehbarkeit (visuelle Verletzlichkeit) 

- Überformung (visuelle Veränderbarkeit) 

- Störanfälligkeit gegenüber Schallemissionen 

 

 

3.9.5 Ergebnisse 

Landschaftsbild  Die weitere Umgebung des Vorhabens ist von der Hügellandschaf t des Kraichgaus sowie 
im Abschnitt Diedelsheim von landwirtschaf tlich genutzten Flächen geprägt. Im Abschnitt 
Ruit ist die Bahnstecke kaum einsehbar, da diese außerhalb der Siedlung von Gehölz-

beständen umgeben ist. 

Der Abschnitt Diedelsheim liegt innerhalb der Siedlung von Diedelsheim, das Ortsbild ist 
eben durch diese geprägt, u.a. grenzen Gewerbef lächen an die Bahnstrecke an. Im Nor-

den außerhalb der bebauten Flächen ist die Umgebung der Bahnstrecke von landwirt-

schaf tlich genutzten Flächen geprägt. 

Im Abschnitt von Ruit ist das Landschaf tsbild nördlich sowie südlich des bebauten Teils 

von Hecken, Feldgehölzen und Waldf lächen geprägt. Durch die Gehölzbestände ist die 

Bahnstrecke selbst von außen kaum einsehbar.  

Vorbelastend wirken in beiden Abschnitten die Bahnstrecke selbst, Straßen sowie die 

Bahnstrecke umgebende Gebäude.  

 

Bedeutung Eine hohe Bedeutung für das Landschaf tsbild besitzen die Hecken- und Gehölzbestände 

entlang der Bahnstrecke, welche besonders im Abschnitt Ruit im Norden sowie Süden 
beidseits der Bahnstrecke vorhanden sind. Die Gehölzbestände stellen aktuell bereits 

eine Begrenzung der Sichtbeziehungen dar. 

Im Abschnitt Diedelsheim sind die Sichtbeziehungen im nördlichen Teil der Strecke, wel-
cher von landwirtschaf tlich genutzten Flächen umgeben ist, aktuell uneingeschränkt. Das 
Landschaf tsbild besitzt in diesem Abschnitt aufgrund der Vorbelastungen von Straße und 

Bahnstrecke jedoch lediglich eine geringe bis allenfalls mittlere Bedeutung.  

Die Bedeutung der Flächen entlang der Strecke für die Naherholung ist aufgrund Verlär-

mung durch die Bahnstrecke lediglich als gering zu bewerten.  

Die Wegeverbindungen bleiben unverändert erhalten, während der Bauzeit kann es zur 
temporären Sperrung von Fußwegen kommen. Alternative Wegeführungen sind jedoch 

ausreichend vorhanden.  

 

Empfindlichkeit Die Empf indlichkeit des Landschaf tsbildes gegenüber den geplanten Lärmschutzwänden 
(Einschränkung von Sichtbeziehungen) kann für den Abschnitt Diedelsheim grundsätz-

lich als hoch beurteilt werden. Im Abschnitt Ruit ist die Bahnstrecke überwiegend von 

Gehölzbeständen umgeben, die Lärmschutzwand wird daher kaum einsehbar sein.  

Die Lärmschutzwände dienen in den durch die Bahnlinie verlärmten Bereichen zugleich 

der Lärmminderung. Dies wird sich sowohl auf  die Erholungsfunktion der Landschaf t so-

wie auf  die Landschaf tswahrnehmung positiv auswirken.  

Die Empf indlichkeit des Landschaf ts-/Ortsbilds gegenüber der Lärmschutzwand wird da-

her für den Abschnitt Diedelsheim insgesamt als mittel eingestuf t.  

Die Empf indlichkeit des Landschaf ts-/Ortsbilds gegenüber der Lärmschutzwand im Ab-

schnitt Ruit wird insgesamt als gering eingestuf t.  
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4 Ermittlung der Beeinträchtigungen 

4.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Technische 

Maßnahmen 

Bodenverdichtungen infolge des Baubetriebs sind durch entsprechenden Geräteeinsatz 

sowie umsichtige Baustellenorganisation auf  das unvermeidliche Maß zu beschränken. 

Die Bauarbeiten werden durch geeignete Wahl des Bauablaufs und entsprechenden Ge-
räteeinsatz so ausgeführt, dass Belästigungen durch den Baubetrieb (Lärm, Staub, 
Schmutz) sowie sonstige Umweltbeeinträchtigungen soweit wie möglich vermieden wer-

den. 

Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sind folgende Maßnahmen 

vorgesehen: 

- Einweisung der Bauf irma durch die ökologische Baubegleitung im Hinblick auf  

die nutzbaren und in den Plänen dargestellten BE-Flächen und Arbeitsräume  

- Schutz vor Beschädigung angrenzender Gehölze / Magerwiesen durch Schutz-

zäune  

- Bodenverdichtungen infolge des Baubetriebs sind durch entsprechenden Gerä-
teeinsatz sowie umsichtige Baustellenorganisation auf  das unvermeidliche Maß 

zu beschränken  

- Gehölzrückschnitt und Rodungsarbeiten nur in der Zeit vom 01.12. bis 28.02. 

- Lagerung von wassergefährdenden Stof fen und Betankungsvorgänge nur außer-

halb von hochwassergefährdeten Bereichen sowie außerhalb des Gewässer-

randstreifens auf  versiegeltem Untergrund  

- Vorsorgemaßnahmen beim Umgang mit umweltgefährdenden Stof fen innerhalb  
der BE-Flächen und des Arbeitsraumes zum Schutz des Bodens, des Fließge-

wässers und des Grundwassers sowie Sicherung eines schadfreien Hochwas-

serabf lusses  

 

Artenschutz, 
Zeitliche  

Erfordernisse 

- Gehölzrückschnitt und Rodungsarbeiten nur in der Zeit vom 01.12. bis 28.02.   

- Haselmausfreundliches Roden bzw. Zurückschneiden von Gehölzen  

- Lebensraumentwertung/strukturelle Vergrämung von Reptilien im Bereich der 

BE-Fläche am technischen Rathaus  

- Schutzmaßnahmen für Reptilien: Aufstellen von Reptilienschutzzäunen und An-
legen von vier Totholzhaufen mit vorgelagerten Sandlinsen im Bereich der BE-

Fläche am technischen Rathaus in Bretten  

- Sicherung transparenter Lärmschutzwandelemente gegen Vogelschlag  

- Bodennaher Einbau von Kleintierdurchlässen in den Sockel der Lärmschutzwand   

 

 

4.2 Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

Vorbemerkun-

gen 

Eingrif fe in Natur und Landschaf t im Sinne des § 14 BNatSchG sind Veränderungen der 
Gestalt oder Nutzung von Grundf lächen oder des mit der belebten Bodenschicht in Ver-

bindung stehenden Grundwassers, welche die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushaltes oder das Landschaf tsbild erheblich beeinträchtigen können.  

Ein Eingrif f  ist erheblich, wenn er erkennbar nachteilige Auswirkungen auf  die einzelnen 

Faktoren des Naturhaushaltes oder des Landschaf tsbildes hat. Nachhaltig ist ein Eingriff, 
wenn die Beeinträchtigung einzelner Faktoren des Naturhaushaltes oder des Land-

schaf tsbildes dauerhaf t und nicht nur vorübergehend ist.  
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Geplantes  

Vorhaben 

Das Vorhaben ist mit baubedingten, d.h. vorübergehend auf tretenden Beeinträchtigun-
gen verbunden. Diese betref fen die vorübergehende Inanspruchnahme von teilweise mit-

tel- und hochwertigen Biotoptypen/Nutzungen (Ruderalvegetation, Fettwiese, Gestrüpp, 
Gebüsche, Feldhecke). Die Flächen werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder in 

ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt. 

Durch die Errichtung der Lärmschutzwände sowie den kleinräumigen Neubau von Kabel-
kanälen und die geplante Böschungstreppe entstehen zudem anlagebedingte, d.h. dau-
erhaf te Flächeninanspruchnahmen und Versiegelungen von überwiegend mittelwertigen 

sowie kleinf lächig hochwertigen Biotoptypen. Darüber hinaus entstehen durch die drei 

Meter hohen Bauwerke Auswirkungen auf  das Landschaf tsbild.  

Da der bestehende Bahnbetrieb durch das geplante Vorhaben nicht verändert wird, er-

geben sich keine betriebsbedingten Auswirkungen durch die geplante Baumaßnahme. 
Das Vorhaben dient der Minimierung von Lärmimmissionen durch die Bahnlinie. Deshalb 

wird auf  weitere Ausführungen zu betriebsbedingten Beeinträchtigungen verzichtet.  

 

 

4.3 Schutzgebiete 

4.3.1 Landschaftsschutzgebiete 

Vorbemerkung Durch die bauzeitliche/vorübergehende Inanspruchnahme von Flächen mit Ruderalvege-
tation im Arbeitsraum der Lärmschutzwände ist keine Beeinträchtigung der Landschaf ts-
schutzgebiete zu erwarten. Die baubedingten Auswirkungen bzw. die Flächen des Ar-

beitsraumes werden daher in diesem Kapitel nicht näher betrachtet.  

 

LSG „Diedels-

heimer Talaue“  

anlagebedingte 
Flächeninan-

spruchnahme 

Ein Teil der Lärmschutzwand im Abschnitt Diedelsheim wird innerhalb der Grenzen des 

LSG „Diedelsheimer Talaue“ errichtet. Die Baulänge der LSW innerhalb der Schutzge-
bietsgrenzen beträgt ca. 300 m, die Wandhöhe beträgt 3 m. Die Versiegelung durch den 

Sockel der Lärmschutzwand innerhalb der Schutzgebietsgrenzen beträgt ca. 60 m². 

 

LSG „Brettener 

Kraichgau 

anlagebedingte 
Flächeninan-

spruchnahme 

Teile der Lärmschutzwand im Abschnitt Ruit werden innerhalb der Grenzen des LSG 
„Brettener Kraichgau“ errichtet. Die Baulänge der LSW innerhalb der Schutzgebietsgren-

zen beträgt insgesamt ca. 650 m, die Wandhöhe beträgt 3 m. Die Versiegelung durch 
den Sockel der Lärmschutzwände innerhalb der Schutzgebietsgrenzen beträgt ca. 

130 m². 

 

Ergebnis Die Lärmschutzwände werden überwiegend im bereits durch den Gleisbereich bzw. den 
Streckenverlauf  der Bahnstrecke vorbelasteten Bereich errichtet. Eine Schädigung des 

Naturhaushalts kann somit ausgeschlossen werden.  

Der Bau der Lärmschutzwände bedarf  jeweils einer Erlaubnis nach § 5 der Verordnungen 
der Landschaf tsschutzgebiete „Diedelsheimer Talaue“ und „Brettener Kraichgau“ des 

Landratsamtes Karlsruhe. 

 

 

4.3.2 Gesetzlich geschützte Biotopflächen 

Baubedingte 

Beeinträchti-

gungen 

Gefahr von 

Im Seitenbereich der Baumaßnahme bef inden sich zum Teil nach § 30 BNatSchG ge-

schützte Biotopf lächen (Feldhecken, Feldgehölze).  

Aufgrund der Nähe zur Baustelle besteht die Gefahr von Beeinträchtigungen durch un-
sachgemäßen Umgang mit Baumaschinen, Materialablagerung oder dem Befahren der 

Flächen.  
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Schäden an Ge-

hölzen 

Durch entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. optische Abgrenzung, Schutzzaun) kön-

nen diese jedoch vermieden werden. 

 

Flächen- und 

Funktionsverlust 

„Feldgehölze am ehemaligen Mühlkanal und Bahndamm nw Ruit “ (Biotop Nr.  

169182150457) 

Für den Arbeitsraum der Lärmschutzwände werden ca. 231 m² innerhalb der Biotopgren-

zen in Anspruch genommen. Dies entspricht in etwa 0,5 % der gesamten Biotopfläche.  

Die Bereiche der bauzeitlichen Inanspruchnahme entfallen aufgrund der Ungenauigkeit  

der Biotopgrenzen ausschließlich auf  Flächen mit Ruderalvegetation (Biotoptyp 35.60) im 
Saum der Feldhecken/-gehölze sowie auf  die Flächen des Gleisbereichs (Biotoptyp 

60.30).  

„Feldhecken an der Bahnlinie westlich Ruit“ (Biotop Nr. 169182150472) 

Für den Arbeitsraum der Lärmschutzwände werden ca. 294 m² innerhalb der Biotopgren-

zen in Anspruch genommen. Dies entspricht in etwa 8 % der gesamten Biotopf läche.  

Die Bereiche der bauzeitlichen Inanspruchnahme entfallen aufgrund der Ungenauigkeit  
der Biotopgrenzen zum, Teil auf  Flächen mit Ruderalvegetation (Biotoptyp 35.60) im 
Saum der Feldhecken/-gehölze sowie den Gleisbereich und Bahnsteig (Biotoptype 60.30, 

60.21).  
Ca. 196 m² entfallen auf  die Flächen des Biotoptyps Feldhecke (Nr. 41.22). Die Hecken 
sind überwiegend randlich betrof fen, sodass ein Rückschnitt der Gehölze während der 

Bauzeit ausreichend ist.  

 

Grundsätzlich ist nach Bauende von einer vollständigen Wiederherstellbarkeit des Aus-

gangszustands der Biotopflächen auszugehen, erhebliche Beeinträchtigungen der Bio-

topf lächen sind nicht zu erwarten. 

 

Anlagebedingte 
Beeinträchti-

gung 

Flächen- und 

Funktionsverlust 

„Feldgehölze am ehemaligen Mühlkanal und Bahndamm nw Ruit “ (Biotop Nr.  

169182150457) 

Durch den Sockel der Lärmschutzwand werden ca. 13 m² des Biotops dauerhaf t in An-

spruch genommen (entspricht. ca. 75 m Baulänge). Die Fläche entfällt vollständig auf  den 

Biotoptyp Ruderalvegetation. 

„Feldhecken an der Bahnlinie westlich Ruit“ (Biotop Nr. 169182150472) 

Durch den Sockel der Lärmschutzwand werden ca. 15 m² des Biotops dauerhaf t in An-
spruch genommen (entspricht. ca. 65 m Baulänge). Die Fläche entfällt in diesem Fall 
überwiegend auf  den Biotoptyp Feldhecke. Anzumerken ist, dass sich die Feldhecke je-

doch nicht tatsächlich in der f reien Landschaf t bef indet, sondern auf  der Bahnböschung 

zwischen der Siedlung von Ruit und dem dazugehörigen Bahnsteig.  

Die anlagebedingten Flächenverluste werden im Rahmen des Ausgleichs beim Schutz-

gut Pf lanzen und Boden berücksichtigt.  

Da es sich um eine Inanspruchnahme der Randbereiche der Hecken handelt und der 
überwiegende Anteil der Hecke erhalten bleibt, ist eine erhebliche Beeinträchtigung  oder 

Zerstörung der geschützten Biotopfläche insgesamt nicht zu erwarten.  
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4.4 Artenschutz nach § 44 (1) 1-4 BNatSchG 

Vorbemerkung Die detaillierten Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchungen kön-

nen dem artenschutzrechtlichen Gutachten entnommen werden. Nachfolgend erfolgt le-

diglich die Übernahme der Gesamtergebnisse für die einzelnen Artengruppen.  

Direkt übernommene Textzitate aus dem Gutachten sind kursiv wiedergegeben. 

 

 

4.4.1 Reptilien  

Auswirkungen Betriebs- sowie anlagebedingte Auswirkungen für Reptilien sind nicht zu erwarten, da 

eine Besiedlung durch Reptilien im Bereich der Lärmschutzwände nicht nachgewiesen 
werden konnte. Zudem sind Kleintierdurchlässe in den Wänden vorgesehen. Gleiches 

gilt für baubedingte Auswirkungen im Bereich der geplanten Lärmschutzwände.  

Baubedingte Auswirkungen im Bereich der geplanten BE-Fläche in Bretten können nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Potenzielle Versteck- und Sonnenplätze von Eidech-
sen werden temporär beansprucht. Potenzielle Winterquartiere befinden sich überwie-

gend außerhalb der bauzeitlichen Eingriffe und sind somit nicht vom Vorhaben betroffen.  
Die Bauarbeiten beginnen nach aktuellem Kenntnisstand während der Aktivitätszeit der 
Tiere. Im Bereich der Eingleisstelle kann eine sehr kleinflächige Betroffenheit von poten-

ziellen Eiablageplätzen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Um ein Verletzen oder Töten von Eidechsen sowie Eiablagen im Eingriffsbereich zu ver-
meiden, sind Maßnahmen zur Vergrämung vor Baubeginn bzw. vor der Nutzung der Flä-

che durchzuführen. Um ein mögliches Einwandern von Eidechsen in die BE-Fläche wäh-
rend der Bauzeit zu vermeiden sind entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Das 
Angebot an potenziellen Versteck- und Sonnenplätzen ist während der Bauzeit in den 

angrenzenden Bereichen zu erhöhen. Zusätzliche Eiablageplätze sind ebenfalls anzule-

gen. 

 

Vermeidung 
und Minimie-

rung 

Um die Bereiche der BE-Fläche möglichst unattraktiv für Eidechsen zu gestalten, ist auf 
den Flächen vor Baubeginn eine strukturelle Vergrämung bzw. Entwertung der potenzi-
ellen Lebensräume durchzuführen. Hierfür sind alle von Vegetation bestandenen Flächen 

Ende März freizuschneiden. Sämtliches Schnittgut sowie weiter Versteckmöglichkeiten 
wie lose Bretter, Steine oder auch Müll sind von den Flächen zu entfernen. Im Anschluss 
an die Vergrämung sind die Flächen mit Reptilienschutzzäunen zu umstellen. Die um-

zäunten Flächen sind von einer umweltfachlichen Baubegleitung erneut auf Eidechsen-
vorkommen zu untersuchen. Sofern Tiere in den umzäunten Flächen zurückgeblieben 

sind, sind diese einzufangen und in die Bereiche außerhalb des Zauns zusetzen.  

Um ein mögliches Einwandern von Eidechsen in die BE-Fläche zu vermeiden ist die Flä-
che mit Reptilienschutzzäunen zu umstellen, der Reptilienschutzzaun muss bis Baube-
ginn sowie während der Bauzeit unterhalten werden. Die Parkplatzbereiche können von 

der Einzäunung ausgespart werden, da diese keinen Eidechsenlebensraum darstellen.  

Weiterhin ist durch das Ausbringen von Totholz das Angebot an Versteck - und Sonnen-
plätzen sowie durch das Anlegen von Sandlinsen das Angebot an Eiablageplätzen im 

Umfeld der BE-Fläche während der Bauzeit zu erhöhen. Hierfür sind in der direkten Um-
gebung der Fläche insgesamt vier Totholzhaufen (mind. 1 m³) mit vorgelagerten Sandlin-
sen (1 m x 1 m, 0,2 m tief) anzulegen. Die genaue Lage der Totholzhaufen und Sandlin-

sen ist vor Ort von der umweltfachlichen Baubegleitung festzulegen. Die Haufen können 
nach Ende der Bauzeit sowie innerhalb der Aktivitätszeit der Eidechsen wieder abgebaut  

(April bis Ende September) werden. 

Die fachgerechte Umsetzung der genannten Maßnahmen ist durch eine umweltfachliche 

Baubegleitung zu betreuen. 
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 Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Ver-

botstatbestände nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.  

 

 

4.4.2 Avifauna 

Auswirkungen 

 

Erhebliche Einbußen (bau- und anlagebedingte) von Brutstätten entstehen durch die 

Baumaßnahme nicht, da durch die Herstellung des Arbeitsraumes für die Lärmschutz-
wände nur randlich in die bahnbegleitenden Hecken-/ und Gehölzstrukturen in Form ei-
nes Rückschnitts und ggf. in Teilbereichen durch auf den Stock setzen von Gehölzen,  

eingegriffen wird.  

Am Bahnhof in Ruit ist die Rodung eines Teils einer Feldhecke erforderlich, bei der BE-
Fläche in Bretten ist die Rodung eines Teils eines Gebüsches und die Rodung einzelner 

relativ junger Bäume erforderlich.  

Grundsätzlich kann aufgrund der Biotopausstattung davon ausgegangen werden, dass 
in der Umgebung vor allem allgemein häufige Brutvogelarten vorkommen. Eine erhebli-

che Störung der lokalen Population ist durch das Bauvorhaben demnach nicht gegeben.  
Die baubedingten Beunruhigungseffekte während dem Bau der Lärmschutzwände be-
schränken sich auf die Bauzeit (je max. 6 Monate). Die Bauzeit entlang der Strecke liegt 

dabei überwiegend außerhalb der Vogelbrutzeit (Abschnitt Diedelsheim Januar bis Mitte 
März, Abschnitt Ruit September bis Mitte November). Besonders im Abschnitt Diedels-
heim ist somit ein Ausweichen der Brutvögel in von den Bauarbeiten ungestörte Bereiche 

grundsätzlich möglich. Im Abschnitt Ruit kann davon ausgegangen werden, dass das 

Hauptbrutgeschäft der Vögel mit Baubeginn überwiegend bereits abgeschlossen ist.  

Der gesamte Vorhabenbereich unterliegt zudem bereits einer Vorbelastung durch den 

Bahn- und teilweise Straßenverkehr.  

Der bauzeitliche Verlust von Nahrungshabitaten besonders im Bereich der BE-Flächen 
betrifft nur Teilbereiche der weit größeren Nahrungshabitate und kann durch die gleich-

wertig strukturierten Flächen in der Umgebung aufgefangen werden.  

Anlagebedingt ist durch den Bau der Lärmschutzwand zukünftig von einer Beruhigung 
der angrenzenden potenziellen Bruthabitate im Bereich von Gehölzstrukturen auszuge-
hen. Beim Einbau von transparenten Wandteilen besteht jedoch die Gefahr von Verlet-

zungen und Tötungen von Vögeln durch Vogelschlag. 

Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen zu erwarten, die Nutzung der Bahnstrecke 

bleibt unverändert. 

 

Vermeidung 
und Minimie-

rung 

Im Bereich der zu entfernenden Gehölze müssen die Vegetationsarbeiten (Rückschnitte 
und auf den Stock setzen) auf die Zeit außerhalb der Brutperiode der Vögel und somit 

auf den Zeitraum von Oktober bis Ende Februar beschränkt werden.  

Schäden an potenziellen Bruthabitaten im Bereich von Gehölzen, die an das Vorhaben 
angrenzen, sind durch geeignete Maßnahmen (Schutzzäune, optische Abgrenzung o.ä.) 

zu vermeiden. 

Falls es zur Verwendung von transparenten Elementen z.B. im Bereich von Brückenbau -
werken und Bahnsteigen kommt, müssen diese zur Vermeidung von Vogelschlag mit ho-

rizontalen Vogelschutzstreifen ausgestattet sein. 

 

 Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Ver-

botstatbestände nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.  
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4.4.3 Haselmaus 

Auswirkungen 

 

Durch die Rückschnitte im Arbeitsbereich der Lärmschutzwände kann eine Gefährdung 
von potenziellen Haselmausvorkommen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Ha-

selmaus überwintert in Nestern in der Streuschicht von Gehölzen. Eine Überwinterung in 
den exponierten Randbereich der Feldgehölze angrenzend an den Gleisbereich ist eher 

unwahrscheinlich.  

Um das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 1-3 BNatSchG sicher auszu-
schließen, wird die Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erfor-

derlich. 

 

Vermeidung 
und Minimie-

rung 

Der Rückschnitt der Gehölze im Abschnitt Ruit ist in den Wintermonaten (Anfang Dezem-
ber-Ende Februar) motormanuell durchzuführen. Die Gehölze sind dabei in einer Höhe 

von ca. 30-40 cm auf den Stock zu setzen. Sofern Wurzelstöcke zwingend entfernt wer-
den müssen, ist dies ausschließlich in der Zeit von Mai bis September durchzuführen. Im 
Bahnhofsbereich von Ruit ist eine vollständige Rodung in den Wintermonaten möglich,  

da es sich hier nicht um potenziellen Haselmauslebensraum handelt. 

 

 Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben kann das Eintreten der Ver-

botstatbestände nach § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.  

 

 

4.5 Schutzgut Pflanzen/Tiere 

4.5.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Flächen- und 
Funktionsver-

lust 

Im Rahmen der Baumaßnahme werden Vegetationsstrukturen mit unterschiedlicher Wer-
tigkeit vorübergehend beseitigt. Insgesamt ergibt sich ein baubedingter Flächenbedarf  für 
BE-Flächen einschließlich Zufahrten sowie Arbeitsräumen im Bereich der Lärmschutz-

wände und der Böschungstreppe von ca. 23.544 m². Davon entfallen ca. 16.446 m² auf  

bereits versiegelte oder teilversiegelte Flächen (Gleisbereich, Straßen, Wege etc.). 

Betrof fen sind: 

- 4.604 m² Ruderalvegetation 

- 615 m² Gebüsch mittlerer Standorte 

- 409 m² Fettwiese mittlerer Standorte 

- 398 m² Streuobstbestand (6 relativ junge Obstbäume auf  Fettwiese) 

- 356 m² Gestrüpp 

- 257 m² Feldhecke mittlerer Standorte  

- 179 m² Trittpf lanzenbestand 

- 139 m² unbefestigter Weg 

- 88 m² Grasweg 

- 35 m² Naturraum- oder standortf remde Hecke 

- 15 m² Feldgehölz 

- 3 m² ausgebauter Bachabschnitt (trockengefallen) 

- 3 Bäume 

Die baubedingt erforderlichen Flächen werden nach Abschluss der Baumaßnahme wie-

der in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt.  
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Gefahr von 
Schäden an Ge-

hölzen / Vegeta-

tionsbeständen 

Im Seitenbereich der Baumaßnahme bef inden sich Gehölzbestände und  zum Teil wert -
volle Wiesenf lächen. Aufgrund der Nähe zur Baustelle besteht die Gefahr von Beein-

trächtigungen für diese Vegetationsbestände durch unsachgemäßen Umgang mit Bau-

maschinen, Materialablagerung oder Befahren der Flächen.  

Durch entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Schutzzaun) können diese jedoch ver-

mieden werden. 

 

Beeinträchti-

gungen von Tie-
ren durch Lärm, 
Erschütterung, 

Störung usw. 

 

Durch die Baumaßnahmen und Bautätigkeiten entstehen für die örtliche Fauna vorüber-

gehende Lebensraumverluste sowie Beunruhigungsef fekte im unmittelbaren Baustellen-

bereich.  

Entsprechend den Ergebnissen des artenschutzrechtlichen Gutachtens sind  die Tier-

gruppen der Vögel sowie potenziell Reptilien und die Haselmaus betrof fen. 

Im Artenschutzgutachten sind Vermeidungsmaßnahmen vorgegeben. Diese wurden in 

das LBP-Maßnahmenkonzept integriert. 

 

 

4.5.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Flächen- und 

Funktionsver-

lust 

Für die Errichtung der Lärmschutzwände (Gründung und Betonsockel) wird jeweils ein ca. 

20 cm breiter Streifen versiegelt. Zudem ergeben sich zusätzliche Versiegelungen durch 
den abschnittsweisen Einbau von Kabelkanälen sowie die Änderungen im Bereich des 

Zugangs zum Haltepunkt Ruit. 

Insgesamt ergibt sich ein anlagebedingter Flächenbedarf  von 786 m². Davon entfallen 
18 m² auf  bereits vollständig versiegelte Flächen (Straße), welche nicht als Eingrif f  gewer-
tet werden und nicht in die Bilanzierung mit eingehen. Betrof fen sind somit insgesamt 

768 m² verteilt auf  die folgenden Biotoptypen: 

 

- 432 m² Ruderalvegetation 

- 274 m² Gleisbereich 

- 31 m² Feldhecke mittlerer Standorte 

- 27 m² Gestrüpp  

- 4 m² Naturraum- oder standortf remde Hecke 

- 1 Einzelbaum 

Aufgrund der im Untersuchungsgebiet vorgefundenen Vegetationsstrukturen sowie der 
bereits durch Gehölzbestände vorhandene Beschattung ist nicht mit erheblichen Beein-

trächtigungen durch die Beschattung von Biotopen durch die Lärmschutzwände zu rech-

nen. 
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Tabelle 8: Ermittlung des Defizits durch den Bau der Lärmschutzwand bzw. die anlagebedingten Beeinträchtigungen 
beim Schutzgut Pflanzen (die bereits vollständig versiegelte Fläche von 18 m² wird weder im Bestand noch in der Pla-
nung berücksichtigt, da hier keine Änderung der Nutzung erfolgt) 

Biotoptypen Vegetation Bestand Planung 

Bezeichnung Nr. 
Biotopwert 

[ÖP/m²] 
Fläche [m²] 

Ökopunkte je 
Fläche(/Baum) 

Fläche [m²] 
Ökopunkte je 

Fläche 

Ruderalvegetation 35.60 11 432 4.752   

Feldhecke 41.22 17 31 2527   

Gestrüpp 43.10 9 27 243   

Naturraum- oder standort-
fremde Hecke 

44.20 6 
4 24 

  

Einzelbaum 45.30  1 Baum*  372   

Versiegelte oder von Bau-
werken bestandene Fläche 

60.10/
60.21 

1   768 768 

Gleisbereich 60.30 2 274 548   

Summe  768 6.466 768 768 
 

* die Bewertung des Baums ist Kap. 3.5.5 zu entnehmen 

 

Tabelle 9: Berechnung der Beeinträchtigung in Ökopunkten für das Schutzgut Pflanzen  

Fläche der anlagebe-
dingten Inanspruch-

nahme [m²] 
Ökopunkte Bestand Ökopunkte Planung Defizit 

768 6.466 768 5.698 

 

 

Bilanz 

 

 

Durch die Baumaßnahme entsteht beim Schutzgut Pf lanzen ein Def izit von insgesamt 

5.698 Ökopunkten, welches auszugleichen ist. 

Die Berücksichtigung der im Zuge einer Ausgleichsmaßnahme am Haltepunkt Ruit erziel-

baren Ökopunkte erfolgt in Kap 6.2.  

 

Barriere-/ Zer-
schneidungs-

wirkung 

Die Lärmschutzwand als solche stellt eine Barriere der Sichtbeziehungen dar. Zudem 
kann die Wand ein Wanderhindernis für Tiere darstellen, vorhandene Lebensräume wer-

den dauerhaf t zerschnitten. 

 

 

4.5.3 Konflikttabelle 

 

B1 

 

 

Gefahr von Schäden an Gehölzen bzw. benachbarten Vegetationsf lächen  

Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr der Beschädigung von benachbarten Gehölzstrukturen (z.T.  

§ 30 Biotope) und Vegetationsbeständen (im Abschnitt Diedelsheim z.T. FFH-Mähwiese) durch unsachge-

mäßen Umgang mit Baumaschinen, Materialablagerungen usw..  

Fläche: näheres Umfeld der BE-Flächen sowie des Arbeitsraumes 

B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion) 
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B2 

 

 

Beeinträchtigung faunistischer Vorkommen 

Durch die Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende Lebensraumverluste, Störwirkungen und Beunruhi-

gungsef fekte für die Vogelfauna sowie potenziell für Reptilien und die Haselmaus.  

Fläche: Baustellenbereich und näheres Umfeld 

 

 

B3, Bo1, L1 

 

Baubedingte Beeinträchtigung / vorübergehender Verlust von Vegetationsf lächen / Nut-

zungen sowie der anstehenden Böden durch Arbeitsräume, BE-Flächen und Zufahrten  

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die erforderlichen Arbeitsräume, BE-Flächen und Zufahrten 
kommt es zu temporären Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotoptypen mit überwiegend mitt-
lerer Bedeutung für den Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flächeninanspruch-

nahmen geringe Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden durch den Abtrag des Oberbodens, Einbau 
von Tragschichten und Bodenverdichtungen besonders im Bereich der BE-Flächen. Mit der bauzeitlichen 

Flächeninanspruchnahme gehen geringe Beeinträchtigungen des Landschaf tsbildes einher.  

Fläche: 4.604 m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch mittlerer Standorte, 409 m² Fettwiese mittlerer Stand-
orte, 398 m² Streuobstbestand (6 relativ junge Obstbäume auf  Fettwiese), 356 m² Gestrüpp, 257 m² Feld-
hecke mittlerer Standorte, 179 m² Trittpf lanzenbestand, 139 m² unbefestigter Weg, 88 m² Grasweg, 35 m² 

Naturraum- oder standortf remde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 3 m² ausgebauter Bachabschnitt (trockengefal-
len) 

3 Einzelbäume 

B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion) Bo = Boden L = Landschaft/Landschaftsbild 

 

B4 Anlagebedingte Beeinträchtigung faunistischer Vorkommen durch Barriere-/Zerschnei-

dungswirkung 

Die Lärmschutzwand kann ein Wanderhindernis für Tiere darstellen, vorhandene Lebensräume werden 
dauerhaf t zerschnitten. Im Bereich transparenter Wandelemente kann es vermehrt zu Vogelschlag kom-

men. 

Fläche/Wirkraum: Lärmschutzwand in ihrer Endlage, Ost-West Verknüpfung von Lebensräumen 
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B5, Bo2, L2 
Anlagebedingte Beeinträchtigung dauerhaf ter Verlust von Vegetationsf lächen / Nutzungen 
und Böden durch Neuversiegelungen im Bereich der Lärmschutzwände sowie dauerhaf te 

Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen 

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die Lärmschutzwände, den kleinf lächigen Neubau von Kabelka-

nälen, die Änderung des Zugangs zum Haltepunkt Ruit sowie die Böschungstreppe im Abschnitt Ruit kommt 
es zu dauerhaf ten Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotop typen mit überwiegend mittlerer Be-
deutung für den Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen durch die Neuversiegelungen Beeinträchtigungen 

für das Schutzgut Boden. Für das Schutzgut Landschaf tsbild entstehen zusätzlich visuelle Beeinträchtigun-

gen sowie Störungen der Sichtbeziehungen. 

Die Lärmschutzwände werden mit ca. 300 m Baulänge innerhalb des LSG „Diedelsheimer Talaue“ und mit 

ca. 650 m Baulänge im LSG „Brettener Kraichgau“ errichtet.  

Fläche: 432 m² Ruderalvegetation, 274 m² Gleisbereich, 31 m² Feldhecke mittlerer Standorte, 27 m² Ge-
strüpp, 4 m² Naturraum- oder standortf remde Hecke 

1 Baum 

Durch die Überbauung entsteht ein Def izit von 5.698 Ökopunkten für das Schutzgut Pf lanzen und 
4.608 Ökopunkten für das Schutzgut Boden, dies ergibt ein Gesamtdef izit von 10.306 Ökopunkten (die 

Entsiegelung am Haltepunkt Ruit wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt). 

 

 

4.6 Schutzgut Boden 

4.6.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Schadstoffein-

träge  

Während der Bauphase können durch Havarieren, unsachgemäßen Umgang mit Maschi-
nen und Geräten oder während der Betankungsvorgänge Schadstof feinträge in die vor-

handenen Böden erfolgen.  

Bei Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsvorschrif ten kann das Risiko  im Hinblick auf  
die genannten Schadstof feinträge weitestgehend minimiert werden, so dass nur im un-

günstigsten Fall mit Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden zu rechnen ist.  

 

Flächen- und 
Funktionsver-

lust 

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsf lächen und der Arbeitsräume im Umfeld der Lärm-
schutzwände erfolgen bauzeitlich befristete Flächeninanspruchnahmen, die zu Beein-

trächtigungen bzw. dem vorübergehenden Verlust der natürlichen Bodenfunktionen füh-

ren.  

Insgesamt belaufen sich die bauzeitlich beanspruchten Flächen auf  ca. 23.544 m². Da 

hiervon ca. 16.446 m² auf  bereits versiegelte oder teilversiegelte Flächen der Bahntrasse 
oder von Straßen und Wegen entfallen, beschränken sich die relevanten Eingrif fe für das 

Schutzgut Boden auf  ca. 7.098 m².  

 

 

4.6.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Flächen- und 
Funktionsver-

lust 
  

Für die Errichtung der Lärmschutzwände (Gründung und Betonsockel) wird jeweils ein 
ca. 20 cm breiter Streifen versiegelt. Zudem ergeben sich zusätzliche Versiegelungen 

durch den abschnittsweisen Einbau von Kabelkanälen, die Umgestaltungen des Zugangs 
zum Bahnsteig Ruit und die Anlage einer Böschungstreppe im Abschnitt Ruit . Bei den 
Böden im Bereich der Lärmschutzwand handelt es sich überwiegend um bereits anthro-

pogen veränderte Böden, dies belegen die Auf füllungen, die bei den Untersuchungen 

zum Baugrund angetrof fen wurden. 

Insgesamt ergibt sich ein anlagebedingter Flächenbedarf  von ca. 786 m². Davon entfallen 
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ca. 18 m² auf  bereits vollständig versiegelte Flächen (Straße/Wege), welche nicht in die 

Bilanzierung mit eingehen. Die zusätzliche Versiegelung betrif f t somit ca. 768 m². 

 

Berechnung der 
Ökopunkte 

Das Vorhaben liegt überwiegend im Siedlungsbereich und kann daher nur in kurzen Ab-

schnitten einer Bodeneinheit mit zugewiesenen Bewertungsklassen zugeordnet werden.  

Die Gesamtbewertung dieser Bodeneinheiten liegt zwischen 3,00 und 4,00 (vgl. Kap. 

3.6.5). 

Da bei den Baugrunduntersuchungen jedoch über die gesamte Strecke künstliche Auf-

füllungen bis zu einem Meter Tiefe angetrof fen wurden ist von einer anthropogenen Über-

prägung der Böden im gesamten Eingrif fsbereich auszugehen. 

Die zu versiegelnden Böden, welche sich allesamt in der unmittelbaren Nähe des Gleis-

körpers bef inden, werden daher einheitlich der Wertstufe 1,5 zugeordnet, dies entspricht 

einer geringen bis mittlerer Bedeutung.  

Die Versiegelung bzw. Überbauung von Böden führt zur Wertstufe 0.  

Der Kompensationsbedarf  für das Schutzgut Boden in Ökopunkten berechnet sich durch 

Multiplikation der Eingrif fsfläche mit sechs Ökopunkten/m².  

Somit ergibt sich für die im Planungsgebiet beeinträchtigten Böden folgender Kompen-

sationsbedarf : 

 

Tabelle 10: Bewertung des Bestands (Schutzgut Boden), Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Ökopunkten pro m²  

 Abgestufte Bewertungsklasse 
für 

Bodenfunktionen* 

Wertstufe  
Gesamtbewertung 

Ökopunkte/m² 
 

Boden im anthropogen ver-
änderten Siedlungsbereich 

1,5 – 1,5 – 1,5 4,5 / 3 = 1,5 6 

 

 

 

Tabelle 11: Ermittlung des Kompensationsbedarfs (gesamt) des Schutzguts Boden 

Eingriff Eingriffsfläche [m²] 
Kompensationsbe-

darf pro m² 
Kompensationsbe-

darf gesamt 

Versiegelung von unversiegelten Böden 
im anthropogen veränderten Siedlungs-
bereich 

768 6 4.608 

 

 

Bilanz 

 

 

Durch die Baumaßnahme entsteht für das Schutzgut Boden ein Kompensationsdef izit von 

4.608 Ökopunkten, welches auszugleichen ist. 

 

Die Berücksichtigung der im Zuge einer Ausgleichsmaßnahme am Haltepunkt Ruit erzielba-

ren Ökopunkte erfolgt in Kap 6.2.  
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4.6.3 Konflikttabelle 

 

B3, Bo1, L1 

 

Baubedingte Beeinträchtigung / vorübergehender Verlust von Vegetationsf lächen / Nut-

zungen sowie der anstehenden Böden durch Arbeitsräume, BE-Flächen und Zufahrten  

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die erforderlichen Arbeitsräume, BE-Flächen und Zufahrten 
kommt es zu temporären Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotoptypen mit überwiegend mitt-
lerer Bedeutung für den Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flächeninanspruch-

nahmen geringe Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden durch den Abtrag des Oberbodens, Einbau 
von Tragschichten und Bodenverdichtungen besonders im Bereich der BE-Flächen. Mit der bauzeitlichen 

Flächeninanspruchnahme gehen geringe Beeinträchtigungen des Landschaf tsbildes einher.  

Fläche: 4.604 m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch mittlerer Standorte, 409 m² Fettwiese mittlerer Stand-
orte, 398 m² Streuobstbestand (6 relativ junge Obstbäume auf  Fettwiese), 356 m² Gestrüpp, 257 m² Feld-
hecke mittlerer Standorte, 179 m² Trittpf lanzenbestand, 139 m² unbefestig ter Weg, 88 m² Grasweg, 35 m² 

Naturraum- oder standortf remde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 3 m² ausgebauter Bachabschnitt (trockengefal-
len) 

3 Einzelbäume 

B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion) Bo = Boden L = Landschaft/Landschaftsbild 

 

B5, Bo2, L2 
Anlagebedingte Beeinträchtigung dauerhaf ter Verlust von Vegetationsf lächen / Nutzungen 
und Böden durch Neuversiegelungen im Bereich der Lärmschutzwände sowie dauerhaf te 

Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen 

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die Lärmschutzwände, den kleinf lächigen Neubau von Kabelka-
nälen, die Änderung des Zugangs zum Haltepunkt Ruit sowie die Böschungstreppe im Abschnitt Ruit kommt 

es zu dauerhaf ten Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotop typen mit überwiegend mittlerer Be-
deutung für den Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen durch die Neuversiegelungen Beeinträchtigungen 
für das Schutzgut Boden. Für das Schutzgut Landschaf tsbild entstehen zusätzlich visuelle Beeinträchtigun-

gen sowie Störungen der Sichtbeziehungen. 

Die Lärmschutzwände werden mit ca. 300 m Baulänge innerhalb des LSG „Diedelsheimer Talaue“ und mit 

ca. 650 m Baulänge im LSG „Brettener Kraichgau“ errichtet.  

Fläche: 432 m² Ruderalvegetation, 274 m² Gleisbereich, 31 m² Feldhecke mittlerer Standorte, 27 m² Ge-
strüpp, 4 m² Naturraum- oder standortf remde Hecke 

1 Baum 

Durch die Überbauung entsteht ein Def izit von 5.698 Ökopunkten für das Schutzgut Pf lanzen und 
4.608 Ökopunkten für das Schutzgut Boden, dies ergibt ein Gesamtdef izit von 10.306 Ökopunkten (die 

Entsiegelung am Haltepunkt Ruit wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt). 

 

 

Bo3, W1 

 

 

Gefahr der Schadstof fbelastung für Boden, Grundwasser und Fließgewässer  

Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den Saalbach sowie in das Grund-

wasser insbesondere hinsichtlich der Lage in der Zone III eines Wasserschutzgebiets (auch über den Wir-

kungspfad Boden) und den Boden.  

Durch die Lage einer BE-Fläche im Überschwemmungsgebiet besteht auch ein erhöhtes Risiko im Hinblick 

auf  Hochwasserschäden bei plötzlich auf tretenden Hochwasserereignissen.  

Fläche: gesamter Baustellenbereich und näheres Umfeld  

Bo = Boden W = Wasser  
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4.7 Schutzgut Wasser 

4.7.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Beeinträchti-

gungen durch 
Schadstoff-

immissionen  

Durch den Bau der Lärmschutzwände ist der Saalbach nicht direkt betrof fen, die Gewäs-

serrandstreifen sind im Bereich geplanten Baustelleneinrichtungsf lächen jeweils zu be-

rücksichtigen und f reizuhalten.  

Einwirkungen, wie beispielsweise die Einleitung von Baustellenabwässern in das Fließ-

gewässer oder sonstige Eintrübungen durch Stof feinträge, müssen verhindert werden.  

Im Rahmen der Bauarbeiten besteht die Gefahr (insbesondere unfallbedingt) der Schad-
stof fbelastung des Saalbachs und des Grundwassers durch baubedingte Schadstoffe 

(auch über den Wirkungspfad Boden). Durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen (Vor-
sicht beim Umgang mit wassergefährdenden Stof fen / keine Lagerung derartiger Stoffe 

in der Nähe der Fließgewässer etc.) kann dieser Eingrif f  jedoch vermieden werden. 

Überdies ist darauf  zu achten, dass bei einem plötzlich auf tretenden Hochwasserereignis 
die bauzeitlich genutzten Flächen ausreichend schnell geräumt werden können bzw. 
keine wassergefährdenden Substanzen bauzeitlich im Überschwemmungsbereich gela-

gert werden, dies gilt besonders für die BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim. 

Durch die Lage des Vorhabenbereichs innerhalb des Wasserschutzgebietes (Zone III) 
sind spezif ische Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen gem. Schutzgebietsverordnung 

(vgl. Anhang I) einzuhalten, um eine Verunreinigung des Trinkwassers auszuschließen. 

 

 

4.7.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Flächen- und 

Funktionsver-

lust 

Durch die Errichtung der Lärmschutzwände, den kleinräumigen Neubau von Kabelkanä-

len, die Umgestaltungen des Zugangs zum Bahnsteig Ruit und die geplante Böschungs-
treppe werden etwa 768 m² bisher unversiegelter und teilversiegelter (Gleisbereich) Flä-
che dauerhaf t überbaut. Aufgrund des lediglich etwa 20 cm schmalen Streifens, welcher 

sich auf  eine Gesamtbaulänge von ca. 2.534 m verteilt, sowie der ebenfalls linienhaf ten 
Versiegelung durch den Neubau von Kabelkanälen sowie der Böschungstreppe können 
erhebliche Auswirkungen auf  die Grundwasserneubildung sowie den Abf luss von Nieder-

schlagswasser ausgeschlossen werden. 

Auswirkungen auf  Wasserbewegungen im Boden/Untergrund können ebenfalls ausge-
schlossen werden. Um die Ableitung des Oberf lächenwassers aus dem Gleis sowie den 

Randwegbereichen nicht zu unterbrechen, wird eine > 20 cm starke wasserdurchlässige 

Kiesschicht bis 10 cm unter und 10 cm über Unterkante des Betonsockels eingebaut.  

Auswirkungen der Lärmschutzwand bei einer Hochwassersituation sind ebenfalls nicht 

zu erwarten, die Überf lutungsf lächen werden ohnehin bereits durch den Bahndamm be-
grenzt. Der Durchf lussquerschnitt des Durchlassbauwerks bei km 13,176 wird durch den 

Bau der Lärmschutzwand nicht verändert. 

Zusätzliche Flächeninanspruchnahmen oder eine Überbauung von Oberf lächengewäs-

sern erfolgen nicht. 
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4.7.3 Konflikttabelle 

 

Bo3, W1 

 

 

Gefahr der Schadstof fbelastung für Boden, Grundwasser und Fließgewässer  

Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den Saalbach sowie in das Grund-
wasser, insbesondere hinsichtlich der Lage in der Zone III eines Wasserschutzgebiets , (auch über den Wir-

kungspfad Boden) und den Boden.  

Durch die Lage einer BE-Fläche im Überschwemmungsgebiet besteht auch ein erhöhtes Risiko im Hinblick 

auf  Hochwasserschäden bei plötzlich auf tretenden Hochwasserereignissen.  

Fläche: gesamter Baustellenbereich und näheres Umfeld  

Bo = Boden W = Wasser 

 

 

4.8 Schutzgut Landschaft 

4.8.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Flächen- und 

Funktionsver-

lust 

Für die Flächeninanspruchnahme durch BE-Flächen und Arbeitsräume müssen zum Teil 

ortsbild-/landschaf tsprägende Strukturen vorübergehend beseitigt werden (Streuobstbe-

stand, Feldhecken-/gehölze, Einzelbäume).  

Durch die Rekultivierung und Wiederherstellung der bauzeitlich beanspruchten Flächen 

nach Bauende können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden.  

 

 

4.8.2 Anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Flächen- und 
Funktionsver-

lust 

Die vorhabenbezogenen Wirkungen betref fen im Planfall überwiegend Beeinträchtig un-
gen des Landschaf ts-/Ortsbildes durch den Flächenverlust sowie die Zerschneidung 

funktionaler Zusammenhänge und visuelle Beeinträchtigungen.  

Die Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen im Abschnitt Ruit wird aufgrund der Abschir-
mung der Lärmschutzwände durch die Gehölzbestände in der Umgebung als geringfügig 

bewertet. 

Landschaf tsprägende Gehölzstrukturen sind vom Bau der Lärmschutzwände nicht be-

trof fen. 
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4.8.3 Konflikttabelle 

 

B3, Bo1, L1 

 

Baubedingte Beeinträchtigung / vorübergehender Verlust von Vegetationsf lächen / Nut-

zungen sowie der anstehenden Böden durch Arbeitsräume, BE-Flächen und Zufahrten  

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die erforderlichen Arbeitsräume, BE-Flächen und Zufahrten 
kommt es zu temporären Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotoptypen mit überwiegend mitt-
lerer Bedeutung für den Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flächeninanspruch-

nahmen geringe Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden durch den Abtrag des Oberbodens, Einbau 
von Tragschichten und Bodenverdichtungen besonders im Bereich der BE-Flächen. Mit der bauzeitlichen 

Flächeninanspruchnahme gehen geringe Beeinträchtigungen des Landschaf tsbildes einher.  

Fläche: 4.604 m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch mittlerer Standorte, 409 m² Fettwiese mittlerer Stand-
orte, 398 m² Streuobstbestand (6 relativ junge Obstbäume auf  Fettwiese), 356 m² Gestrüpp, 257 m² Feld-
hecke mittlerer Standorte, 179 m² Trittpf lanzenbestand, 139 m² unbefestigter Weg, 88 m² Grasweg, 35 m² 

Naturraum- oder standortf remde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 3 m² ausgebauter Bachabschnitt (trockengefal-
len) 

3 Einzelbäume 

B = Biotope / Pflanzen (inkl. Habitatfunktion) Bo = Boden L = Landschaft/Landschaftsbild 

 

B5, Bo2, L2 
Anlagebedingte Beeinträchtigung dauerhaf ter Verlust von Vegetationsf lächen / Nutzungen 
und Böden durch Neuversiegelungen im Bereich der Lärmschutzwände sowie dauerhaf te 

Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen 

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die Lärmschutzwände, den kleinf lächigen Neubau von Kabelka-
nälen, die Änderung des Zugangs zum Haltepunkt Ruit sowie die Böschungstreppe im Abschnitt Ruit kommt 

es zu dauerhaf ten Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotoptypen mit überwiegend mittlerer Be-
deutung für den Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen durch die Neuversiegelungen Beeinträchtigungen 
für das Schutzgut Boden. Für das Schutzgut Landschaf tsbild entstehen zusätzlich visuelle Beeinträchtigun-

gen sowie Störungen der Sichtbeziehungen. 

Die Lärmschutzwände werden mit ca. 300 m Baulänge innerhalb des LSG „Diedelsheimer Talaue“ und mit 

ca. 650 m Baulänge im LSG „Brettener Kraichgau“ errichtet.  

Fläche: 432 m² Ruderalvegetation, 274 m² Gleisbereich, 31 m² Feldhecke mittlerer Standorte, 27 m² Ge-
strüpp, 4 m² Naturraum- oder standortf remde Hecke 

1 Baum 

Durch die Überbauung entsteht ein Def izit von 5. 698 Ökopunkten für das Schutzgut Pf lanzen und 
4.608 Ökopunkten für das Schutzgut Boden, dies ergibt ein Gesamtdef izit von 10.306 Ökopunkten (die 

Entsiegelung am Haltepunkt Ruit wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt). 
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5 Maßnahmenkonzept 

Vorbemerkun-

gen 

Ausgleichsmaßnahmen sind def initionsgemäß darauf  auszurichten, die beeinträchtigten 

Funktionen des Naturhaushaltes gleichartig wiederherzustellen.  

Die Ziele für Ausgleichsmaßnahmen werden in erster Linie durch die vom Eingri f f  verur-
sachten Funktionsstörungen bestimmt, die auszugleichen sind. Daneben f ließen die für 

den Raum aufgestellten naturschutzfachlichen Zielsetzungen des Landschaf tsplans und, 
wo diese nicht genügend konkretisiert vorliegen, die allgemeinen Ziele von Naturschutz 

und Landschaf tspf lege in die Konzeption mit ein. 

Entsprechend den Kriterien zur Beurteilung der Ausgleichbarkeit müssen die Flächen so 
gewählt werden, dass positive Ef fekte auf  die gestörten Funktionen im Eingrif fsraum zu-
rückwirken. Für den räumlich funktionalen Bezug gilt im Engeren der Eingrif fsraum, dar-

über hinaus der weitere Landschaf tsraum als Bezugsraum. 

 

 

5.1 Artenschutz 

Allgemein Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen der im Seitenbereich des Bau-

felds und der Baustelleneinrichtungsf lächen vorhandenen Gehölzbestände ist eine ent-
sprechende Kennzeichnung der Flächen oder der Aufbau von Schutzzäunen erforderlich. 
Hierdurch können Schäden an den Vegetationsbeständen und damit auch an faunisti-

schen Teil-Lebensräumen vermieden werden.  

 

Vermeidungs- 
und  

Minimierungs-

maßnahmen 

Vögel 

Aus Gründen des Artenschutzes (Vögel) ist der Rückschnitt von Gehölzen im Bereich der 
Lärmschutzwände sowie die Rodung von Gehölzen und Einzelbäumen im Bereich der 

BE-Flächen entsprechend der gesetzlichen Regelungen in der der Zeit vom 01.Oktober 
bis 28. Februar durchzuführen. Um eine schnelle Wiederbesiedelung der Fläche nach 
Beendigung der Arbeiten sicherzustellen, werden die Gehölze, wenn möglich, nur auf  

den Stock gesetzt. Die Rückschnitt- und Rodungsarbeiten sind zudem auf  die Maßnah-

men zu Schutz der Haselmaus anzupassen.  

Transparente Lärmschutzwandelemente sind mit horizontalen Vogelschutzstreifen zu 

versehen, um Vogelschlag zu vermeiden.  

 

Haselmaus Der Rückschnitt der Gehölze im Abschnitt Ruit ist haselmausfreundlich, in den Winter-

monaten (Anfang Dezember bis Ende Februar) motormanuell durchzuführen. Die Ge-
hölze sind dabei in einer Höhe von ca. 30-40 cm auf  den Stock zu setzen. Sofern Wur-
zelstöcke zwingend entfernt werden müssen, ist dies ausschließlich in der Zeit von Mai 

bis September durchzuführen. Im Bereich der geplanten BE-Fläche am Haltepunkt Ruit  
ist eine vollständige Rodung bereits in den Wintermonaten möglich, da es sich hier nicht 

um potenziellen Haselmauslebensraum handelt.  

 

Reptilien 

 

Im Bereich der BE-Fläche am technischen Rathaus in Bretten sind vor Baubeginn Le-
bensraumentwertende Maßnahmen zum Schutz der Reptilien durchzuführen. Hierfür 

sind die Flächen Ende März/Anfang April f reizuschneiden. Sämtliches Schnittgut sowie 
weiter Versteckmöglichkeiten wie lose Bretter, Steine oder auch Müll sind von den Flä-
chen zu entfernen. Im Anschluss an die Vergrämung sind die Flächen mit Reptilien-

schutzzäunen zu umstellen. Die umzäunten Flächen sind von einer umweltfachlichen 
Baubegleitung erneut auf  Eidechsenvorkommen zu untersuchen. Sofern Tiere in den um-
zäunten Flächen zurückgeblieben sind, sind diese einzufangen und in die Bereiche au-

ßerhalb des Zauns zusetzen.  
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Die unversiegelten Bereiche der BE-Fläche am technischen Rathaus in Bretten sind wäh-
rend der Bauzeit mit Reptilienschutzzäunen zu umstellen. Der Reptilienschutzzaun muss 

bis Baubeginn sowie während der Bauzeit unterhalten werden. 

Zudem sind in der Umgebung der Fläche während der Bauzeit vier Totholzhaufen (ca. 
1 x 1 m und 1 m Höhe) mit vorgelagerten Sandlinsen (1 m x 1 m, 0,2 m tief ) zu errichten, 

um potenziellen Eidechsenvorkommen zusätzliche Verstecke anzubieten. Die Haufen 
können nach Ende der Bauzeit sowie innerhalb der Aktivitätszeit der Eidechsen wieder 

abgebaut (Juli bis Ende September) werden. 

 

Umweltfachli-
che Bauüberwa-

chung 

Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind unter Anleitung einer qualif izierten 

umweltfachlichen Bauüberwachung umzusetzen.  

 

 

5.2 Schutzgut Pflanzen/Tiere 

Vermeidungs- 
und  

Minimierungs-

maßnahmen 

 

Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sind folgende Maßnahmen 

vorgesehen: 

- Einweisung der Bauf irma durch die umweltfachliche Bauüberwachung 

- Gehölzrückschnitt und Rodungsarbeiten nur in der Zeit vom 01.12. bis 28.02. 
(unter Berücksichtigung der Vorgaben zum Schutz von potenziellen Haselmaus-

vorkommen) 

- Schutz vor Gehölzbeschädigungen und angrenzender Magerwiesen durch 

Schutzzäune und Einzelstammschutz 

- Bodennaher Einbau von Kleintierdurchlässen in den Sockel der Lärmschutzwand  

 

Wiederherstel-

lungsmaßnah-

men  

Nach Abschluss der Baumaßnahme werden die BE-Flächen einschließlich der Zuwegun-

gen und Eingleisstellen sowie die Arbeitsräume wieder hergestellt und in ihren ursprüng-

lichen Zustand zurückgeführt: 

- Wiederherstellung (Rekultivierung, Tiefenlockerung, ggfs. Einsaat) der Arbeits-

räume und BE-Flächen (einschließlich Eingleisstellen) 

- Ersatzpf lanzungen für beseitigte Gehölze (Feldhecke, Gebüsch) im Bereich der 
BE-Flächen im Abschnitt Ruit mit standortgerechten gebietsheimischen Gehölz-

arten 

- Neuanpf lanzung von sechs hochstämmigen Obstbäumen im Bereich der BE-
Fläche Diedelsheim sowie eines Baums im Bahnhofsbereich Diedelsheim (Fahr-

radständer), zwei weiteren gebietsheimischen Baumarten im Bereich der BE-
Fläche am technischen Rathaus in Bretten sowie eines Baums im Bahnhofsbe-

reich in Ruit 

- Ansaat der BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim mit einer autochthonen und 
standortgerechten Gras-/ Kräutermischung (auch im Bereich des Grasweges und 

der angrenzenden Bahnböschung) 

- Natürliche Sukzession auf  den Flächen mit Ruderalvegetation und Gestrüppen 
sowie kleinf lächigen Gehölzbeständen im Bereich der Arbeitsräume der Lärm-
schutzwände, gebietstypischen Arten werden sich mit der Zeit wieder ansiedeln,  

auf  den Stock gesetzte Gehölze werden sich wieder ausdehnen 

- Wiederherstellung von Wegen 
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Ausgleichsmaß-

nahmen 

Im Zugangsbereich am Haltepunkt Ruit werden zwei Flächen von insgesamt ca. 51 m² 
dauerhaf t entsiegelt. Durch die Entsiegelung der Flächen können gemäß Ökokontover-

ordnung6 pauschal 16 Ökopunkte (ÖP) pro Quadratmeter erzielt werden. Durch die an-
schließende Tiefenlockerung des Bodens (4 ÖP/m²) sowie den Auf trag einer ca. 20 cm 
mächtigen Oberbodenschicht (4 ÖP/m²) können insgesamt 8 weitere Ökopunkte pro 

Quadratmeter erzielt werden. Für die Bodenmaßnahmen können somit insgesamt 

1.224 Ökopunkte erzielt werden. 

Im Anschluss sind die Flächen initial anzusäen, wobei als Zielzustand von einer grasrei-

chen Ruderalvegetation auszugehen ist (Biotoptyp Nr. 35.64). Im Planmodul sind die Flä-
chen somit mit 11 ÖP/m² zu bewerten. Zudem ist ein Baum auf  einer der Flächen zu 
pf lanzen (Stammumfang 18-20 cm, Zuwachs nach 25 Jahren ca. 50 cm, auf  mittelwerti-

gem Untergrund [6 ÖP] = 420 ÖP). Nach Abzug der Bewertung der Bestandssituation 
(51 m² Biotoptyp 60.21 = 51 Ökopunkte) können insgesamt für die Bepf lanzung der Flä-

chen weitere 930 Ökopunkte erzielt werden. 

Eine weitere Teilf läche (20 m² [2 ÖP/m² x 20 m² = 40 ÖP]) der Entsiegelung wurde im 
Zuge der Bestandskartierung dem Biotoptyp 60.30 zugeteilt, aufgrund der Nähe zu den 
Gleisen wird diese Fläche auch im Planmodul dem Biotoptyp 60.30 zugeordnet und führt 

somit zu keiner weiteren Änderung der Bilanzierung. 

 

Ausgleich über 

Ökokontomaß-

nahme 

Da die Flächen innerhalb des Eingrif fsbereichs nicht genügend Raum für entsprechende 

Kompensationsmaßnahmen bieten und in der näheren Umgebung ebenfalls keine geeig-
neten Ausgleichsf lächen zur Verfügung stehen, wird sowohl für den Ausgleich des ver-
bleibenden Def izits an Ökopunkten für das Schutzgut Pf lanzen und Tiere als auch für das 

Def izit des Schutzguts Boden eine Ökokonto--Maßnahme im Naturraum „Neckar- und 
Tauber-Gäuplatten“ auf  dem Flurstück Nr. 8380 der Gemarkung Münzesheim (Gemeinde 
Kraichtal) der Flächenagentur Baden-Württemberg herangezogen (Az. 215.02.011 Land-

kreis Karlsruhe). Die Maßnahme bef indet sich ca. 10 km nördlich des Vorhabens. 

Die unter Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahme am Haltepunkt Ruit  verbleibenden 
8.152 Ökopunkte werden dabei der Ökokonto-Maßnahme „Entwicklung einer Flachland-

mähwiese“ zugeordnet. Die Kurzbeschreibung der Maßnahme lautet wie folgt: „Ziel ist 
ein durch Feldhecken und Einzelbäume auf  den Stufenrainen gegliederter Komplex aus 
Magerrasen und Magerwiesen, der u. a. Zauneidechse und Wendehals Lebensraum bie-

tet. Entwicklung einer Mageren Flachlandmähwiese aus einer langjährigen, verbuschen-
den Goldrutenbrache auf  der Terrassenf läche. Am Südrand Erhalt einer vorhandenen 
Reihe alter, höhlenreicher Obstbäume. Die baumbetonten und dadurch von unten ver-

kahlenden Gehölzbestände auf  den nordexponierten Stufenrainen sollen als niedrige, re-
gelmäßig auf  den Stock gesetzte Feldhecken mit max. 10 Bäumen (insbesondere Eiche, 

Nussbaum, Speierling, Feldahorn, Vogelkirsche, Elsbeere) entwickelt werden.“ 

Da das vorhabenbedingte Def izit u.a. aus dem kleinf lächigen Verlust von Gehölzbestän-
den sowie überwiegend dem Verlust von krautiger (Ruderal-)Vegetation resultiert, wird 

somit eine funktionsbezogene Kompensation berücksichtigt.  

 

Umweltfachli-
che Bauüberwa-

chung 

Die fachgerechte Umsetzung der Vermeidungs- sowie der Rekultivierungs- bzw. Wieder-
herstellungs- und Ausgleichsmaßnahmen Im Vorhabenbereich ist von einer umweltfach-

lichen Bauüberwachung sicherzustellen.  

 

  

 

6 LUBW (2010): Ökokontoverordnung  
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5.3 Schutzgut Boden 

Vermeidung 

und Minimie-

rung  

Zur Vermeidung und Minimierung ist beim Schutzgut Boden ein möglichst sparsamer 

Umgang bei der Ausweisung von BE-Flächen und Arbeitsräumen zu berücksichtigen. 
Bodenverdichtungen infolge des Baubetriebs sind durch entsprechenden Geräteeinsatz 

sowie umsichtige Baustellenorganisation auf  das unvermeidliche Maß zu beschränken 

Der auf  den Bauf lächen (BE-Flächen) abzutragende Mutterboden ist getrennt von sons-
tigem Aushub auf  Mieten zu lagern. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Oberboden wie-

der fachgerecht auf  die rekultivierten Flächen aufzutragen.  

Des Weiteren sind Schadstof feinträge in die Böden grundsätzlich zu vermeiden. Betan-
kungsvorgänge sind nur auf  nach unten abgedichteten Flächen zulässig. Gleiches gilt für 

die Lagerung und den Umgang mit sonstigen wasser- oder bodengefährdenden Stof fen. 

 

Rekultivierung 

 

Zur Vermeidung von dauerhaf ten Beeinträchtigungen durch die BE-Flächen, Arbeits-
räume und Zufahrten werden die beanspruchten Flächen nach Abschluss der Bauarbei-

ten entsprechend rekultiviert.  

Auf  den beanspruchten Flächen sind die Schottertragschichten oder sonstige Befestigun-
gen zurückzubauen sowie das Geländerelief  gemäß dem ursprünglichen Zustand wieder 

herzustellen. Die Böden sind tiefenzulockern und der seitlich gelagerte Mutterboden ist 

wieder entsprechend aufzutragen.  

Danach erfolgt die Begrünung bzw. weitere Gestaltung in Abhängigkeit von der vorher-

gehenden Nutzung der Flächen (Ansaat, Gehölzpf lanzung, natürliche Sukzession). 

 

Ausgleichsmaß-

nahmen 

Im Zugangsbereich am Haltepunkt Ruit werden zwei Flächen von insgesamt ca. 51 m² 

dauerhaf t entsiegelt. Durch die Entsiegelung der Flächen können gemäß Ökokontover-
ordnung7 pauschal 16 Ökopunkte (ÖP) pro Quadratmeter erzielt werden. Durch die an-
schließende Tiefenlockerung des Bodens (4 ÖP/m²) sowie den Auf trag einer ca. 20 cm 

mächtigen Oberbodenschicht (4 ÖP/m²) können insgesamt 8 weitere Ökopunkte pro 
Quadratmeter erzielt werden. Für die Bodenmaßnahmen können somit insgesamt 

1.224 Ökopunkte erzielt werden. 

 

 

5.4 Schutzgut Wasser 

Vermeidung 
und Minimie-

rung 

Schadstof feinträge in den Saalbach, die Böden oder das Grundwasser sind grundsätzlich 
zu vermeiden. Betankungsvorgänge sind nur auf  nach unten abgedichteten Flächen zu-
lässig. Gleiches gilt für die Lagerung und den Umgang mit sonstigen wasser- oder bo-

dengefährdenden Stof fen, derartige Stof fe sind zudem außerhalb der hochwassergefähr-
deten Bereiche zu lagern. Der Gewässerrandstreifen des Saalbachs im Bereich der BE-
Fläche am Abschnitt Diedelsheim ist zu beachten, hier sind Nutzungen jeglicher Art zu 

unterlassen.   

Die Einleitung von Baustellenabwässern in den Saalbach sowie sonstige Eintrübungen 

durch Stof feinträge sind zu unterlassen bzw. zu vermeiden.  

Überdies ist darauf  zu achten, dass bei einem plötzlich auf tretenden Hochwasserereignis 
die Baustelleneinrichtungsf läche im Abschnitt Diedelsheim ausreichend schnell geräumt 
werden kann bzw. keine wassergefährdenden Substanzen bauzeitlich im Überschwem-

mungsbereich gelagert werden. 

Aufgrund der Lage des Vorhabenbereichs innerhalb des Wasserschutzgebiets (Zone III)  

sind darüber hinaus die Vorschrif ten der WSG-Verordnung (vgl. Anhang I) einzuhalten. 

 

7 LUBW (2010): Ökokontoverordnung  
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Bei Umsetzung der genannten Maßnahmen verbleiben für das Schutzgut Wasser keine 
erheblichen Beeinträchtigungen, so dass auf  weitere Ausgleichsmaßnahmen verzichtet  

werden kann.  

 

Umweltfachli-

che Bauüberwa-

chung 

Die fachgerechte Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen ist von einer umweltfachli-

chen Bauüberwachung sicherzustellen.  

 

 

5.5 Schutzgut Landschaft 

Wiederherstel-

lung des ur-
sprünglichen 

Zustands 

 

Nach Abschluss der Baumaßnahme werden die BE-Flächen einschließlich der Zuwegun-

gen und Eingleisstellen sowie die Flächen des Arbeitsraums wieder hergestellt und über-

wiegend in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt:  

- Wiederherstellung (Rekultivierung, Tiefenlockerung, ggfs. Einsaat) der Bö-

schungsf lächen der Bahn sowie der BE-Flächen und Zuwegungen, 

- Ansaat der Wiesenf lächen und f rühere Flächen eines Streuobstbestandes mit 

einer autochthonen und standortgerechten Gras-/ Kräutermischung  

- Ersatzpf lanzungen für beseitigte Gehölze (Feldhecke, Gebüsche, Einzelbäume) 
im Bereich der BE-Flächen mit standortgerechten gebietsheimischen Gehölzar-

ten 

- Natürliche Sukzession auf  den Flächen mit Ruderalvegetation und Gestrüpp so-
wie im gesamten Arbeitsraum im Bereich der Lärmschutzwände (im Bereich 
f rüherer Gehölzf lächen werden auch die Gehölze durch natürliche Sukzession 

wieder bis an die Lärmschutzwände heranwachsen) 

Weitere Maßnahmen zur Minimierung der Beeinträchtigungen für das Orts -/Landschaf ts-
bild stehen nicht zur Verfügung. Es ist zu berücksichtigen, dass die Lärmschutzwände 

über weite Abschnitte von den bestehenden Gehölzen (z.B. Feldgehölze im Abschnitt 

Ruit) zumindest teilweise eingebunden/verdeckt werden. 

 

 

5.6 Maßnahmenkatalog 

Vorbemerkung Im Maßnahmenplan zum Landschaf tspf legerischen Begleitplan werden die E inzelmaß-

nahmen lagemäßig dargestellt.  

 

Vermeidungs- 

und  
Minimierungs-

maßnahmen 
 

Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sind folgende Maßnahmen 

vorgesehen: 

- Einweisung der Bauf irma durch die ökologische Baubegleitung im Hinblick auf  
die nutzbaren und in den Plänen dargestellten BE-Flächen und Arbeitsräume 

(001_V)  

- Schutz vor Beschädigung angrenzender Gehölze / Magerwiesen durch Schutz-

zäune und ggf . Einzelstammschutz (001_V) 

- Bodenverdichtungen infolge des Baubetriebs sind durch entsprechenden Gerä-
teeinsatz sowie umsichtige Baustellenorganisation auf  das unvermeidliche Maß 

zu beschränken (001_V) 

- Gehölzrückschnitt und Rodungsarbeiten nur in der Zeit vom 01.12. bis 28.02. 

(002_V) 
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- Haselmausfreundliches Zurückschneiden bzw. Roden von Gehölzen (002_V) 

- Lebensraumentwertung/strukturelle Vergrämung von Reptilien im Bereich der 

BE-Fläche am technischen Rathaus (003_V) 

- Schutzmaßnahmen für Reptilien: Aufstellen von Reptilienschutzzäunen und An-
legen von vier Totholzhaufen mit vorgelagerten Sandlinsen im Bereich der BE-

Fläche am technischen Rathaus in Bretten (004_V) 

- Sicherung transparenter Lärmschutzwandelemente gegen Vogelschlag (005_V) 

- Bodennaher Einbau von Kleintierdurchlässen in den Sockel der Lärmschutzwand  

(006_V) 

- Die Lagerung von wassergefährdenden Stof fen sowie Betankungsvorgänge sind 
nur außerhalb von hochwassergefährdeten Bereichen sowie außerhalb des Ge-

wässerrandstreifens auf  versiegeltem Untergrund zulässig  (007_V) 

- Vorsorgemaßnahmen beim Umgang mit umweltgefährdenden Stof fen innerhalb  
der BE-Flächen und des Arbeitsraumes zum Schutz des Bodens, des Fließge-

wässers und des Grundwassers sowie Sicherung eines schadfreien Hochwas-

serabf lusses (007_V) 

 

Wiederherstel-
lung/Ausgleich 
und Ersatz 

(Ökokontomaß-

nahme) 

- Rekultivierung und Tiefenlockerung der beanspruchten Böden (008_A-011_A) 

- Ersatzpf lanzungen für beseitigte Gehölze (Feldhecke, Gebüsch, 3 Einzelbäume 
zzgl. 6 Obstbäume) mit standortgerechten gebietsheimischen Gehölzarten 

(008_A), 

- Ansaat der Wiesenf lächen mit einer autochthonen und standortgerechten Gras-/  

Kräutermischung im Bereich der BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim (009_A),  

- Natürliche Sukzession im Bereich der Arbeitsräume entlang der Lärmschutz-

wände (010_A), 

- Wiederherstellung von Wegen (011_A) 

- Ausgleichsmaßnahme Entsiegelung und Rekultivierung am Haltepunkt Ruit  

(012_A) 

- Ökokontomaßnahme: Entwicklung einer mageren Flachlandmähwiese im Natur-

raum Neckar- und Tauber-Gäuplatten (013_A). 

 

 

 

6 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

Vorbemerkung Nachfolgend werden die in der Konf liktanalyse festgestellten erheblichen Eingrif fe den 

geplanten Maßnahmen gegenübergestellt. In diesem Zusammenhang erfolgen für jedes 
Schutzgut eine verbal-argumentative Eingrif fs- und Ausgleichsbilanzierung sowie die 

Darstellung der ggf . erforderlichen Ersatzmaßnahmen.  
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6.1 Gegenüberstellung Konflikte/Maßnahmen 

Tabelle 12: Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

B1 näheres 
Umfeld 
der BE-
Flächen, 
Zuwe-
gungen 
und des 
Arbeits-
raumes 

Gefahr von Schäden an Gehölzen und 
benachbarten Vegetationsflächen  

Während der Bauarbeiten besteht eine 
Gefahr der Beschädigung von benach-
barten Gehölzstrukturen (z.T. § 30 Bio-
tope) und Vegetationsbeständen (im Ab-
schnitt Diedelsheim z.T. FFH-Mähwiese) 
durch unsachgemäßen Umgang mit 
Baumaschinen, Materialablagerungen 
usw. 

Ohne Flächenangabe 001_V näheres 
Umfeld 
der BE-
Flächen, 
Zuwegun-
gen und 
des Ar-
beitsrau-
mes 

Einweisung Baufirma, Errichtung 
Schutzzaun/Einzelstammschutz 

Die bestehenden Nutzungen in 
den Randbereichen der Baustel-
lenzufahrt, der BE-Flächen und 
der Arbeitsräume sind im Rahmen 
der Bauarbeiten zu erhalten. Ro-
dungen und Bodeneingriffe sind 
auf das unbedingt notwendige 
Maß zu beschränken. 

Der Bauunternehmer ist hinsicht-
lich der ihm zur Verfügung stehen-
den Arbeitsräume einzuweisen. 
Eine Flächennutzung über die im 
Plan gekennzeichneten Flächen 
hinaus ist nicht zulässig.  

Zum Schutz angrenzender Ge-
hölze sowie zum Schutz der FFH-
Mähwiese im Abschnitt Diedels-
heim sind Schutzzäune vorzuse-
hen. Die Einzelbäume im Bereich 
des Parkplatzes auf der BE-
Fläche am technischen Rathaus 
Bretten sind mitsamt ihrer Rabatte 
(Bodendecker-Anpflanzung) vor 
Beschädigungen während der 
Bauzeit zu schützen. Die vorgese-
henen Baumschutzmaßnahmen 
werden während der gesamten 

Ca. 
1000 lfm 
Schutz-
zäune 

Vermeidung 
von baube-

dingten 
Schäden an 
hochwerti-

gen Vegeta-
tionsbestän-
den und Le-
bensräumen 
geschützter 

Arten 

Kein  
Defizit 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

Bauzeit gemäß DIN 18920 Schutz 
von Bäumen bei Baumaßnahmen 
aufrechterhalten. 

B2 Arbeits-
räume, 
BE-
Flächen 
sowie 
näheres 
Umfeld 

Beeinträchtigung faunistischer Vorkom-
men  

Durch die Bauarbeiten ergeben sich vo-
rübergehende Lebensraumverluste, 
Störwirkungen und Beunruhigungsef-
fekte für die Avifauna sowie potenziell für 
Reptilien und die Haselmaus. 

 

 

 

Ohne Flächenangabe  002_V Arbeits-
räume, 
BE-
Flächen  

 

Einschränkung der Rückschnitts-
/Rodungsarbeiten und hasel-
mausfreundliches Roden 

Um die im Baustellenumfeld vor-
handenen Vogelbestände bzw. 
deren Brutaktivität zu schützen, 
sind Eingriffe in Gehölzstrukturen 
so geringflächig wie möglich zu 
halten. Unvermeidbare Rück-
schnitts-/Rodungsarbeiten haben 
gemäß § 39 (5) 2 BNatSchG au-
ßerhalb der gesetzlichen Vogel-
schutzzeit zu erfolgen. Die Rück-
schnitts-/Rodungsarbeiten dürfen 
in Anpassung an die Maßnahmen 
zum Schutz potenzieller Hasel-
mausvorkommen nur von Anfang 
Dezember bis Ende Februar statt-
finden. Zu entfernende Sträucher 
sind nach Möglichkeit auf den 
Stock zu setzen, um einen schnel-
len Wiederaufwuchs zu ermögli-
chen. 

Der Rückschnitt der Gehölze im 
Abschnitt Ruit ist haselmaus-
freundlich, daher motormanuell, 
durchzuführen. Die Gehölze sind 
in einer Höhe von ca. 30-40 cm 
auf den Stock zu setzen. Sofern 

entfällt Vermeidung 
von Störun-
gen faunisti-
scher Vor-
kommen 
(Avifauna, 
potenziell 

Haselmaus)  

Kein  
Defizit 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

Wurzelstöcke zwingend entfernt 
werden müssen, ist dies aus-
schließlich in der Zeit von Mai bis 
September durchzuführen. Im 
Bahnhofsbereich von Ruit ist eine 
vollständige Rodung bereits in den 
Wintermonaten möglich, da es 
sich hier nicht um geeigneten Ha-
selmauslebensraum handelt. 

003_V BE-Fläche 
am techni-
schen Rat-
haus in 
Bretten 

Lebensraumentwertung/struktu-
relle Vergrämung von Reptilien 

Um die Bereiche der BE-Fläche 
möglichst unattraktiv für Eidech-
sen zu gestalten, ist auf den Flä-
chen vor Baubeginn eine struktu-
relle Vergrämung bzw. Entwer-
tung der Lebensräume durchzu-
führen. Hierfür sind alle von Vege-
tation bestandenen Flächen Ende 
März freizuschneiden. Sämtliches 
Schnittgut sowie weitere Versteck-
möglichkeiten wie lose Bretter, 
Steine oder auch Müll sind von 
den Flächen zu entfernen. Im An-
schluss an die Vergrämung sind 
die Flächen mit Reptilienschutz-
zäunen zu umstellen. Die um-
zäunten Flächen sind von einer 
umweltfachlichen Baubegleitung 
erneut auf Eidechsenvorkommen 
zu untersuchen. Sofern Tiere in 

Ca. 
661 m² 

Vermeidung 
von Tötung 
und Verlet-

zung faunis-
tischer Vor-
kommen 

(potenzielle 
Reptilienvor-

kommen) 

Kein 
Defizit 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

den umzäunten Flächen zurück-
geblieben sind, sind diese einzu-
fangen und in die Bereiche außer-
halb des Zauns zu setzen. 

004_V BE-Fläche 
am techn. 
Rathaus in 
Bretten 

Schutzmaßnahmen für Reptilien 
(Aufstellen von Reptilienschutz-
zäunen und Anlage von Totholz-
haufen und Sandlinsen) 

Die unversiegelten Bereiche der 
BE-Fläche am technischen Rat-
haus in Bretten sind während der 
Bauzeit mit einem Reptilien-
schutzzaun zu umstellen. Der 
Reptilienschutzzaun ist im An-
schluss an die Vergrämung zu er-
richten, der Zaun ist 10 cm tief in 
den anstehenden Boden einzu-
graben und muss eine Höhe von 
mind. 50 cm über Bodenniveau 
aufweisen. Das Material des 
Zauns muss glatt sein (z.B. Teich-
/ Silofolie), die Pfosten müssen auf 
der Außenseite des umzäunten 
Bereichs stehen. 

Zudem sind in der Umgebung der 
Fläche während der Bauzeit vier 
Totholzhaufen (ca. 1 x 1 m und 
1 m Höhe) mit vorgelagerten 
Sandlinsen (1 m x 1 m, 0,2 m tief) 
anzulegen. Die genaue Lage der 
Totholzhaufen und Sandlinsen ist 
vor Ort von der umweltfachlichen 

Ca. 
155 lfm 
Reptili-
enzaun, 

4 Tot-
holzhau-

fen (je 
ca. 1 m³) 

und 4 
Sandlin-

sen  

Vermeidung 
von Tötung 
und Verlet-

zung faunis-
tischer Vor-
kommen 

(potenzielle 
Reptilienvor-

kommen) 

Kein  
Defizit 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

Baubegleitung festzulegen. Die 
Haufen können nach Ende der 
Bauzeit sowie innerhalb der Aktivi-
tätszeit der Eidechsen wieder ab-
gebaut (August bis Ende Septem-
ber) werden. 

B4 Lärm-
schutz-
wand in 
der End-
lage 

Anlagebedingte Beeinträchtigung 
faunistischer Vorkommen durch Barri-
ere-/Zerschneidungswirkung 

Die Lärmschutzwand kann ein Wander-
hindernis für Tiere darstellen, vorhan-
dene Lebensräume werden dauerhaft 
zerschnitten. Im Bereich transparenter 
Wandelemente kann es vermehrt zu Vo-
gelschlag kommen. 

Ohne Flächenangabe 005_V Lärm-
schutz-
wand in 
der End-
lage 

Sicherung der Lärmschutzwände 
gegen Vogelschlag 

Transparente Elemente der Lärm-
schutzwände müssen mit horizon-
talen Vogelschutzstreifen ausge-
stattet sein. 

entfällt Vermeidung 
von Tö-

tung/Verlet-
zung faunis-
tischer Vor-
kommen 

(Avifauna) 

Kein  
Defizit 

006_V Lärm-
schutz-
wand in 
der End-
lage 

Bodennaher Einbau von Kleintier-
durchlässen in den Sockel der 
Lärmschutzwand 

Zur Minderung der Zerschnei-
dungs- und Barrierewirkung der 
Lärmschutzwände, besonders für 
Kleintiere, werden alle 10 m Klein-
tierdurchlässe mit einer Größe 10 
x 20 cm (Höhe zu Breite) in die Be-
tonsockel der Lärmschutzwände 
eingebaut. Der Einbau erfolgt bün-
dig auf Niveau des Randweges in 
Abschnitten außerhalb von Stra-
ßen, Bahnsteigen und Einschnit-
ten. Wo dies nicht möglich ist, weil 
das Gelände der bahnabgewand-
ten Seite tiefer liegt, müssen 
kleine Gabionenelemente oder 

entfällt Vermeidung 
der Barriere-
wirkung für 

Tiere  

Kein 
Defizit 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

Steinschüttungen vorgebaut wer-
den. 

Bo3, W1 

 

Gesam-
ter 
Baustel-
lenbe-
reich 
und nä-
heres 
Umfeld  

Gefahr der Schadstoffbelastung für Bo-
den, Grundwasser und Fließgewässer  

Während der Bauarbeiten besteht eine 
Gefahr des Schadstoffeintrags in den 
Saalbach sowie in das Grundwasser, 
insbesondere hinsichtlich der Lage in der 
Zone III eines Wasserschutzgebiets, 
(auch über den Wirkungspfad Boden) 
und den Boden.  

Durch die Lage der BE-Fläche im Ab-
schnitt Diedelsheim im Überschwem-
mungsgebiet besteht auch ein erhöhtes 
Risiko im Hinblick auf Hochwasserschä-
den bei plötzlich auftretenden Hochwas-
serereignissen.  

 

Ohne Flächenangabe  007_V Gesamter 
Baustel-
lenbereich 
und nähe-
res Umfeld 

Vorsorgemaßnahmen Boden-, 
Grundwasser- sowie Gewässer-
schutz 

Vorsorgemaßnahmen beim Um-
gang mit umweltgefährdenden 
Stoffen (auch über Wirkungspfad 
Boden) innerhalb der BE-Flächen, 
Zuwegungen und der Arbeits-
räume zum Schutz des Grund-
wassers, des Saalbachs und der 
Böden sind einzuhalten.  

Die Lagerung von wassergefähr-
denden Stoffen sowie Betan-
kungsvorgänge sind in hochwas-
sergefährdeten Bereichen sowie 
innerhalb der Gewässerrandstrei-
fen nicht zulässig, sondern müs-
sen auf versiegeltem Untergrund 
außerhalb dieser Bereiche stattfin-
den. 

Im Hinblick auf den Hochwasser-
schutz sind die schnelle Räumung 
der Baustelle sowie der schadfreie 
Hochwasserabfluss während der 
Bauphase sicherzustellen. 

Aufgrund der Lage des Vorhaben-
bereichs innerhalb des Wasser-
schutzgebiets (Zone III) sind dar-
über hinaus die Vorschriften der 

entfällt Vermeidung 
von Schad-
stoffbelas-

tungen 
Grundwas-
ser / Fließ-
gewässer / 

Boden 

 

Kein 
Defizit 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

WSG-Verordnung einzuhalten. 

B3, Bo1, 
L1 

 

Arbeits-
räume, 
BE-
Flächen 
und Zu-
wegun-
gen 

Baubedingte Beeinträchtigung / vorüber-
gehender Verlust von Vegetationsflä-
chen / Nutzungen sowie der anstehen-
den Böden durch Arbeitsräume, BE-
Flächen und Zufahrten  

Durch die Flächeninanspruchnahmen 
für die erforderlichen Arbeitsräume, BE-
Flächen und Zufahrten kommt es zu 
temporären Beeinträchtigungen und Flä-
chenverlusten von Biotoptypen mit über-
wiegend mittlerer Bedeutung für den Na-
turhaushalt. Des Weiteren erfolgen 
durch die bauzeitlichen Flächeninan-
spruchnahmen geringe Beeinträchtigun-
gen für das Schutzgut Boden durch den 
Abtrag des Oberbodens, Einbau von 
Tragschichten und Bodenverdichtungen 
besonders im Bereich der BE-Flächen. 
Mit der bauzeitlichen Flächeninan-
spruchnahme gehen geringe Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes 
einher. 

Fläche: 4.604 m² Ruderalvegetation, 
615 m² Gebüsch mittlerer Standorte, 
409 m² Fettwiese mittlerer Standorte, 
398 m² Streuobstbestand (6 relativ junge 
Obstbäume auf Fettwiese), 356 m² Ge-
strüpp, 257 m² Feldhecke mittlerer 
Standorte, 179 m² Trittpflanzenbestand, 

➢ insgesamt  
7.098 m² 

➢ ausgleichbar  

➢ befristeter Flä-
chen- und Funk-
tionsverlust  

 

008_A Arbeits-
räume und 
BE-
Flächen 

Ersatzpflanzung mit standortge-
rechten gebietsheimischen Ge-
hölzarten 

Die bauzeitlich beanspruchten 
Flächen sind wieder in den ur-
sprünglichen Zustand zurückzu-
führen. Die Schottertragschichten 
sind zurückzubauen, die Böden 
tiefenzulockern, der seitlich gela-
gerte Oberboden ist wieder aufzu-
tragen. 

Beseitigte Gehölze (Feldgehölz, -
hecke, Gebüsche) sind durch eine 
Ersatzpflanzung mit standortge-
rechten gebietsheimischen Ge-
hölzarten wiederherzustellen, falls 
sie nicht nur auf den Stock gesetzt 
werden können, sondern vollstän-
dig gerodet werden müssen.  

Die Einzelbäume (insg. drei) sind 
durch eine Neuanpflanzung zu er-
setzen. Im Bereich der BE-Fläche 
Diedelsheim sind zudem sechs 
hochstämmigen Obstbäume zu 
pflanzen.  

 

 

Ca. 
724 m²  

+  
3 Einzel-
bäume 

+ 
6 Obst-
bäume 

Wiederher-
stellung der 

Gehölze 
und Einzel-

bäume 

Kein  
Defizit 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

139 m² unbefestigter Weg, 88 m² Gras-
weg, 35 m² Naturraum- oder standort-
fremde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 3 m² 
ausgebauter Bachabschnitt (trockenge-
fallen) 

3 Einzelbäume 

009_A Arbeits-
räume und 
BE-Fläche 
Diedels-
heim  

Ansaat von (Wiesen-)Flächen 

Die bauzeitlich beanspruchten 
Flächen sind wieder in den ur-
sprünglichen Zustand zurückzu-
führen. Die Schottertragschichten 
sind zurückzubauen, die Böden 
tiefenzulockern, der seitlich gela-
gerte Oberboden ist wieder aufzu-
tragen. 

Im Bereich der BE-Fläche im Ab-
schnitt Diedelsheim ist eine An-
saat mit einer autochthonen und 
standortgerechten Gras-/ Kräuter-
mischung vorzunehmen. Außer 
der ehemaligen Wiese sind auch 
die Flächen des Trittpflanzenbe-
stands, des Graswegs und der an-
grenzenden Bahnböschung mit 
einzusäen. 

Ca. 
2.063 m² 

Wiederher-
stellung der 
ursprüngli-
chen Vege-

tation   

Kein  
Defizit 

010_A Arbeits-
räume ent-
lang der 
LSW 

Rekultivierung und natürliche Suk-
zession 

Die bauzeitlich beanspruchten 
Flächen sind wieder in den ur-
sprünglichen Zustand zurückzu-
führen. Die Schottertragschichten 
sind zurückzubauen, die Böden 
tiefenzulockern, der seitlich gela-
gerte Oberboden ist wieder aufzu-
tragen. 

Die Flächen des Arbeitsraums um 
die Lärmschutzwand sollen sich 

Ca. 
4.172 m²  

Wiederher-
stellung ei-
ner stand-

ortgerechten 
Vegetation 

Kein  
Defizit 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

durch natürliche Sukzession wie-
derbegrünen, damit sich die ge-
bietstypischen Arten von selbst 
wieder einstellen. Im Bereich be-
seitigter Gehölzflächen, werden 
sich auch die Gehölzbestände 
durch natürliche Sukzession wie-
der bis an die Lärmschutzwände 
ausbreiten bzw. an diese heran-
wachsen. Auf den Innenseiten der 
Lärmschutzwände werden sich 
durch den regelmäßigen Rück-
schnitt im Gleisbereich Ruderalve-
getation sowie zum Teil Ge-
strüppe ansiedeln. 

011_A Zuwegung 
BE-Fläche 
Diedels-
heim 

Wiederherstellung von Wegen 

Die bauzeitlich beanspruchten 
Flächen von unbefestigten Wegen 
sind nach Abschluss der Bauar-
beiten wieder gemäß dem ur-
sprünglichen Zustand herzustel-
len.  

Ca. 
139 m² 

Wiederher-
stellung des 
ursprüngli-
chen Zu-

standes der 
Flächen 

Kein  
Defizit 

B5, Bo2, 
L2 

 

Lärm-
schutz-
wände 

Anlagebedingte Beeinträchtigung dauer-
hafter Verlust von Vegetationsflächen / 
Nutzungen und Böden durch Neuversie-
gelungen im Bereich der Lärmschutz-
wände sowie dauerhafte Beeinträchti-
gung von Sichtbeziehungen 

Durch die Flächeninanspruchnahmen 
für die Lärmschutzwände sowie den 

➢ insgesamt  
768 m² 

➢ 10.306 Öko-
punkte 

➢ dauerhafter Flä-
chen- und Funk-
tionsverlust  

➢ ausgleichbar  

012_A Zugangs-
bereich 
Haltepunkt 
Ruit 

Ausgleichsmaßnahme: Entsiege-
lung und Rekultivierung am Halte-
punkt Ruit 

Entsiegelung von 51 m² im Zu-
gangsbereich am Haltepunkt Ruit, 
Tiefenlockerung des Bodens und 
Oberbodenauftrag, anschließende 
initiale Ansaat mit einer autochtho-
nen und standortgerechten Gras-/ 

Ca. 
51 m² 

/ 
2.154 
Öko-

punkte 

Teilaus-
gleich für 

dauerhafte 
Inanspruch-
nahme von 
Vegetations-
beständen 
und Böden  

Kein  
Defizit in 
Verbin-
dung mit 
013_A 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

kleinflächigen Neubau von Kabelkanä-
len, die Änderung des Zugangs zum Hal-
tepunkt Ruit sowie die geplante Bö-
schungstreppe im Abschnitt Ruit kommt 
es zu dauerhaften Beeinträchtigungen 
und Flächenverlusten von Biotoptypen 
mit überwiegend mittlerer Bedeutung für 
den Naturhaushalt. Des Weiteren erfol-
gen durch die Neuversiegelungen Beein-
trächtigungen für das Schutzgut Boden. 
Für das Schutzgut Landschaftsbild ent-
stehen zusätzlich visuelle Beeinträchti-
gungen sowie Störungen der Sichtbezie-
hungen. 

Die Lärmschutzwände werden mit ca. 
300 m Baulänge innerhalb des LSG 
„Diedelsheimer Talaue“ und mit ca. 
650 m Baulänge im LSG „Brettener Kra-
ichgau“ errichtet.  

Fläche: 432 m² Ruderalvegetation, 274 
m² Gleisbereich, 31 m² Feldhecke mittle-
rer Standorte, 27 m² Gestrüpp, 4 m² Na-
turraum- oder standortfremde Hecke, 
1 Baum  
(die Überplanung von 18 m² bereits ver-
siegelter Fläche wird nicht weiter Be-
rücksichtigt). 

Durch die Überbauung entsteht ein Defi-
zit von 5.698 Ökopunkten für das 
Schutzgut Pflanzen und 4.608 Ökopunk-
ten für das Schutzgut Boden, dies ergibt 

 Kräutermischung und Pflanzung 
eines Einzelbaums. 

Durch die Umsetzung der Maß-
nahme können auf der Fläche ins-
gesamt 2.154 Ökopunkte (930 ÖP 
Schutzgut Pflanzen + 1.224 ÖP 
Schutzgut Boden) erzielt werden. 

013_A Naturraum 
Neckar- 
und Tau-
ber-Gäu-
platten 

Flst. Nr. 
8380 Ge-
markung 
Münzes-
heim 

Ökokontomaßnahme: Entwick-
lung einer mageren Flachland-
mähwiese 

Da die Flächen innerhalb des Ein-
griffsbereichs nicht genügend 
Raum für entsprechende Kom-
pensationsmaßnahmen bieten 
und in der näheren Umgebung 
ebenfalls keine geeigneten Aus-
gleichsflächen zur Verfügung ste-
hen, wird sowohl für den Ausgleich 
des verbleibende Defizit an Öko-
punkten für das Schutzgut Pflan-
zen und Tiere als auch für das De-
fizit des Schutzguts Boden eine 
Ökokonto-Maßnahme im Natur-
raum „Neckar- und Tauber-Gäu-
platten“ der Flächenagentur Ba-
den-Württemberg herangezogen 
(Az. 215.02.011 Landkreis Karls-
ruhe).  

Die unter Berücksichtigung der 
Ausgleichsmaßnahme am Halte-
punkt Ruit verbleibenden 

entfällt 
/ 

8.152 
ÖP 

Kompensa-
tion von 

Resteingrif-
fen bzw. 

Ausgleichs-
defiziten 

Kein  
Defizit in 
Verbin-
dung mit 
012_A 
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KONFLIKTSITUATION LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 

Nr. des 
Konflik-
tes, be-

troff. Po-
tential 

Lage, 
Stre-

cken km 

Art der Beeinträchtigung und zu er-
wartende Auswirkungen 

Betroffene Fläche (in 
m²) / Ausgleichbar-
keit / Art der Beein-
trächtigung / Kom-
pensationsfaktor 

Nr. der 
Maß-

nahme 

Lage, 
Strecken 

km 

Beschreibung der Maßnahme Größe 
der 

Maß-
nahme 
in m² 

Begrün-
dung der 

Maßnahme 

Defizit 
in ha 

ein Gesamtdefizit von 10.306 Öko-
punkten (die Entsiegelung am Halte-
punkt Ruit wird an dieser Stelle nicht be-
rücksichtigt). 

8.152 Ökopunkte werden dabei ei-
ner Ökokonto-Maßnahme „Ent-
wicklung einer Flachland-
mähwiese“ zugeordnet.  

Die Kurzbeschreibung der Maß-
nahme lautet wie folgt: „Ziel ist ein 
durch Feldhecken und Einzel-
bäume auf den Stufenrainen ge-
gliederter Komplex aus Magerra-
sen und Magerwiesen, der u. a. 
Zauneidechse und Wendehals Le-
bensraum bietet. Entwicklung ei-
ner Mageren Flachlandmähwiese 
aus einer langjährigen, verbu-
schenden Goldrutenbrache auf 
der Terrassenfläche. Am Süd-
rand Erhalt einer vorhandenen 
Reihe alter, höhlenreicher Obst-
bäume. Die baumbetonten und 
dadurch von unten verkahlenden 
Gehölzbestände auf den nordex-
ponierten Stufen-rainen sollen als 
niedrige, regelmäßig auf den 
Stock gesetzte Feldhecken mit 
max. 10 Bäumen (insbesondere 
Eiche, Nussbaum, Speierling, 
Feldahorn, Vogelkirsche, Els-
beere) entwickelt werden.“ 
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6.2 Bilanzierung der anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen gemäß 
Ökokontoverordnung 

Vorbemerkung In diesem Kapitel wird die Ausgleichsmaßnahme 012_A: Entsiegelung und Rekultivierung  
am Haltepunkt Ruit berücksichtigt, um das verbleibende schutzgutübergreifende Def izit 
an Ökopunkten zu ermitteln, welches durch eine Ökokontomaßnahme der Flächenagen-

tur beglichen wird. 

 

Schutzgut 

Pflanzen   

Tabelle 13 stellt die Biotoptypen des Bestands und die der Planung im Bereich der anla-

gebedingten Inanspruchnahme durch die Lärmschutzwände gegenüber (siehe auch Ka-

pitel 4.5.2). 

 

Tabelle 13: Ermittlung des Defizits durch den Bau der Lärmschutzwand bzw. die anlagebedingten Beeinträchtigungen 
beim Schutzgut Pflanzen (die bereits vollständig versiegelte Fläche von 18 m² wird weder im Bestand noch in der Pla-

nung berücksichtigt, da hier keine Änderung der Nutzung erfolgt) 

Biotoptypen Vegetation Bestand Planung 

Bezeichnung Nr. 
Biotopwert 

[ÖP/m²] 
Fläche [m²] 

Ökopunkte je 
Fläche(/Baum) 

Fläche [m²] 
Ökopunkte je 

Fläche 

Ruderalvegetation 35.60 11 432 4.752   

Feldhecke 41.22 17 31 527   

Gestrüpp 43.10 9 27 243   

Naturraum- oder standort-
fremde Hecke 

44.20 6 4 24   

Einzelbaum 45.30  1 Baum*  372   

Versiegelte oder von Bau-
werken bestandene Fläche 

60.10/
60.21 

1   768 768 

Gleisbereich 60.30 2 274 548   

Summe  768 6.466 768 768 

* die Bewertung des Baums ist Kap. 3.5.5 zu entnehmen 

 

 Tabelle 14 stellt die Biotoptypen des Bestands und die der Planung im Bereich der Ent-

siegelung im Bereich des Haltepunkt Ruits (012_A) gegenüber. Die Fläche soll neben der 
Entsieglung mit tiefengelockert werden und mit Oberboden angedeckt werden. Im An-
schluss werden die Flächen mit einer autochthonen standortgerechten Gras - und Kräu-

termischung eingesät. Auf  einer Fläche wird ein Einzelbaum gepf lanzt (Stammumfang 

18-20 cm). 

Durch die Umsetzung der Maßnahme können für das Schutzgut Pf lanzen insgesamt 

930 Ökopunkte erzielt werden.  
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Tabelle 14: Ermittlung der erzielbaren Ökopunkte im Zuge der Ausgleichsmaßnahme 012_A am Haltepunkt Ruit beim 
Schutzgut Pflanzen  

Biotoptypen Vegetation Bestand Planung 

Bezeichnung Nr. 
Biotopwert 

[ÖP/m²] 
Fläche [m²] 

Ökopunkte je 
Fläche 

Fläche [m²] 
Ökopunkte je 
Fläche/Baum 

Ruderalvegetation 35.60 11   51 561 

Einzelbaum 45.30    1 Baum* 420 

Vollständig versiegelte 
Straße oder Platz 

60.21 1 51 51   

Gleisbereich 60.30 2 20 40 20 40 

Summe  71 91 71 1.021 

*die Bewertung des Baums ist Kap. 5.2 zu entnehmen 

 

Tabelle 15: Berechnung der verbleibenden Beeinträchtigung in Ökopunkten für das Schutzgut Pflanzen  

 
Gesamtfläche 

[m²] 
Ökopunkte  
Bestand 

Ökopunkte  
Planung 

Defizit 

Anlagebedingte Flächenin-
anspruchnahme LSW 

768 6.466 768 5.698 

Ausgleichsmaßnahem 
012_A (Entsieglung) 

71 91 1.021 -930 

Gesamtbilanz 839 6.557 1.789 4.768 

 

 

Bilanz 
Schutzgut Pflan-

zen 

 

 

Durch die Baumaßnahme verbleibt unter Berücksichtigung der Entsiegelung im Bereich 
des Haltepunkts Ruit beim Schutzgut Pf lanzen ein Def izit von insgesamt 4.768 Ökopunk-

ten, welches auszugleichen ist. 

 

Schutzgut  

Boden 

In der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 16) werden sowohl das Def izit für das Schutzgut 

Boden, durch die anlagebedingte Inanspruchnahme, ermittelt (siehe auch Kapitel 4.6.2) 
als auch die durch die Entsiegelung im Bereich des Haltepunkts Ruit (012_A) erzielbaren 

Ökopunkte berücksichtigt.  

Die Fläche soll neben der Entsieglung tiefengelockert und mit Oberboden angedeckt wer-
den. Hierdurch werden je 16 Ökopunkte pro m² für die Entsieglung sowie jeweils 4 Öko-
punkte pro m² für die Tiefenlockerung sowie für den Auf trag von Oberboden (mind. 20 cm) 

angerechnet. Insgesamt werden somit 24 Ökopunkte je m² erzielt.  
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Tabelle 16: Ermittlung des Kompensationsbedarfs sowie der durch die Entsiegelung (012_A) erzielbaren Ökopunkte 
des Schutzguts Boden 

Eingriff 
Eingriffsfläche 

[m²] 
Kompensationsbe-

darf pro m² 
Kompensationsbe-
darf in Ökopunkten 

Versiegelung von unversiegelten Böden im 
anthropogen veränderten Siedlungsbereich 

768 6 4.608 

 
Eingriffsfläche 

[m²] 
erzielter Ökopunkte-

betrag je m² 
erzielter Ökopunkte-

betrag insgesamt 

Entsiegelung 51 24 1.224 
 

 

Bilanz 
Schutzgut Boden 

Abzüglich der durch die Entsiegelung (012_A) erzielbaren Ökopunkte (1.224) verbleibt 
durch die Baumaßnahme für das Schutzgut Boden ein Kompensationsdef izit von 

3.384 Ökopunkten (4.608 – 1.244 = 3.384), welches auszugleichen ist. 

 

Gesamtergeb-

nis der Bilanzie-
rung 

Auf Grundlage der Ermittlung des Def izits bei den Schutzgütern Pf lanzen und Boden lässt 

sich folgendes Gesamtdef izit ermitteln:  

 

Tabelle 17: Zusammenfassung Gegenüberstellung Bestand und Planung unter Berücksichtigung der Entsiegelung im 
Bereich des Haltepunkts Ruit 

 Fläche m² Ökopunkte Bestand Ökopunkte Planung 

Schutzgut Pflanzen 768 6.557 1.789 

Schutzgut Boden* 768 4.608 1.224 

GESAMT 11.165 3.013 

 

 

 Insgesamt ergibt sich durch das Bauvorhaben ein Defizit von  

11.65 – 3.013 = 8.152 Ökopunkten. 

 

 

6.3 Ausgleich des verbleibenden Defizits der anlagebedingten Flächenin-

anspruchnahmen 

Vorgehens-

weise 

Das ermittelte verbleibende Def izit in Ökopunkten (8.152 Ökopunkte) muss über Kom-

pensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

Hierfür wird die Maßnahme „Ökokontomaßnahme: Entwicklung einer mageren Flach-

landmähwiese“ (013_A) herangezogen.  
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7 Zusammenfassung 

Vorhaben Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms an Schienenwegen des Bundes plant die 

DB Netz AG für einen begrenzten Streckenabschnitt entlang der Strecke 4130, Bruchsal -
Bretten zwischen km 12,631 bis km 13,787 sowie entlang der Strecke 4800, Mühlacker -

Bretten zwischen km 58,835 bis km 60,235 den Bau einer Lärmschutzwand (LSW). 

Die Maßnahmen bef inden sich innerhalb der Großen Kreisstadt Bretten in Baden-Würt-
temberg. Die neu zu bauenden Lärmschutzwände werden in folgenden Streckenab-

schnitten errichtet: 

LSW 1 – Diedelsheim (Strecke 4130) 

• von Bahn-km 12,633 bis 13,785, links der Bahn (ldB)  

• entlang des Streckenabschnitts liegt der Haltepunkt Diedelsheim 

• Höhe = 3,00 m bzw. abschnittsweise 2,00 m über Schienenoberkante (SO) 

• Gesamtlänge = 1.152 m (Baulänge = 1.127 m)  

 

LSW 2 – Ruit (Strecke 4800) 

• von Bahn-km 58,837 bis 60,233, rechts der Bahn (rdB)  

• entlang des Streckenabschnitts liegt der Haltepunkt Ruit  

• Höhe = 3,00 m bzw. abschnittsweise 2,00 m über SO 

• Gesamtlänge = 1.396 m (Baulänge = 1.407 m) 

 

Schutzgebiete 

LSG 

Ein Teil der Lärmschutzwand im Abschnitt Diedelsheim wird innerhalb der Grenzen des 
LSG „Diedelsheimer Talaue“ errichtet. Die Baulänge der LSW innerhalb der Schutzge-

bietsgrenzen beträgt ca. 300 m. 

Zudem werden Teile der Lärmschutzwand im Abschnitt Ruit innerhalb der Grenzen des 
LSG „Brettener Kraichgau“ errichtet. Die Baulänge der LSW innerhalb der Schutzgebiets-

grenzen beträgt insgesamt ca. 650 m. 

Der Bau der Lärmschutzwände bedarf  jeweils einer Erlaubnis nach § 5 der Verordnungen 
der Landschaf tsschutzgebiete „Diedelsheimer Talaue“ und „Brettener Kraichgau“ des 

Landratsamtes Karlsruhe. 

 

Gesetzlich ge-
schützte Bio-

topflächen 

Im Seitenbereich der Baumaßnahme bef inden sich zum Teil nach § 30 BNatSchG ge-

schützte Biotopf lächen (Gehölzbestände).  

Durch entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Schutzzaun) können Beschädigungen 

der Biotopf lächen vermieden werden. 

Durch die Arbeitsräume entlang der Lärmschutzwand werden temporär rund 231 m² in-

nerhalb der Abgrenzungen des Offenlandbiotops „Feldgehölze am ehemaligen Mühlka-
nal und Bahndamm nw Ruit“ (Biotop Nr. 169182150457) in Anspruch genommen. Die 
Bereiche der bauzeitlichen Inanspruchnahme entfallen aufgrund der Ungenauigkeit der 

Biotopgrenzen ausschließlich auf  Flächen mit Ruderalvegetation (Biotoptyp 35.60) im 
Saum der Feldhecken/-gehölze sowie auf  die Flächen des Gleisbereichs (Biotoptyp 

60.30).  

Durch den Sockel der Lärmschutzwand werden ca. 13 m² des Biotops dauerhaf t in An-
spruch genommen (entspricht. ca. 75 m Baulänge). Die Fläche entfällt vollständig auf  den 

Biotoptyp Ruderalvegetation. 

Weiterhin werden temporär rund 294 m² innerhalb der Abgrenzungen des Offenlandbio-
tops „Feldhecken an der Bahnlinie westlich Ruit“ (Biotop Nr. 169182150472) in Anspruch 
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genommen. Die Flächen der bauzeitlichen Inanspruchnahme entfallen aufgrund der Un-
genauigkeit der Biotopgrenzen zum Teil auf  Flächen mit Ruderalvegetation (Biotoptyp 

35.60) im Saum der Feldhecken/-gehölze sowie den Gleisbereich und Bahnsteig (Bio-
toptype 60.30, 60.21). Ca. 196 m² entfallen auf  die Flächen des Biotoptyps Feldhecke 
(Nr. 41.22). Die Hecken sind zudem überwiegend randlich betrof fen, sodass ein Rück-

schnitt der Gehölze während der Bauzeit ausreichend ist.  

Durch den Sockel der Lärmschutzwand werden ca. 15 m² des Biotops dauerhaf t in An-
spruch genommen (entspricht. ca. 65 m Baulänge). Die Fläche entfällt in diesem Fall 

überwiegend auf  den Biotoptyp Feldhecke.  

Die temporär beanspruchten Biotopf lächen werden nach Abschluss der Bauarbeiten wie-

der gemäß dem ursprünglichen Zustand hergestellt. 

Grundsätzlich ist nach Bauende von einer vollständigen Wiederherstellbarkeit des Aus-
gangszustands der Biotopflächen im Bereich der bauzeitlichen Inanspruchnahme auszu-

gehen. 

Die anlagebedingten Flächenverluste werden im Rahmen des Ausgleichs beim Schutz-

gut Pf lanzen und Boden berücksichtigt.  

Da es sich um eine Inanspruchnahme der Randbereiche der Hecken handelt und der 

überwiegende Anteil der Hecke erhalten bleibt, ist eine erhebliche Beeinträchtigung   

oder Zerstörung der geschützten Biotopf läche insgesamt nicht zu erwarten.  

 

Naturpark Der südliche Teilabschnitt des Vorhabens bei Ruit liegt innerhalb des Naturparks „Strom-

berg-Heuchelberg“. Das Vorhaben steht den Zielen des Naturparks nicht entgegen. 

 

Beeinträchti-
gungen/  
Wechselwirkun-

gen 

Im Rahmen des Vorhabens sind geringe Beeinträchtigungen in die Schutzgüter Pf lan-

zen/Tiere, Boden, Wasser und Landschaf t zu erwarten: 

- baubedingter Verlust von Biotopflächen/Nutzungen mit überwiegend mittlerer Be-

deutung (4.604 m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch mittlerer Standorte, 409 m² 
Fettwiese mittlerer Standorte, 398 m² Streuobstbestand (6 relativ junge Obstbäume 
auf  Fettwiese), 356 m² Gestrüpp, 257 m² Feldhecke mittlerer Standorte, 179 m² Tritt-

pf lanzenbestand, 139 m² unbefestigter Weg, 88 m² Grasweg, 35 m² Naturraum- oder 
standortf remde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 3 m² ausgebauter Bachabschnitt (trocken-
gefallen) und 3 Einzelbäume) durch die geplanten BE-Flächen einschließlich Zuwe-

gungen und Eingleisstellen und Arbeitsräume 

- baubedingte vorübergehende Inanspruchnahme von Böden (7.098 m²) 

- Gefahr von Schäden an Gehölzen und einer FFH-Mähwiese die an die Baustelle 

angrenzen 

- Gefahr von baubedingtem Schadstof feintrag in den Boden, den Saalbach sowie das 

Grundwasser (über Wirkungspfad Boden) 

- Beeinträchtigung faunistischer Vorkommen (vorübergehende Lebensraumverluste,  
Störwirkungen und Beunruhigungsef fekte für die Vogelvorkommen sowie potenziell 

für Reptilien und die Haselmaus) 

- dauerhaf ter Verlust von Vegetationsf lächen / Nutzungen und Böden durch Neuver-
siegelungen im Bereich der Lärmschutzwände sowie dauerhaf te Beeinträchtigung  
von Sichtbeziehungen (432 m² Ruderalvegetation, 274 m² Gleisbereich, 31 m² Feld-

hecke mittlerer Standorte, 27 m² Gestrüpp, 4 m² Naturraum- oder standortf remde 

Hecke und 1 Einzelbaum) 

- anlagebedingte Beeinträchtigung faunistischer Vorkommen durch Barriere-/Zer-

schneidungswirkung  

Darüber hinaus sind keine weiteren naturschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen 
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oder Wechselwirkungen, die zu Beeinträchtigungen führen, zu erwarten.  

 

Vermeidung 
und Minimie-

rung  

Im Rahmen der Bauarbeiten bzw. vorbereitenden Arbeiten sind folgende Maßnahmen 

vorgesehen: 

- Einweisung der Bauf irma durch die ökologische Baubegleitung im Hinblick auf  die 

nutzbaren und in den Plänen dargestellten BE-Flächen und Arbeitsräume   

- Schutz vor Beschädigung angrenzender Gehölze / Magerwiesen durch Schutzzäune  

- Bodenverdichtungen infolge des Baubetriebs sind durch entsprechenden Geräteein-

satz sowie umsichtige Baustellenorganisation auf  das unvermeidliche Maß zu be-

schränken  

- Gehölzrückschnitt und Rodungsarbeiten nur in der Zeit vom 01.12. bis 28.02.  

- Haselmausfreundliches Zurückschneiden bzw. Roden von Gehölzen  

- Lebensraumentwertung/strukturelle Vergrämung von Reptilien im Bereich der BE-

Fläche am technischen Rathaus  

- Schutzmaßnahmen für Reptilien: Aufstellen von Reptilienschutzzäunen und Anlegen 
von vier Totholzhaufen mit vorgelagerten Sandlinsen im Bereich der BE-Fläche am 

technischen Rathaus in Bretten  

- Sicherung transparenter Lärmschutzwandelemente gegen Vogelschlag  

- Bodennaher Einbau von Kleintierdurchlässen in den Sockel der Lärmschutzwand  

- Die Lagerung von wassergefährdenden Stof fen sowie Betankungsvorgänge sind nur 

außerhalb von hochwassergefährdeten Bereichen sowie außerhalb des Gewässer-

randstreifens auf  versiegeltem Untergrund zulässig  

- Vorsorgemaßnahmen beim Umgang mit umweltgefährdenden Stof fen innerhalb der 

BE-Flächen und des Arbeitsraumes zum Schutz des Bodens, des Fließgewässers  

und des Grundwassers sowie Sicherung eines schadfreien Hochwasserabf lusses  

 

Wiederherstel-
lung des ur-
sprünglichen 

Zustands / 

Ausgleich 

Nach Abschluss der Baumaßnahme werden die BE-Flächen einschließlich der Zuwegun-
gen und Eingleisstellen sowie die Flächen des Arbeitsraumes wiederhergestellt und in 

ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt: 

- Rekultivierung und Tiefenlockerung der beanspruchten Böden  

- Ersatzpf lanzungen für beseitigte Gehölze (Feldhecke, Gebüsch, 3 Einzel-

bäume) mit standortgerechten gebietsheimischen Gehölzarten  

- Ansaat der Wiesenf lächen mit einer autochthonen und standortgerechten Gras -

/ Kräutermischung im Bereich der BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim   

- Natürliche Sukzession im Bereich der Arbeitsräume entlang der Lärmschutz-

wände  

- Wiederherstellung von Wegen  

- Ausgleichsmaßnahme Entsiegelung und Rekultivierung am Haltepunkt Ruit 

(Entsiegelung mit Tiefenlockerung, Oberbodenauf trag , Ansaat und Pf lanzung 

eines Baums) 

 

Ausgleich/Er-
satz über Öko-
kontomaßnah-

men 

Zur Kompensation des verbleibenden anlagebedingten Ausgleichsdef izits bei den 
Schutzgütern Pf lanzen/Tiere und Boden wird eine Ökokontomaßnahme im Naturraum 
„Neckar- und Tauber-Gäuplatten“ der Flächenagentur Baden-Württemberg herangezo -

gen („Entwicklung einer mageren Flachlandmähwiese“).  
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Artenschutz 

 

Für das Vorhaben wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Aufgrund der ört-
lichen Gegebenheiten konnten die potentiell durch das Vorhaben betrof fenen Artengrup-

pen auf  die Avifauna, Reptilien und die Haselmaus beschränkt werden. 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen wurden Vermeidungs-
maßnahmen formuliert, die in das Maßnahmenkonzept des Landschaf tspf legerischen 

Begleitplans eingearbeitet wurden. 

Die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG (1) Nr. 1-3 werden bei Einhaltung dieser 

Maßnahmen nicht erfüllt. Die Bauarbeiten sind aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig.  

 

Ergebnis Bei Durchführung der vorgesehenen Vermeidungs-, Wiederherstellungs- und Ausgleichs-
maßnahmen sowie der artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen verbleiben keine 

Eingrif fe in Natur und Landschaf t.  
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Anhang – Verordnungen Landschaftsschutzgebiete  

 

LSG „Diedelsheimer Talaue“ 

und 

LSG „Brettener Kraichgau“ 
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Anhang - Verordnung Naturpark 

„Stromberg-Heuchelberg“ (Schutzgebietsnummer 2) 
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Anhang – Verordnung Wasserschutzgebiet 

„Bretten, Bauschlotter Platte“ 
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 001_V

Bezeichnung der Maßnahme: Einweisung Baufirma, Errichtung Schutzzaun/Einzelstammschutz

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Baubeginn

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: Feldgehölz, Feldhecke, Gebüsch, Einzelbaum

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Schutzzaun (ca. 1000 lfm) Einzelstammschutz (2 Stk.)

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 41.10, 41.22, 42.20, 45.30

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Einweisung Baufirma, Errichtung Schutzzaun/Einzelstammschutz:

Die bestehenden Nutzungen in den Randbereichen der Baustellenzufahrt, der BE-Flächen und  der Arbeitsräume sind im Rahmen 

der Bauarbeiten zu erhalten. Rodungen und Bodeneingriffe sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

Der Bauunternehmer ist hinsichtlich der ihm zur Verfügung stehenden Arbeitsräume einzuweisen. Eine Flächennutzung über die im 

Plan gekennzeichneten Flächen hinaus ist nicht zulässig. 

Zum Schutz angrenzender Gehölze sowie zum Schutz der FFH-Mähwiese im Abschnitt Diedelsheim sind Schutzzäune vorzusehen. 

Die Einzelbäume im Bereich des Parkplatzes auf der BE-Fläche am technischen Rathaus Bretten sind mitsamt ihrer Rabatte 

(Bodendecker-Anpflanzung) vor Beschädigungen während der Bauzeit zu schützen. Die vorgesehenen Baumschutzmaßnahmen 

werden während der gesamten Bauzeit gemäß DIN 18920 Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen aufrechterhalten.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja



Projekt: G016190098.08.01.01.386 Bretten; PFA: Bretten

Seite: 2/ 2Druckdatum: 11.08.2022 11:41Kontroll-Nr.: 11.08.2022T11:41:59+02:00 #137898

Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B1

Gefahr von Schäden an Gehölzen und 
benachbarten Vegetationsflächen: 
Während der Bauarbeiten besteht eine 
Gefahr der Beschädigung von 
benachbarten Gehölzstrukturen (z.T. § 30 
Biotope) und Vegetationsbeständen (im 
Abschnitt Diedelsheim z.T. FFH-
Mähwiese) durch unsachgemäßen 
Umgang mit Baumaschinen, 
Materialablagerungen usw.. 

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten vermeidet/vermindert 001_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B1: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 002_V

Bezeichnung der Maßnahme: Einschränkung der Rückschnitts-/Rodungsarbeiten und haselmausfreundliches Roden

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: 6 Monat/e vor Projekt-Baubeginn (Rückschnitt von Dezember bis Ende Februar (Rodung von 

Wurzelstöcken von Mai bis September))

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: Vögel, potenzielle Haselmausvorkommen

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Einhaltung von Zeitvorgaben und speziellen Techniken bei Rückschnitten und Rodungen

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Einschränkung der Rückschnitts-/Rodungsarbeiten und haselmausfreundliches Roden:

Um die im Baustellenumfeld vorhandenen Vogelbestände bzw. deren Brutaktivität zu schützen, sind Eingriffe in Gehölzstrukturen 

so geringflächig wie möglich zu halten. Unvermeidbare Rückschnitts-/Rodungsarbeiten haben gemäß § 39 (5) 2 BNatSchG 

außerhalb der gesetzlichen Vogelschutzzeit zu erfolgen. Die Rückschnitts-/Rodungsarbeiten dürfen in Anpassung an die 

Maßnahmen zum Schutz potenzieller Haselmausvorkommen nur von Anfang Dezember bis Ende Februar stattfinden. Zu 

entfernende Sträucher sind nach Möglichkeit auf den Stock zu setzen, um einen schnellen Wiederaufwuchs zu ermöglichen.

Der Rückschnitt der Gehölze im Abschnitt Ruit ist haselmausfreundlich, daher motormanuell, durchzuführen. Die Gehölze sind in 

einer Höhe von ca. 30-40 cm auf den Stock zu setzen. Sofern Wurzelstöcke zwingend entfernt werden müssen, ist dies 

ausschließlich in der Zeit von Mai bis September durchzuführen. Im Bahnhofsbereich von Ruit ist eine vollständige Rodung bereits 

in den Wintermonaten möglich, da es sich hier nicht um geeigneten Haselmauslebensraum handelt.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Monat/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B2

Beeinträchtigung faunistischer 
Vorkommen: Durch die Bauarbeiten 
ergeben sich vorübergehende 
Lebensraumverluste, Störwirkungen und 
Beunruhigungseffekte für die Avifauna 
sowie potenziell für Reptilien und die 
Haselmaus.

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten vermeidet/vermindert
002_V, 003_V, 
004_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 003_V

Bezeichnung der Maßnahme: Lebensraumentwertung/strukturelle Vergrämung von Reptilien

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 661

Temporäre Maßnahme: ja

Fläche Nr.: 003_V_001

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

02267/00000-00 000 Bretten Bretten, Stadt Karlsruhe 2.3 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

409

02266/00011-00 000 Bretten Bretten, Stadt Karlsruhe 2.2 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

206

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

46

Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gebüsch

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 42.20

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: 6 Monat/e vor Projekt-Baubeginn (nur in der Zeit von Ende März bis Anfang April)

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: potenzielle Reptilienvorkommen

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: freischneiden und mähen von Flächen, Entfernen von Schnittgut und weiteren 

Versteckmöglichkeiten

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Lebensraumentwertung/strukturelle Vergrämung von Reptilien:

Um die Bereiche der BE-Fläche möglichst unattraktiv für Eidechsen zu gestalten, ist auf den Flächen vor Baubeginn eine 

strukturelle Vergrämung bzw. Entwertung der Lebensräume durchzuführen. Hierfür sind alle von Vegetation bestandenen Flächen 

Ende März freizuschneiden. Sämtliches Schnittgut sowie weitere Versteckmöglichkeiten wie lose Bretter, Steine oder auch Müll 

sind von den Flächen zu entfernen. Im Anschluss an die Vergrämung sind die Flächen mit Reptilienschutzzäunen zu umstellen. Die 

umzäunten Flächen sind von einer umweltfachlichen Baubegleitung erneut auf Eidechsenvorkommen zu untersuchen. Sofern Tiere 

in den umzäunten Flächen zurückgeblieben sind, sind diese einzufangen und in die Bereiche außerhalb des Zauns zu setzen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Monat/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe
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Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B2

Beeinträchtigung faunistischer 
Vorkommen: Durch die Bauarbeiten 
ergeben sich vorübergehende 
Lebensraumverluste, Störwirkungen und 
Beunruhigungseffekte für die Avifauna 
sowie potenziell für Reptilien und die 
Haselmaus.

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten vermeidet/vermindert
002_V, 003_V, 
004_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 004_V

Bezeichnung der Maßnahme: Schutzmaßnahmen für Reptilien (Aufstellen von Reptilienschutz-zäunen und Anlage von 

Totholzhaufen)

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: 6 Monat/e vor Projekt-Baubeginn (zusammen mit 003_V)

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: potenzielle Reptilienvorkommen

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Reptilienschutzzaun (ca. 155 lfm) Totholzhaufen (4. Stk., je 1 m³) Sandlinsen (4 Stk., je (1 

m x 1 m, 0,2 m tief) )

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Schutzmaßnahmen für Reptilien (Aufstellen von Reptilienschutzzäunen und Anlage von 

Totholzhaufen und Sandlinsen):

Die unversiegelten Bereiche der BE-Fläche am technischen Rathaus in Bretten sind während der Bauzeit mit einem 

Reptilienschutzzaun zu umstellen. Der Reptilienschutzzaun ist im Anschluss an die Vergrämung zu errichten, der Zaun ist 10 cm 

tief in den anstehenden Boden einzugraben und muss eine Höhe von mind. 50 cm über Bodenniveau aufweisen. Das Material des 

Zauns muss glatt sein (z.B. Teich-/ Silofolie), die Pfosten müssen auf der Außenseite des umzäunten Bereichs stehen.

Zudem sind in der Umgebung der Fläche während der Bauzeit vier Totholzhaufen (ca. 1 x 1 m und 1 m Höhe) mit vorgelagerten 

Sandlinsen (1 m x 1 m, 0,2 m tief) anzulegen. Die genaue Lage der Totholzhaufen und Sandlinsen ist vor Ort von der 

umweltfachlichen Baubegleitung festzulegen. Die Haufen können nach Ende der Bauzeit sowie innerhalb der Aktivitätszeit der 

Eidechsen wieder abgebaut (August bis Ende September) werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B2

Beeinträchtigung faunistischer 
Vorkommen: Durch die Bauarbeiten 
ergeben sich vorübergehende 
Lebensraumverluste, Störwirkungen und 
Beunruhigungseffekte für die Avifauna 
sowie potenziell für Reptilien und die 
Haselmaus.

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten vermeidet/vermindert
002_V, 003_V, 
004_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 005_V

Bezeichnung der Maßnahme: Sicherung der Lärmschutzwände gegen Vogelschlag

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: nein

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Baubeginn

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: Vögel

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Vogelschutzstreifen bei transparenten Wandelementen

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Sicherung der Lärmschutzwände gegen Vogelschlag:

Transparente Elemente der Lärmschutzwände müssen mit horizontalen Vogelschutzstreifen ausgestattet sein.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 12 Monat/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B4

Anlagebedingte Beeinträchtigung 
faunistischer Vorkommen durch Barriere-
/Zerschneidungswirkung: Die 
Lärmschutzwand kann ein 
Wanderhindernis für Tiere darstellen, 
vorhandene Lebensräume werden 
dauerhaft zerschnitten. Im Bereich 
transparenter Wandelemente kann es 
vermehrt zu Vogelschlag kommen.

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten vermeidet/vermindert 005_V, 006_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B4: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan
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Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 006_V

Bezeichnung der Maßnahme: Bodennaher Einbau von Kleintierdurchlässen in den Sockel der Lärmschutzwand

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: nein

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Baubeginn

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: Kleinsäuger, weitere Tierarten

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Einbau von Kleintierdurchlässen im Sockel der Lärmschutzwände

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Bodennaher Einbau von Kleintierdurchlässen in den Sockel der Lärmschutzwand:

Zur Minderung der Zerschneidungs- und Barrierewirkung der Lärmschutzwände, besonders für Kleintiere, werden alle 10 m 

Kleintierdurchlässe mit einer Größe 10 x 20 cm (Höhe zu Breite) in die Betonsockel der Lärmschutzwände eingebaut. Der Einbau 

erfolgt bündig auf Niveau des Randweges in Abschnitten außerhalb von Straßen, Bahnsteigen und Einschnitten. Wo dies nicht 

möglich ist, weil das Gelände der bahnabgewandten Seite tiefer liegt, müssen kleine Gabionenelemente oder Steinschüttungen 

vorgebaut werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 12 Monat/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B4

Anlagebedingte Beeinträchtigung 
faunistischer Vorkommen durch Barriere-
/Zerschneidungswirkung: Die 
Lärmschutzwand kann ein 
Wanderhindernis für Tiere darstellen, 
vorhandene Lebensräume werden 
dauerhaft zerschnitten. Im Bereich 
transparenter Wandelemente kann es 
vermehrt zu Vogelschlag kommen.

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten vermeidet/vermindert 005_V, 006_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B4: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 007_V

Bezeichnung der Maßnahme: Vorsorgemaßnahmen Boden-, Grundwasser- sowie Gewässerschutz

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Baubeginn

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Treffen von Vorsorgemaßnahmen

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Vorsorgemaßnahmen Boden-, Grundwasser- sowie Gewässerschutz:

Vorsorgemaßnahmen beim Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen (auch über Wirkungspfad Boden) innerhalb der BE-Flächen, 

Zuwegungen und der Arbeitsräume zum Schutz des Grundwassers, des Saalbachs und der Böden sind einzuhalten. 

Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie Betankungsvorgänge sind in hochwassergefährdeten Bereichen sowie 

innerhalb der Gewässerrandstreifen nicht zulässig, sondern müssen auf versiegeltem Untergrund außerhalb dieser Bereiche 

stattfinden.

Im Hinblick auf den Hochwasserschutz sind die schnelle Räumung der Baustelle sowie der schadfreie Hochwasserabfluss während 

der Bauphase sicherzustellen.

Aufgrund der Lage des Vorhabenbereichs innerhalb des Wasserschutzgebiets (Zone III) sind darüber hinaus die Vorschriften der 

WSG-Verordnung einzuhalten.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 12 Monat/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

Bo3, W1

Gefahr der Schadstoffbelastung für 
Boden, Grundwasser und Fließgewässer: 
Während der Bauarbeiten besteht eine 
Gefahr des Schadstoffeintrags in den 
Saalbach sowie in das Grundwasser, 
insbesondere hinsichtlich der Lage in der 
Zone III eines Wasserschutzgebiets, (auch 
über den Wirkungspfad Boden) und den 
Boden.  Durch die Lage der BE-Fläche im 
Abschnitt Diedelsheim im 
Überschwemmungsgebiet besteht auch 
ein erhöhtes Risiko im Hinblick auf 
Hochwasserschäden bei plötzlich 
auftretenden Hochwasserereignissen.

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten vermeidet/vermindert 007_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): Bo3, W1: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Ausgleich, Maßnahme Nr.: 008_A

Bezeichnung der Maßnahme: Ersatzpflanzung mit standortgerechten gebietsheimischen Gehölzarten

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 724

Temporäre Maßnahme: nein

Fläche Nr.: 008_A_001

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

14

00097/00000-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe 2.1 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

95

Ausgangszustand: Feldgehölz, Feldhecke

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 41.10, 41.22

Fläche Nr.: 008_A_002

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

02267/00000-00 000 Bretten Bretten, Stadt Karlsruhe 2.3 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

409

02266/00011-00 000 Bretten Bretten, Stadt Karlsruhe 2.2 Vorübergehend Vorübergehende 
Inanspruchnahme

206

Ausgangszustand: Gebüsch mittlerer Standorte

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 42.20

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Bauende

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: Feldhecke, Gebüsche, Einzelbaum

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 41.22, 42.20, 45.30

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Ersatzpflanzung mit standortgerechten gebietsheimischen Gehölzarten:

Die bauzeitlich beanspruchten Flächen sind wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Die Schottertragschichten sind 

zurückzubauen, die Böden tiefenzulockern, der seitlich gelagerte Oberboden ist wieder aufzutragen.

Beseitigte Gehölze (Feldgehölz, -hecke, Gebüsche) sind durch eine Ersatzpflanzung mit standortgerechten gebietsheimischen 

Gehölzarten wiederherzustellen, falls sie nicht nur auf den Stock gesetzt werden können, sondern vollständig gerodet werden 

müssen. 

Die Einzelbäume (insg. drei) sind durch eine Neuanpflanzung zu ersetzen. Im Bereich der BE-Fläche Diedelsheim sind zudem 

sechs hochstämmigen Obstbäume zu pflanzen. 
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1 Jahr Fertigstellungspflege nach DIN 18916; 2 Jahre Entwicklungspflege nach DIN 18917

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 3 Jahr/e und 2 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B3, Bo1, L1

Baubedingte Beeinträchtigung / 
vorübergehender Verlust von 
Vegetationsflächen / Nutzungen sowie der 
anstehenden Böden durch Arbeitsräume, 
BE-Flächen und Zufahrten: Durch die 
Flächeninanspruchnahmen für die 
erforderlichen Arbeitsräume, BE-Flächen 
und Zufahrten kommt es zu temporären 
Beeinträchtigungen und Flächenverlusten 
von Biotoptypen mit überwiegend mittlerer 
Bedeutung für den Naturhaushalt. Des 
Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen 
Flächeninanspruchnahmen geringe 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Boden durch den Abtrag des Oberbodens, 
Einbau von Tragschichten und 
Bodenverdichtungen besonders im 
Bereich der BE-Flächen. Mit der 
bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme 
gehen geringe Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes einher. Fläche: 4.604 
m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch 
mittlerer Standorte, 409 m² Fettwiese 
mittlerer Standorte, 398 m² 
Streuobstbestand (6 relativ junge 
Obstbäume auf Fettwiese), 356 m² 
Gestrüpp, 257 m² Feldhecke mittlerer 
Standorte, 179 m² Trittpflanzenbestand, 
139 m² unbefestigter Weg, 88 m² 
Grasweg, 35 m² Naturraum- oder 
standortfremde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 
3 m² ausgebauter Bachabschnitt 
(trockengefallen) 3 Einzelbäume

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten gleicht aus
008_A, 009_A, 
010_A, 011_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3, Bo1, L1: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Ausgleich, Maßnahme Nr.: 009_A

Bezeichnung der Maßnahme: Ansaat von (Wiesen-)Flächen

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 2.063

Temporäre Maßnahme: nein

Fläche Nr.: 009_A_001

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

04244/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe 1.7 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

1.566

04250/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe 1.8 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

96

06115/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

401

Ausgangszustand: Fettwiese, Streuobstbestand, Ruderalvegetation, Grasweg

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 33.41, 45.40, 35.60, 60.25

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Bauende

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: Fettwiese, Ruderalvegetation, Grasweg

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 33.41, 35.60, 60.25

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Ansaat von (Wiesen-)Flächen:

Die bauzeitlich beanspruchten Flächen sind wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Die Schottertragschichten sind 

zurückzubauen, die Böden tiefenzulockern, der seitlich gelagerte Oberboden ist wieder aufzutragen.

Im Bereich der BE-Fläche im Abschnitt Diedelsheim ist eine Ansaat mit einer autochthonen und standortgerechten Gras-/ 

Kräutermischung vorzunehmen. Außer der ehemaligen Wiese sind auch die Flächen des Trittpflanzenbestands, des Graswegs und 

der angrenzenden Bahnböschung mit einzusäen.

3 Jahre Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach DIN 18916 und 18917

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 3 Jahr/e und 2 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e
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Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B3, Bo1, L1

Baubedingte Beeinträchtigung / 
vorübergehender Verlust von 
Vegetationsflächen / Nutzungen sowie der 
anstehenden Böden durch Arbeitsräume, 
BE-Flächen und Zufahrten: Durch die 
Flächeninanspruchnahmen für die 
erforderlichen Arbeitsräume, BE-Flächen 
und Zufahrten kommt es zu temporären 
Beeinträchtigungen und Flächenverlusten 
von Biotoptypen mit überwiegend mittlerer 
Bedeutung für den Naturhaushalt. Des 
Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen 
Flächeninanspruchnahmen geringe 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Boden durch den Abtrag des Oberbodens, 
Einbau von Tragschichten und 
Bodenverdichtungen besonders im 
Bereich der BE-Flächen. Mit der 
bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme 
gehen geringe Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes einher. Fläche: 4.604 
m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch 
mittlerer Standorte, 409 m² Fettwiese 
mittlerer Standorte, 398 m² 
Streuobstbestand (6 relativ junge 
Obstbäume auf Fettwiese), 356 m² 
Gestrüpp, 257 m² Feldhecke mittlerer 
Standorte, 179 m² Trittpflanzenbestand, 
139 m² unbefestigter Weg, 88 m² 
Grasweg, 35 m² Naturraum- oder 
standortfremde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 
3 m² ausgebauter Bachabschnitt 
(trockengefallen) 3 Einzelbäume

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten gleicht aus
008_A, 009_A, 
010_A, 011_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3, Bo1, L1: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Ausgleich, Maßnahme Nr.: 010_A

Bezeichnung der Maßnahme: Rekultivierung und natürliche Sukzession

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 4.172

Temporäre Maßnahme: nein

Fläche Nr.: 010_A_001

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

06115/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

821

06116/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe 1.1 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

80

06107/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe 1.2 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

35

06106/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe 1.3 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

10

04108/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe 1.4 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

1

Ausgangszustand: Ruderalvegetation

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60

Fläche Nr.: 010_A_002

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

06115/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

114

04108/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe 1.4 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

2

Ausgangszustand: Ruderalvegetation

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60

Fläche Nr.: 010_A_003

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

06115/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

54

Ausgangszustand: Ruderalvegetation

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60

Fläche Nr.: 010_A_004

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

06115/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend Vorübergehende 
Inanspruchnahme

14

Ausgangszustand: Ruderalvegetation

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60

Fläche Nr.: 010_A_005

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

06115/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

218

02267/00000-00 000 Bretten Bretten, Stadt Karlsruhe 2.3 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

146
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Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gestrüppe

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 43.10

Fläche Nr.: 010_A_006

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

06115/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

120

Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gestrüppe

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 43.10

Fläche Nr.: 010_A_007

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

06115/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

162

Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gestrüppe

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 43.10

Fläche Nr.: 010_A_008

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

02726/00010-00 000 Rinklingen Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

105

06115/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

40

Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gestrüppe

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 43.10

Fläche Nr.: 010_A_009

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend Vorübergehende 
Inanspruchnahme

1.099

Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gestrüppe

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 43.10

Fläche Nr.: 010_A_010

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

110

00097/00000-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe 2.1 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

5

Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gestrüppe

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 43.10

Fläche Nr.: 010_A_011

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

48

00097/00000-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe 2.1 Vorübergehend Vorübergehende 
Inanspruchnahme

1

Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gestrüppe
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Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 43.10

Fläche Nr.: 010_A_012

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

477

00121/00000-00 000 Ruti Bretten, Stadt Karlsruhe 2.4 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

4

00125/00000-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe 2.5 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

2

00133/00000-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe 2.6 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

10

00134/00000-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe 2.7 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

7

Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gestrüppe

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 43.10

Fläche Nr.: 010_A_013

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

88

Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gestrüppe

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 43.10

Fläche Nr.: 010_A_014

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

373

Ausgangszustand: Ruderalvegetation, Gestrüppe

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.60, 43.10

Fläche Nr.: 010_A_015

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend Vorübergehende 
Inanspruchnahme

10

Ausgangszustand: Feldhecke

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 41.22

Fläche Nr.: 010_A_016

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Vorübergehend Vorübergehende 
Inanspruchnahme

16

Ausgangszustand: Feldhecke

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 41.22

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Bauende
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Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: Ruderalvegetation, Gestrüppe

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 35.60, 43.10

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Rekultivierung und natürliche Sukzession:

Die bauzeitlich beanspruchten Flächen sind wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Die Schottertragschichten sind 

zurückzubauen, die Böden tiefenzulockern, der seitlich gelagerte Oberboden ist wieder aufzutragen.

Die Flächen des Arbeitsraums um die Lärmschutzwand sollen sich durch natürliche Sukzession wiederbegrünen, damit sich die 

gebietstypischen Arten von selbst wieder einstellen. Im Bereich beseitigter Gehölzflächen, werden sich auch die Gehölzbestände 

durch natürliche Sukzession wieder bis an die Lärmschutzwände ausbreiten bzw. an diese heranwachsen. Auf den Innenseiten der 

Lärmschutzwände werden sich durch den regelmäßigen Rückschnitt im Gleisbereich Ruderalvegetation sowie zum Teil Gestrüppe 

ansiedeln.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B3, Bo1, L1

Baubedingte Beeinträchtigung / 
vorübergehender Verlust von 
Vegetationsflächen / Nutzungen sowie der 
anstehenden Böden durch Arbeitsräume, 
BE-Flächen und Zufahrten: Durch die 
Flächeninanspruchnahmen für die 
erforderlichen Arbeitsräume, BE-Flächen 
und Zufahrten kommt es zu temporären 
Beeinträchtigungen und Flächenverlusten 
von Biotoptypen mit überwiegend mittlerer 
Bedeutung für den Naturhaushalt. Des 
Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen 
Flächeninanspruchnahmen geringe 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Boden durch den Abtrag des Oberbodens, 
Einbau von Tragschichten und 
Bodenverdichtungen besonders im 
Bereich der BE-Flächen. Mit der 
bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme 
gehen geringe Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes einher. Fläche: 4.604 
m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch 
mittlerer Standorte, 409 m² Fettwiese 
mittlerer Standorte, 398 m² 
Streuobstbestand (6 relativ junge 
Obstbäume auf Fettwiese), 356 m² 
Gestrüpp, 257 m² Feldhecke mittlerer 
Standorte, 179 m² Trittpflanzenbestand, 
139 m² unbefestigter Weg, 88 m² 
Grasweg, 35 m² Naturraum- oder 
standortfremde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 
3 m² ausgebauter Bachabschnitt 
(trockengefallen) 3 Einzelbäume

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten gleicht aus
008_A, 009_A, 
010_A, 011_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3, Bo1, L1: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Ausgleich, Maßnahme Nr.: 011_A

Bezeichnung der Maßnahme: Wiederherstellung von Wegen

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 139

Temporäre Maßnahme: nein

Fläche Nr.: 011_A_001

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

04250/00000-00 000 Diedelsheim Bretten, Stadt Karlsruhe 1.8 Vorübergehend
Vorübergehende 
Inanspruchnahme

139

Ausgangszustand: unbefestigter Weg

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 60.25

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Bauende

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: unbefestigter Weg

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 60.24

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Wiederherstellung von Wegen:

Die bauzeitlich beanspruchten Flächen von unbefestigten Wegen sind nach Abschluss der Bauarbeiten wieder gemäß dem 

ursprünglichen Zustand herzustellen. 

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B3, Bo1, L1

Baubedingte Beeinträchtigung / 
vorübergehender Verlust von 
Vegetationsflächen / Nutzungen sowie der 
anstehenden Böden durch Arbeitsräume, 
BE-Flächen und Zufahrten: Durch die 
Flächeninanspruchnahmen für die 
erforderlichen Arbeitsräume, BE-Flächen 
und Zufahrten kommt es zu temporären 
Beeinträchtigungen und Flächenverlusten 
von Biotoptypen mit überwiegend mittlerer 
Bedeutung für den Naturhaushalt. Des 
Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen 
Flächeninanspruchnahmen geringe 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Boden durch den Abtrag des Oberbodens, 
Einbau von Tragschichten und 
Bodenverdichtungen besonders im 
Bereich der BE-Flächen. Mit der 
bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme 
gehen geringe Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes einher. Fläche: 4.604 
m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch 
mittlerer Standorte, 409 m² Fettwiese 
mittlerer Standorte, 398 m² 
Streuobstbestand (6 relativ junge 
Obstbäume auf Fettwiese), 356 m² 
Gestrüpp, 257 m² Feldhecke mittlerer 
Standorte, 179 m² Trittpflanzenbestand, 
139 m² unbefestigter Weg, 88 m² 
Grasweg, 35 m² Naturraum- oder 
standortfremde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 
3 m² ausgebauter Bachabschnitt 
(trockengefallen) 3 Einzelbäume

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten gleicht aus
008_A, 009_A, 
010_A, 011_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B3, Bo1, L1: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Ausgleich, Maßnahme Nr.: 012_A

Bezeichnung der Maßnahme: Ausgleichsmaßnahme: Entsiegelung und Rekultivierung am Haltepunkt Ruit

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 51

Temporäre Maßnahme: nein

Fläche Nr.: 012_A_001

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00160/00001-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe Dauerhaft Eigentum 9

00097/00000-00 000 Ruit Bretten, Stadt Karlsruhe 2.1 Dauerhaft Gestattung 42

Ausgangszustand: versiegelte Fläche

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 60.21

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Bauende

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: Ruderalvegetation

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 35.64

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Ausgleichsmaßnahme: Entsiegelung und Rekultivierung am Haltepunkt Ruit:

Entsiegelung von 51 m² im Zugangsbereich am Haltepunkt Ruit, Tiefenlockerung des Bodens und Oberbodenauftrag, 

anschließende initiale Ansaat mit einer autochthonen und standortgerechten Gras-/ Kräutermischung und Pflanzung eines 

Einzelbaums.

Durch die Umsetzung der Maßnahme können auf der Fläche insgesamt 2.154 Ökopunkte (930 ÖP Schutzgut Pflanzen + 1.224 ÖP 

Schutzgut Boden) erzielt werden.

1 Jahr Fertigstellungspflege nach DIN 18916; 2 Jahre Entwicklungspflege nach DIN 18917

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 3 Jahr/e und 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 3 Jahr/e

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe
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Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B5, Bo2, L2

Anlagebedingte Beeinträchtigung 
dauerhafter Verlust von 
Vegetationsflächen / Nutzungen und 
Böden durch Neuversiegelungen im 
Bereich der Lärmschutzwände sowie 
dauerhafte Beeinträchtigung von 
Sichtbeziehungen: Durch die 
Flächeninanspruchnahmen für die 
Lärmschutzwände sowie den 
kleinflächigen Neubau von Kabelkanälen, 
die Änderung des Zugangs zum Haltpunkt 
Ruit sowie die geplante Böschungstreppe 
im Abschnitt Ruit kommt es zu 
dauerhaften Beeinträchtigungen und 
Flächenverlusten von Biotoptypen mit 
überwiegend mittlerer Bedeutung für den 
Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen 
durch die Neuver-siegelungen 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Boden. Für das Schutz-gut 
Landschaftsbild entstehen zusätzlich 
visuelle Beeinträchtigungen sowie 
Störungen der Sichtbeziehungen. Die 
Lärmschutzwände werden mit ca. 300 m 
Baulänge innerhalb des LSG 
„Diedelsheimer Talaue“ und mit ca. 650 m 
Baulänge im LSG „Brettener Kraichgau“ 
errichtet. Fläche: 432 m² 
Ruderalvegetation, 274 m² Gleisbereich, 
31 m² Feldhecke mittlerer Standorte, 27 
m² Gestrüpp, 4 m² Naturraum- oder 
standortfremde Hecke, 1 Baum Durch die 
Überbauung entsteht ein Defizit von 5.698 
Ökopunkten für das Schutzgut Pflanzen 
und 4.608 Ökopunkten für das Schutzgut 
Boden, dies ergibt ein Gesamtdefizit von 
10.306 Ökopunkten (die Entsiegelung am 
Haltepunkt Ruit wird an dieser Stelle nicht 
berücksichtigt).

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten gleicht aus 012_A, 013_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B5, Bo2, L2: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Maßnahmenblatt
Ökokonto, Maßnahme Nr.: 013_A

Bezeichnung der Maßnahme: Ökokontomaßnahme: Entwicklung einer mageren Flachlandmähwiese

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 2.019

Temporäre Maßnahme: nein

Fläche Nr.: 013_A_001

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

08380/00000-00 000 Münzesheim Kraichtal, Stadt Karlsruhe entfällt Dauerhaft Gestattung 2.019

Ausgangszustand: Goldruten-Brache

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): 35.32

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: Maßnahmenplan

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Bauende

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotoptyp Ökokonto: Magere Flachlandmähwiese

Ökokonto Fläche in qm: 2.019

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 33.43

Behörde bei der Ökopunkte verzeichnet sind: Flächenagentur Baden-Württemberg GmbH

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Ökokontomaßnahme: Entwicklung einer mageren Flachlandmähwiese:

Da die Flächen innerhalb des Eingriffsbereichs nicht genügend Raum für entsprechende Kompensationsmaßnahmen bieten und in 

der näheren Umgebung ebenfalls keine geeigneten Ausgleichsflächen zur Verfügung stehen, wird sowohl für den Ausgleich des 

verbleibende Defizit an Ökopunkten für das Schutzgut Pflanzen und Tiere als auch für das Defizit des Schutzguts Boden eine 

Ökokonto-Maßnahme im Naturraum "Neckar- und Tauber-Gäuplatten" der Flächenagentur Baden-Württemberg herangezogen (Az. 

215.02.011 Landkreis Karlsruhe). 

Die unter Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahme am Haltepunkt Ruit verbleibenden 8.152 Ökopunkte werden dabei einer 

Ökokonto-Maßnahme "Entwicklung einer Flachlandmähwiese" zugeordnet.

Die Kurzbeschreibung der Maßnahme lautet wie folgt: "Ziel ist ein durch Feldhecken und Einzelbäume auf den Stufenrainen 

gegliederter Komplex aus Magerrasen und Magerwiesen, der u. a. Zauneidechse und Wendehals Lebensraum bietet. Entwicklung 

einer Mageren Flachlandmähwiese aus einer langjährigen, verbuschenden Goldrutenbrache auf der Terrassenfläche. Am Südrand 

Erhalt einer vorhandenen Reihe alter, höhlenreicher Obstbäume. Die baumbetonten und dadurch von unten verkahlenden 

Gehölzbestände auf den nordexponierten Stufen-rainen sollen als niedrige, regelmäßig auf den Stock gesetzte Feldhecken mit 

max. 10 Bäumen (insbesondere Eiche, Nussbaum, Speierling, Feldahorn, Vogelkirsche, Elsbeere) entwickelt werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18):

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich
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Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B5, Bo2, L2

Anlagebedingte Beeinträchtigung 
dauerhafter Verlust von 
Vegetationsflächen / Nutzungen und 
Böden durch Neuversiegelungen im 
Bereich der Lärmschutzwände sowie 
dauerhafte Beeinträchtigung von 
Sichtbeziehungen: Durch die 
Flächeninanspruchnahmen für die 
Lärmschutzwände sowie den 
kleinflächigen Neubau von Kabelkanälen, 
die Änderung des Zugangs zum Haltpunkt 
Ruit sowie die geplante Böschungstreppe 
im Abschnitt Ruit kommt es zu 
dauerhaften Beeinträchtigungen und 
Flächenverlusten von Biotoptypen mit 
überwiegend mittlerer Bedeutung für den 
Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen 
durch die Neuver-siegelungen 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Boden. Für das Schutz-gut 
Landschaftsbild entstehen zusätzlich 
visuelle Beeinträchtigungen sowie 
Störungen der Sichtbeziehungen. Die 
Lärmschutzwände werden mit ca. 300 m 
Baulänge innerhalb des LSG 
„Diedelsheimer Talaue“ und mit ca. 650 m 
Baulänge im LSG „Brettener Kraichgau“ 
errichtet. Fläche: 432 m² 
Ruderalvegetation, 274 m² Gleisbereich, 
31 m² Feldhecke mittlerer Standorte, 27 
m² Gestrüpp, 4 m² Naturraum- oder 
standortfremde Hecke, 1 Baum Durch die 
Überbauung entsteht ein Defizit von 5.698 
Ökopunkten für das Schutzgut Pflanzen 
und 4.608 Ökopunkten für das Schutzgut 
Boden, dies ergibt ein Gesamtdefizit von 
10.306 Ökopunkten (die Entsiegelung am 
Haltepunkt Ruit wird an dieser Stelle nicht 
berücksichtigt).

D57 Neckar- und Tauberland, Gäuplatten gleicht aus bzw. ersetzt 012_A, 013_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B5, Bo2, L2: Unterlage Nr.: Bestands- und Konfliktplan

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe
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Gleisbereich
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Konflikte

Kurzbezeichnung
Konflikt:

Beschreibung Konflikt

Schutzgüter (SG):

B = Biotope / Pflanzen (inkl.
Habitatfunktion)
Bo = Boden
W = Wasser
L = Landschaftsbild / Erholung
K = Klima / Luft

Gefahr von Schäden an Gehölzen bzw. benachbarten Vegetationsflächen

Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr der Beschädigung von benachbarten Gehölzstrukturen (z.T. § 30
Biotope) und Vegetationsbeständen (im Abschnitt Diedelsheim z.T. FFH-Mähwiese) durch unsachgemäßen
Umgang mit Baumaschinen, Materialablagerungen usw..
Fläche: näheres Umfeld der BE-Flächen sowie des Arbeitsraumes

Durch die Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende Lebensraumverluste, Störwirkungen und
Beunruhigungseffekte für die Vogelfauna sowie potenziell für Reptilien und die Haselmaus.
Fläche: Baustellenbereich und näheres Umfeld

Baubedingte Beeinträchtigung / vorübergehender Verlust von Vegetationsflächen /
Nutzungen sowie der anstehenden Böden durch Arbeitsräume, BE-Flächen und
Zufahrten

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die erforderlichen Arbeitsräume, BE-Flächen und Zufahrten kommt es zu
temporären Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotoptypen mit überwiegend mittlerer Bedeutung für
den Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen geringe
Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden durch den Abtrag des Oberbodens, Einbau von Tragschichten und
Bodenverdichtungen besonders im Bereich der BE-Flächen. Mit der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme
gehen geringe Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes einher.
Fläche:  4.604 m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch mittlerer Standorte, 409 m² Fettwiese mittlerer Standorte, 
398 m² Streuobstbestand (6 junge Obstbäume auf Fettwiese), 356 m² Gestrüpp, 257 m² Feldhecke mittlerer 
Standorte, 179 m² Trittpflanzenbestand, 139 m² unbefestigter Weg, 88 m² Grasweg, 35 m² Naturraum- oder 
standortfremde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 3 m² ausgebauter Bachabschnitt (trockengefallen)
3 Einzelbäume

Anlagebedingte Beeinträchtigung faunistischer Vorkommen durch
Barriere-/Zerschneidungswirkung

Die Lärmschutzwand kann ein Wanderhindernis für Tiere darstellen, vorhandene Lebensräume werden
dauerhaft zerschnitten. Im Bereich transparenter Wandelemente kann es vermehrt zu Vogelschlag kommen.
Fläche/Wirkraum: Lärmschutzwand in ihrer Endlage, Ost-West Verknüpfung von Lebensräumen
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Baustelleneinrichtungsfläche

Neubau LSW

Grasweg

Wälder

gewässerbegleitender Auwaldstreifen

Streuobst mit Fettwiese

Planfeststellungsgrenze

Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

DB Netz AG

Regionalbereich West
Lärmsanierung Südwest,
I.NI-W-L-K
Schwarzwaldstraße 82
76137 Karlsruhe

Planzeichen Nr.:

Projekt-Nr.:

Datum Name

gez.

bearb.

gepr.

Höhensystem:

Koordinatensystem:

Ursprungsplan

Blattgröße:

Maßstab:

Vertreter des Vorhabenträgers:

Vorhabenträger:

Vorhaben:

Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes
Strecke 4130, Abschnitt Diedelsheim: km 12.6+31 bis km 13.7+87
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Eingleisstelle

Anlagebedingte Beeinträchtigung dauerhafter Verlust von Vegetationsflächen /
Nutzungen und Böden durch Neuversiegelungen im Bereich der Lärmschutzwände
sowie dauerhafte Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die Lärmschutzwände, den kleinflächigen Neubau von Kabelkanälen, 
die Änderung des Zugangs zum Haltepunkt Ruit sowie die Böschungstreppe im Abschnitt Ruit kommt es zu 
dauerhaften Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotoptypen mit überwiegend mittlerer Bedeutung für 
den Naturhaushalt. . Des Weiteren erfolgen durch die Neuversiegelungen Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Boden. Für das Schutzgut Landschaftsbild entstehen zusätzlich visuelle Beeinträchtigungen sowie Störungen der 
Sichtbeziehungen.
Die Lärmschutzwände werden mit ca. 300 m Baulänge innerhalb des LSG „Diedelsheimer Talaue“ und mit ca. 
650 m Baulänge im LSG „Brettener Kraichgau“ errichtet.

Fläche: 432 m² Ruderalvegetation, 274 m² Gleisbereich, 31 m² Feldhecke mittlerer Standorte, 27 m² Gestrüpp, 
4m² Naturraum- oder standortfremde Hecke
1 Baum

Durch die Überbauung entsteht ein Defizit von 5.698 Ökopunkten für das Schutzgut Pflanzen und    
4.608 Ökopunkten für das Schutzgut Boden, dies ergibt ein Gesamtdefizit von 10.306 Ökopunkten.

Gefahr der Schadstoffbelastung für Boden, Grundwasser und Fließgewässer

Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den Saalbach sowie in das Grundwasser,
insbesondere hinsichtlich der Lage in der Zone III eines Wasserschutzgebiets, (auch über den Wirkungspfad
Boden) und den Boden.

Durch die Lage einer BE-Fläche im Überschwemmungsgebiet besteht auch ein erhöhtes Risiko im Hinblick auf
Hochwasserschäden bei plötzlich auftretenden Hochwasserereignissen.

Fläche: gesamter Baustellenbereich und näheres Umfeld
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Völlig versiegelte Straße, Weg oder Platz

Gleisbereich

Garten

Einzelbaum

Baumgruppe

Baustelleneinrichtungsfläche

Feldgehölz mittlerer Standorte

naturraum- und standortfremde Hecke

Entsiegelung

Vorhaben:

Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

DB Netz AG

Regionalbereich West
Lärmsanierung Südwest,
I.NI-W-L-K
Schwarzwaldstraße 82
76137 Karlsruhe

Planzeichen Nr.:

Projekt-Nr.:

Datum Name

gez.

bearb.

gepr.

Höhensystem:

Koordinatensystem:

Ursprungsplan

Blattgröße:

Maßstab:

Vertreter des Vorhabenträgers:

Vorhabenträger:

Vorhaben:

Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58.8+35 bis km 60.2+35

1:1.000

gez.

bearb.

gepr.

Planverfasser:

Name:

Adresse:

Datum Unterschrift
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Konflikte

Kurzbezeichnung
Konflikt:

Beschreibung Konflikt

Schutzgüter (SG):

B = Biotope / Pflanzen (inkl.
Habitatfunktion)
Bo = Boden
W = Wasser
L = Landschaftsbild / Erholung
K = Klima / Luft

Gefahr von Schäden an Gehölzen bzw. benachbarten Vegetationsflächen

Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr der Beschädigung von benachbarten Gehölzstrukturen (z.T. § 30
Biotope) und Vegetationsbeständen (im Abschnitt Diedelsheim z.T. FFH-Mähwiese) durch unsachgemäßen
Umgang mit Baumaschinen, Materialablagerungen usw..
Fläche: näheres Umfeld der BE-Flächen sowie des Arbeitsraumes

Durch die Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende Lebensraumverluste, Störwirkungen und
Beunruhigungseffekte für die Vogelfauna sowie potenziell für Reptilien und die Haselmaus.
Fläche: Baustellenbereich und näheres Umfeld

Baubedingte Beeinträchtigung / vorübergehender Verlust von Vegetationsflächen /
Nutzungen sowie der anstehenden Böden durch Arbeitsräume, BE-Flächen und
Zufahrten

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die erforderlichen Arbeitsräume, BE-Flächen und Zufahrten kommt es zu
temporären Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotoptypen mit überwiegend mittlerer Bedeutung für
den Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen geringe
Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden durch den Abtrag des Oberbodens, Einbau von Tragschichten und
Bodenverdichtungen besonders im Bereich der BE-Flächen. Mit der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme
gehen geringe Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes einher.
Fläche:  4.604 m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch mittlerer Standorte, 409 m² Fettwiese mittlerer Standorte, 
398 m² Streuobstbestand (6 junge Obstbäume auf Fettwiese), 356 m² Gestrüpp, 257 m² Feldhecke mittlerer 
Standorte, 179 m² Trittpflanzenbestand, 139 m² unbefestigter Weg, 88 m² Grasweg, 35 m² Naturraum- oder 
standortfremde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 3 m² ausgebauter Bachabschnitt (trockengefallen)
3 Einzelbäume

Anlagebedingte Beeinträchtigung faunistischer Vorkommen durch
Barriere-/Zerschneidungswirkung

Die Lärmschutzwand kann ein Wanderhindernis für Tiere darstellen, vorhandene Lebensräume werden
dauerhaft zerschnitten. Im Bereich transparenter Wandelemente kann es vermehrt zu Vogelschlag kommen.
Fläche/Wirkraum: Lärmschutzwand in ihrer Endlage, Ost-West Verknüpfung von Lebensräumen

Anlagebedingte Beeinträchtigung dauerhafter Verlust von Vegetationsflächen /
Nutzungen und Böden durch Neuversiegelungen im Bereich der Lärmschutzwände
sowie dauerhafte Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die Lärmschutzwände, den kleinflächigen Neubau von Kabelkanälen,
die Änderung des Zugangs zum Haltepunkt Ruit sowie die Böschungstreppe im Abschnitt Ruit kommt es zu
dauerhaften Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotoptypen mit überwiegend mittlerer Bedeutung für
den Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen durch die Neuversiegelungen Beeinträchtigungen für das Schutzgut
Boden. Für das Schutzgut Landschaftsbild entstehen zusätzlich visuelle Beeinträchtigungen sowie Störungen der
Sichtbeziehungen.
Die Lärmschutzwände werden mit ca. 300 m Baulänge innerhalb des LSG „Diedelsheimer Talaue“ und mit ca. 
650 m Baulänge im LSG „Brettener Kraichgau“ errichtet.

Fläche:432 m² Ruderalvegetation, 274 m² Gleisbereich, 31 m² Feldhecke mittlerer Standorte, 27 m² Gestrüpp,
4m² Naturraum- oder standortfremde Hecke
1 Baum

Durch die Überbauung entsteht ein Defizit von 5.698 Ökopunkten für das Schutzgut Pflanzen und
4.608 Ökopunkten für das Schutzgut Boden, dies ergibt ein Gesamtdefizit von 10.306 Ökopunkten.

Gefahr der Schadstoffbelastung für Boden, Grundwasser und Fließgewässer

Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den Saalbach sowie in das Grundwasser,
insbesondere hinsichtlich der Lage in der Zone III eines Wasserschutzgebiets, (auch über den Wirkungspfad
Boden) und den Boden.
Durch die Lage einer BE-Fläche im Überschwemmungsgebiet besteht auch ein erhöhtes Risiko im Hinblick auf
Hochwasserschäden bei plötzlich auftretenden Hochwasserereignissen.
Fläche: gesamter Baustellenbereich und näheres Umfeld
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Ausgangsverfahren: Antragsfassung

Änderungen bzw. Ergänzungen Planungsstand

Genehmigungsplanung: Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG

Planart:

Planinhalt:

Bestands- und Konfliktplan

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Allgemein
Flurstücksgrenze

Eingleisstelle

Biotoptypen

Gehölzarme terrestrische und
semiterrestrische Biotoptypen

Ruderalvegetation

Gehölzbestände und Gebüsche

Gebüsch mittlerer Standorte

Gestrüpp

Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastrukturflächen

Völlig versiegelte Straße, Weg oder Platz

Gepflasterte Straße oder Platz

Gleisbereich

Bodendecker-Anpflanzung

Einzelbaum

Baustelleneinrichtungsfläche

Planfeststellungsgrenze

Vorhaben:

Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

DB Netz AG

Regionalbereich West
Lärmsanierung Südwest,
I.NI-W-L-K
Schwarzwaldstraße 82
76137 Karlsruhe

Planzeichen Nr.:

Projekt-Nr.:

Datum Name

gez.

bearb.

gepr.

Höhensystem:

Koordinatensystem:

Ursprungsplan

Blattgröße:

Maßstab:

Vertreter des Vorhabenträgers:

Vorhabenträger:

Vorhaben:

Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes
Strecke 4800, Abschnitt Ruit: km 58.8+35 bis km 60.2+35
BE-Fläche am technischen Rathaus Bretten

1:500

gez.

bearb.

gepr.

Planverfasser:

Name:

Adresse:

Datum Unterschrift

galaplan freiburg GmbH
umwelt- und landschaftsplanung

Karlsruherstraße 3
79108 Freiburg

P. Brady

I. Ortmann

S. Biller

Konflikte

Kurzbezeichnung
Konflikt:

Beschreibung Konflikt

Schutzgüter (SG):

B = Biotope / Pflanzen (inkl.
Habitatfunktion)
Bo = Boden
W = Wasser
L = Landschaftsbild / Erholung
K = Klima / Luft

Gefahr von Schäden an Gehölzen bzw. benachbarten Vegetationsflächen

Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr der Beschädigung von benachbarten Gehölzstrukturen (z.T. § 30
Biotope) und Vegetationsbeständen (im Abschnitt Diedelsheim z.T. FFH-Mähwiese) durch unsachgemäßen
Umgang mit Baumaschinen, Materialablagerungen usw..
Fläche: näheres Umfeld der BE-Flächen sowie des Arbeitsraumes

Durch die Bauarbeiten ergeben sich vorübergehende Lebensraumverluste, Störwirkungen und
Beunruhigungseffekte für die Vogelfauna sowie potenziell für Reptilien und die Haselmaus.
Fläche: Baustellenbereich und näheres Umfeld

Baubedingte Beeinträchtigung / vorübergehender Verlust von Vegetationsflächen /
Nutzungen sowie der anstehenden Böden durch Arbeitsräume, BE-Flächen und
Zufahrten

Durch die Flächeninanspruchnahmen für die erforderlichen Arbeitsräume, BE-Flächen und Zufahrten kommt es zu
temporären Beeinträchtigungen und Flächenverlusten von Biotoptypen mit überwiegend mittlerer Bedeutung für
den Naturhaushalt. Des Weiteren erfolgen durch die bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen geringe
Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden durch den Abtrag des Oberbodens, Einbau von Tragschichten und
Bodenverdichtungen besonders im Bereich der BE-Flächen. Mit der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme
gehen geringe Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes einher.
Fläche:  4.604 m² Ruderalvegetation, 615 m² Gebüsch mittlerer Standorte, 409 m² Fettwiese mittlerer Standorte, 
398 m² Streuobstbestand (6 junge Obstbäume auf Fettwiese), 356 m² Gestrüpp, 257 m² Feldhecke mittlerer 
Standorte, 179 m² Trittpflanzenbestand, 139 m² unbefestigter Weg, 88 m² Grasweg, 35 m² Naturraum- oder 
standortfremde Hecke, 15 m² Feldgehölz, 3 m² ausgebauter Bachabschnitt (trockengefallen)
3 Einzelbäume

Gefahr der Schadstoffbelastung für Boden, Grundwasser und Fließgewässer

Während der Bauarbeiten besteht eine Gefahr des Schadstoffeintrags in den Saalbach sowie in das Grundwasser,
insbesondere hinsichtlich der Lage in der Zone III eines Wasserschutzgebiets, (auch über den Wirkungspfad
Boden) und den Boden.
Durch die Lage einer BE-Fläche im Überschwemmungsgebiet besteht auch ein erhöhtes Risiko im Hinblick auf
Hochwasserschäden bei plötzlich auftretenden Hochwasserereignissen.
Fläche: gesamter Baustellenbereich und näheres Umfeld
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